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Dr. Martin Bartenstein 
Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit 

Um die Wettbewerbsfäh igkeit der europäischen 
Wirtschaft zu stärken, wurde auf Bas is einer 
EU-Richtl in ie vorerst fü r Großverbraucher eine 
Wahlmögl ichkeit des Stroml ieferanten geschaf
fen ,  d ie zu einer Konkurrenzsituation bei den 
Anbietern - und damit zu marktgerechten 
Preisen für elektrische Energie - geführt hat. 
Um auch den Gewerbebetrieben und Haushal
ten d iese Mögl ichkeit zu geben, hat die öster
reichische Bundesregierung mit dem Energie
l iberalis ierungsgesetz 2000 die Weichen fü r eine 
vo l l ständige Öffnung des österreich ischen 
Strommarktes gestel lt, d ie seit I .  Oktober 200 1 
Real ität ist. 

Der Übergang von amtl ich geregelten Strom
preisen zu einem freien Markt erfordert jedoch 
eine neue Art von Aufsicht und Regu l ierung, 
angepasst an d ie  Besonderheiten der e lektri
schen Energie. Es müssen neue Monopole im 
Anbieterbereich vermieden und das verbleiben
de Monopol des Netzbetriebes muss strenger 
denn je geregelt werden, um gleiche und faire 
Bed ingungen für Anbieter und Kunden zu 
garantieren. 

Am 1 .3 .200 1 hat daher die privatrechtlich orga
nis ierte Regul ierungsbehörde Elektrizitäts-Con
trol GmbH ihre Geschäftstätigkeit aufgenom
men, d ie seitdem in  Zusammenarbeit mit dem 
Bundesmin isterium für Wirtschaft und Arbeit 
d ie Umsetzung der Liberal is ierung des heimi
schen Strommarktes überwacht. Für wichtige 
Entscheidungen wurde die unabhängige E lektri
zitäts-Control Kommission geschaffen ,  d ie seit 
März 200 I regu l ierend eingreifen kann. 

Zu den vielen Aufgaben der E-Control zählen vor 
al lem die al lgemeine Wettbewerbsaufsicht, 
Überwachung des Unbundl ing, Erste l lung von 
Marktregeln ,Vol iz iehung der Bestimmungen 
über Stranded Costs, Neufestsetzung der Netz
tarife, Rege lung des Importes von Strom aus 
Drittländern, statistische Erhebungen sowie das 
Elektrizitätskrisenmanagement. 

Als Geschäftsführer der Elektrizitäts-Control 
GmbH konnte mit 0 1  Walter Boltz e in hervor
ragender Kenner der nationalen und internatio
nalen Elektrizitätswi rtschaft gewonnen werden. 
Ihm und seinen Mitarbeitern sei auf d iesem 
Wege für die bisher in  der kurzen zur Verfügung 
stehenden Zeit erbrachten Leistungen herzl ich 
gedankt, mit dem Ersuchen, auch in Zukunft d ie  
anstehenden Aufgaben so wie bisher zu meistern. 

Dr. Martin Bartenstein 
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DI Walter Boltz 
Geschäftsführer E-Control 

Die Energielandschaft in Österreich hat s ich in  
den vergangenen Monaten grund legend verän
dert. Seit I .  Oktober 200 I hat näml ich in  
Österreich jeder Endkunde, egal ob Großab
nehmer oder privater Haushalt, ob Gewerbe
oder landwirtschaftl icher Betrieb, das Recht, 
seinen Stroml ieferanten frei zu wäh len. Bis zu 
d iesem Datum war d ies nur Großabnehmern 
mögl ich, die schon seit dem Jahr 1 999 von der 
Liberal isierung profitieren konnten. 

Dass Österreich es geschafft hat, das Liberal is ie
rungsdatum I .  Oktober 200 I p lanmäßig umzu
setzen, hat viele in  Erstaunen versetzt. Dies war 
nur durch e in ständiges Bemühen und große 
Kooperationsbereitschaft al ler Betei l igten mög
lich. In Österreich ist d ie gänzl iche Öffnung des 
Strom marktes rascher erreicht worden, als es 
der Zeitplan der EU-Binnenmarktrichtl in ie fü r 
Elektrizität vorsieht. Ziel der Europäischen 
Un ion ist eine Vol l -Liberal is ierung des Strom
marktes bis 2005. Österreich zählt somit zu 
den Spitzenreitern in Europa. Die österreich i
sche Wirtschaft und d ie Konsumenten s ind 
daher früher als v ie le andere in  den Genuss der 
Vortei le  bei Preis und Serviceleistungen im 
Strombereich gekommen. 

E ine erste Bi lanz nach wen igen Monaten Strom
marktl iberal is ierung in Österreich fäl lt sehr 
positiv aus. Der Wettbewerb kommt in Schwung, 
e in Wechsel des Stroml ieferanten i st unbüro
kratisch und einfach, und vor allem wird sich 
das Wechselverhalten der Österreicher in den 
nächsten Monaten noch stark ändern. Berech
nungen der E-Control zufolge haben in den 
ersten drei Liberal is ierungsmonaten, also bis 
3 1 . 1 2 . 200 I ,  etwa 20.000 Haushalts-, Landwi rt
schafts- und Gewerbekunden ihren Strom
l ieferanten gewechselt. Erfahrungen anderer 
Länder, in  denen der Strommarkt schon längere 
Zeit l iberal is iert ist, zeigten, dass zu Liberal i 
sierungsbeginn tendenziel l abwartende Stim
mung herrscht, die Wechsel raten nach e in igen 
Monaten jedoch stark anstiegen. So haben bei
spielsweise in Großbritannien heute mehr als 
30 % und in Schweden ungefahr 20% der Haus
halts- und Gewerbekunden einen anderen Strom
l ieferanten als zu Beginn der Liberal is ierung. 

Die Gewinner der Liberal is ierung sind sch luss
endl ich die Stromverbraucher, von Großabneh
mern bis zu den Haushalten. D iese profitieren 
n icht nur  durch günstigere Preise, sondern vor 
al lem auch durch größere Kundenfreund l ich
keit, verschiedene Zusatzangebote und spezie l le 
Serviceeinrichtungen.  Al les spr icht also dafür, 
dass s ich d ie österreichische Gesch ichte der 
Strommarktl i beral is ierung auch in  Zukunft posi
tiv fortsetzen wird . 
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o. Univ. Prof. 
DDr. Walter Barfuß 
Rechtsanwalt 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der E-Control 

Die "Elektrizitäts-Contro l  Österreichische 
Gesel lschaft fü r d ie  Regu l ierung in  der Elektrizi
tätswirtschaft mit beschränkter Haftung" ist am 
23 .2.200 I beim Handelsgericht Wien in das F ir
menbuch (FN 206078g) eingetragen worden. 
Die E-Control ,  wie s ie kurz genannt wird ,  hat 
al le Aufgaben wahrzunehmen, die ihr  durch das 
"Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf 
dem Gebiet der Elektrizitätswi rtschaft neu ge
regelt wird - EIWOG" (BGBI I 1 998/ 1 43 in 
der jewei ls  geltenden Fassung) und durch das 
"Bundesgesetz über die Aufgaben der Regu
l ierungsbehörden im E lektrizitätsbereich und 
d ie Errichtung der Elektrizitäts-Control GmbH 
und der Elektrizitäts-Control Kommission" 
(BGBI I 2000/ 1 2 1  in der jeweils geltenden Fassung) 
übertragen s ind.  

Nach den bestehenden Vorschriften hat d ie Ge
schäftsführung jährl ich einen Tätigkeitsbericht 
zu erste l len sowie jewei l s  fü r das vergangene 
Geschäftsjahr den Jahresabsch luss und einen 
Lagebericht aufzustel len. Über d ie Festste l lung 
des Jahresabsch lusses hat d ie Generalversamm
lung zu beschl ießen. 

Der vorl iegende Jahresbericht ist der erste seit 
Gründung der E-Control .  Er ist ein Spiegelb i ld 
der V ielfalt der hohe itl i chen Aufgaben, d ie von 
der E-Control zu erled igen s ind, und er zeigt 
auch, dass - ganz selbstverständl ich - jede 
Durchsetzung und Überwachung von Markt l ibe
ral is ierungen entsprechender gesetzl icher 
Regelungen und mit ihrem Vol lzug betrauter 
I nstitutionen bedarf. Das hat auch seinen Preis. 
Ich b in jedoch davon überzeugt, dass d ie 
E-Control ihren Preis wert ist: Die Liberalisierung 
des Strom marktes hat erfreu l icherweise -
entgegen so mancher gegentei l iger Prophezei
ungen - funktion iert. 

Als Vorsitzender des Aufs ichtsrats der E-Control 
kann ich nach bestem Wissen und Gewissen 
aufgrund einer überdurchschnittl ich extens iven 
und gleichzeitig intensiven Überwachungstätig
keit des Aufs ichtsrats bestätigen: Die Geschäfts
führung hat sich bei Erfü l l ung ihrer - al les ande
re als einfachen - Aufgaben sehr gut geschlagen. 

o. Univ. Prof. DDr. Walter Barfuß 
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I ß I Einleitung 

Elektrische Energie ist nicht nur  der wichtigste 
Sekundärenergieträger in der Europäischen 
Union. M it einem jahresumsatz von rund € 250 
Mrd. und einer jährl ichen Erzeugung von etwa 
2.500 TWh ist der Elektrizitätssektor selbst 
ei ner der bedeutendsten Wirtschaftszweige 
Europas. Die Liberal is ierung der Energiemärkte 
spielt daher eine zentrale Rol le für die Wett
bewerbsfähigkeit Europas. 

Die Energiekosten sind ein wesentl icher Tei l  
der  Produktionskosten vieler europäischer 
Unternehmen. Zwar betragen die Stromkosten 
im Durchschn itt nur  rund 2 % des Gesamtauf
wands eines Unternehmens, i n  ei n igen wichti
gen Branchen wie I nformationstechnik, Stah l ,  
Papier und Chemie i s t  d ieser Antei l  m it etwa 
1 0  - 20 % aber wesentlich höher. Da im interna
tionalen Handel die üb l ichen Margen 2 - 3 % 
betragen, kann schon eine relativ geringfügige 
Preissenkung für elektrische Energie die Kos
tenstruktur der Unternehmen stark verbes
sern. Um in  einem globalen Umfeld wettbe
werbsfähig zu sein, ist d ie europäische Wirt
schaft auf eine zuverlässige, effiziente und kos
tengünstige Energieversorgung angewiesen. 

Daher arbeitet d ie EU seit langem an Rahmen
bedi ngungen, d ie d ie Energiewirtschaft noch 
leistungsfäh iger machen sollen. Schon das Euro
päische Binnenmarktprogramm von 1 985 zur 
Öffnung der Güter-, Arbeits-, Kapital- und 
Dienstleistungsmärkte bis 1 992 sah d ie Liberal i
sierung der Energiemärkte vor. Der e inheitl iche 
Markt sol lte Größenvortei le durch Massenpro
duktion und geringere Stückkosten bringen, um 
die europäische Wirtschaft für den globalen 
Wettbewerb mit japan und den USA fit zu 
machen. G leichzeitig sol lten auch Wirtschafts
sektoren, die nicht der globalen Konkurrenz aus
gesetzt waren, durch mehr Wettbewerb inner
halb des gemeinsamen Marktes effizienter wer
den. 

Die schwache Wirtschaftslage Anfang der 90er 
jahre und die finanziel len Probleme bei der 
deutschen Wiederverein igung lenkten d ie Auf
merksamkeit der Wirtschaftspol itik verstärkt 
auf die Wettbewerbsfäh igkeit der Europäischen 
Un ion. Das galt neben anderen wertschöpfungs
intensiven Branchen vor al lem auch fü r den 
Informationstechnologiesektor, e ine der Säulen 
des Wirtschaftswachstums. Aber gerade die 
IT-Branche ist energieintensiv und stark von 
einer günstigen und zuverlässigen Stromversor
gung abhängig. Immer mehr wurde klar: Die EU 
musste i hre Energiemärkte öffnen. Den ersten 
Entwurf fü r eine d iesbezügl iche Richtl in ie legte 
d ie EU-Kommission 1 992 vor. Besch lossen 
wurde die Richtl in ie nach umfangreichen 
Beratungen der Energieminister im jahr 1 996. 

Die Strommarktöffnung ist nur im Zusammen
hang mit den damal igen umfassenden Bestre
bungen Europas richtig einzuordnen, die Märkte 
neu zu strukturieren .  Diese sol lten effizienter 
werden, um im globalen Wettbewerb dem Kapital 
attraktive Investitionsmögl ichkeiten zu bieten 
und damit für genügend Arbeitsplätze zu sorgen. 

Die Staats- und Regierungschefs der EU be
sch lossen daher 1 998 in Card iff (Wales) eine 
Strategie für d ie wirtschaftl ichen Reformen zur 
Förderung von Wachstum, Wohlstand, Beschäf
tigung und sozialer I ntegration. Wesentl icher 
Inhalt d ieser Strategie ist ein nachhaltiges Wirt
schaftswachstum mit moderater Inflations
entwicklung. H ierzu wurden tief greifende 
strukture l le  Reformen notwendig, um die Pro
duktivität der Unternehmen zu verbessern. 

Funktion iert der Markt, dann bestimmt der 
Preis, welche Produkte in  welchen Mengen zu 
welchen Kosten erzeugt werden. Steigt d ie  
Nachfrage und bleibt das Angebot gleich, steigt 
auch der Preis. Das veranlasst potenziel le Inve
storen, d ie Produktion auszuweiten. Ist dagegen 
das Angebot größer als d ie  Nachfrage, dann 
s inkt der Preis. Die Produktion wird zurückge
fahren. Das funktioniert aber nur, wenn die 
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Unternehmen zuei nander im Wettbewerb ste
hen und den Marktpreis nicht beeinflussen kön
nen. Monopole, aber auch staatl iche E ingriffe 
setzen d iesen Mechanismus außer Kraft.Auch 
Unternehmen, die ineffizient s ind ,  bestehen wei 
ter. D ie Leidtragenden s ind die Konsumenten: 
Sie bezah len für Produkte und Dienstleistungen 
mehr als nötig. 

Um das zu verhi ndern, öffnet d ie Europäische 
Union die Märkte und reduziert damit die 
Marktverzerrungen in  i hren Mitgl iedstaaten.  
So kommt mehr Wettbewerb zustande, und 
die Preise gleichen s ich EU-weit an .  Das gi lt 
auch fü r d ie  Energiewi rtschaft. 

Für  d ie  Wahl  ei nes Unternehmensstandorts 
innerhalb der EU werden deshalb d ie  Unter
schiede bei den Energiekosten wen iger wichtig. 
Sie verl ieren damit auch an Einfluss auf den 
wirtschaftl ichen Erfolg des Unternehmens und 
behindern dessen Leistungsfäh igkeit n icht mehr. 
Das Ergebnis dieser Entwicklung ist ein ver
stärkter Wettbewerb im eigentl ich wertschöp
fenden Prozess - außerhalb des Elektri
zitätssektors. So bringt d ie Integration des 
europäischen Strom marktes mehr Wettbewerb 
und damit verbundene Produktivitätssteigerun
gen in  den nachgelagerten Sektoren.  

Aber d ie I ntegration der Märkte brachte auch 
innerhalb der Elektrizitätswi rtschaft selbst 
mehr Leistungsfäh igkeit und stärkere Zusammen
arbeit. Elektrische Energie ist n icht speicherbar 
und muss zeitgleich m it der Konsumation pro
duziert werden. Historisch gesehen entwickelten 
sich daher im Rahmen des europäischen Strom
verbundes regionale E inheiten, d ie  meist auto
nom fü r den Ausgleich von Verbrauch und Pro
duktion sorgen. Sie orientieren s ich großtei ls  an 
nationalen Grenzen und s ind nach wie vor in 
ihrer Größe wirtschaftl ich und techn isch n icht 
optimal ausgelegt. Die Integration der Märkte 
sol lte mittelfristig erlauben, Vorteile durch mehr 
Kooperation zu erzielen. 

� Was bedeutet Liberal is ierung? 

In derVergangenheit versorgte ein einziges, oft 
öffentl iches Unternehmen e ine Region (z.B. 
Bundesland, Gemeinde) mit elektrischer Ener
gie. Der Bau von Kraftwerken und Netzen war 
teuer  und nur über Jahrzehnte h inweg finan
zierbar. Wegen d ieses hohen Risikos inves
tierten private Unternehmer nur selten in d ie 
E-Wirtschaft. Ohne ausreichende Energie
versorgung wäre aber die wirtschaftl iche Ent
wicklung eines Landes unmögl ich gewesen. So 
übernahm oft die öffentliche Hand die Kosten. 

Zusätzl iche Anschl üsse an e in bereits bestehen
des Netz verursachen dem Stromversorger 
h ingegen nur relativ n iedrige Kosten.  I nnovatio
nen in der Erzeugungstechnologie und die 
damit verbundene höhere Effizienz ermögl ichen 
kürzere Planungshorizonte, n iedrigere Anfangs
investitionen und einen modularen Ausbau. 
Heute amortisieren sich Investitionen in be
stimmte Kraftwerksanlagen schon innerhalb 
weniger Jahre. Auch die Messtechnologie wird 
ständig weiter verbessert. Es ist kein  Problem 
mehr, festzuste l len ,  wer wann an welchem 
Messpunkt wie viel Strom einspeist oder ent
n immt. Das erlaubt, d ie Erzeugungsfunktion von 
der Versorgungsfunktion zu trennen. Solche 
Entwicklungen senken deutl ich die Risiken für 
private I nvestoren und machen die E lektrizitäts
wi rtschaft auch fü r sie interessant. 

Technologische I nnovationen s ind somit d ie 
Grundlage für d ie Liberal is ierung des Elektrizi
tätssektors. Der Strom markt kann nun in einen 
monopol istischen und einen marktwirtschaft
l i ch organisierten Tei l  getrennt werden (siehe 
Abbildung I). 

Wenig geändert hat s ich a l lerd ings am hohen 
Antei l  der Fixkosten bei Netzbetrieb, Übertra
gung und Vertei lung. Der Netzbetrieb gilt daher 
nach wie vor als natürl iches Monopol. Erzeu
gung und Vertrieb stehen hingegen seit der liberali
sierung im Wettbewerb. 
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� Struktur der Elektrizitätswirtschaft nach dem Unbundl ing 
nach dem Unbundlrng 

Abbi ldung I 

(Ä-�J 
Übertragung Verteilung Vertrieb 

Die Stromkunden haben das Recht. ihren Liefe
ranten frei zu wählen. Außerdem ist e in weiterer 
Tei lnehmerkreis in der Wertschöpfungskette 
h inzugekommen: Der (Groß-)Handel mit 
Strom. Tei l nehmer des Marktes sind nun Strom
erzeuger. Lieferanten. Händler. Broker und große 
industrielle Abnehmer. 

Wegen des Monopols im Netzbereich können 
n icht al le Tei le  des Elektrizitätssektors dem 
freien Markt überlassen werden. Der Monopol ist 
könnte sonst seine Marktmacht durchsetzen 
und den gewünschten Wettbewerb sowohl in  
den vor- a ls  auch in den nachgelagerten Bereichen 
verh indern. Um den Wettbewerb zu sichern 
und d ie Marktmacht des Monopol isten einzu
schränken ist eine unabhängige I nstitution 
nötig. e in Strommarkt-Regulator. 

� Rolle des Regulators 

Aufgabe des Regulators im Zuge der liberal isie
rung des Elektrizitätsmarktes ist es. den Wett
bewerb zu stärken und s icherzuste l len .  dass 
d ieser unter Berücksichtigung eventuel ler ge
meinwi rtschaftl icher Auflagen wie Versorgungs
sicherheit und Umweltschutz funktion iert. 

Um den Wettbewerb zu stärken. bietet der 
Markt dem Regulator drei Anknüpfungspunkte: 

I .  E inschränkung der monopol istischen Macht 
des Netzbetreibers. indem der Regulator den 
d iskrim in ierungsfre ien Zugang fü r Dritte zum 

regulierter Bereich Wettbewerbsbereich 

Netz sicherstel lt und die Preise fü r d ie Netz
nutzung festlegt. So können Stromerzeuger und 
-händler ihren Kunden jederzeit Strom durch 
das Netz l iefern. Gehört der Netzbetreiber zu 
ei nem Unternehmen. das auch im Stromhandel. 
Stromvertrieb und in der Produktion tätig ist 
(vertikal integriertes Unternehmen). muss ver
h indert werden. dass er d iese Bereiche quer
subventioniert. Das wird durch eine zumindest 
buchhalterische Trennung von den anderen 
Unternehmenstei len (Unbundl ing) gewährleistet. 

2. Laufende Beobachtungen der Preisentwicklung 
und der Eigentümerstruktur der Markttei lnehmer 
(Erzeuger.Versorger und Lieferanten). Pre ise 
und Eigentümerstrukturen s ind die Grundlage 
zur Beurtei lung der Intensität des Wettbewerbes. 
Werden M issstände am Markt festgeste l lt. 
b i lden die angeführten Informationen die Basis 
für mögl iche Kartel l- und Marktmissbrauchsver
fahren. durch d ie  wettbewerbsverzerrendes 
Verhalten im  Markt bekämpft wird.  

3 .  Die Weitergabe umfassender Informationen 
vor al lem an Endkunden. damit diese das nötige 
Wissen über den Markt. seine Mechanismen 
und die Struktur der E-Wirtschaft haben und 
so I nformationsungleichgewichte zwischen den 
Markttei lnehmern reduziert werden. Das er
leichtert ihnen. s ich einen passenden Strom
l ieferanten auszuwählen und senkt d ie  damit 
verbundenen Kosten (Transaktionskosten). 

Wei l  al le Marktte i l nehmer auf das Stromnetz 
angewiesen s ind. kann der Markt nur funktio
n ieren. wenn es geeignete Rahmenbedingungen 
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gibt. Die wesentlichsten davon stehen in einem 
Regelwerk, das den grundsätzl ichen Aktionsrah
men zwischen den Marktte i l nehmern festlegt. 
Es enthält die dafü r erforderl ichen rein  techni
schen wie auch organisatorischen Grundsatz
verei nbarungen. Ihre Ei nhaltung zu überwachen 
ist eine der wichtigsten Pfl ichten des Regulators. 
Er hat das Recht, s ich a l le  dafü r erforderl ichen 
Informationen zu beschaffen.  Das ermögl icht 
ihm auch, darauf zu achten, dass die Unternehmen 
die im öffentl ichen I nteresse stehenden Aufla
gen in den Bereichen Versorgungssicherheit und 
Umweltschutz erfü l len .  

Um im I nteresse a l ler Markttei lnehmer handeln 
zu können, muss der Regulator pol itisch und 
finanziel l unabhängig sein. Dabei hat er kosten
bewusst zu agieren. Traditionel l  stehen Unter
nehmen der Elektrizitätswirtschaft im staatl ichen 
Eigentum. Deshalb ist d ie Trennung von eigent
umsrechtl ichen und regulatorischen Interessen 
fü r den Regul ierungserfolg entscheidend. 

� Liberal is ierung in  Österreich 

Österreich hat die Elektrizitätsbinnenmarktricht
l in ie zunächst durch das Elektrizitätswirtschafts
und -organ isationsgesetz (EIWOG) umgesetzt, 
das im Ju l i  1 998 besch lossen wurde und am 
1 9.2. 1 999 in Kraft trat. Eine vol lständige Libera
l is ierung des Elektrizitätsmarktes sah es noch 
nicht vor. Bald zeigte sich aber, dass dadurch 
bestimmte Kundengruppen wie Gewerbe und 
Haushalte benachtei l igt wurden. M it der Novel le 
des EIWOG 1 998, die mit I .Oktober 200 I end
gültig in Kraft trat, kam es zur 1 00%igen Öff
nung des österreichischen Strommarktes. Seit 
diesem Zeitpunkt hat jeder Stromkunde in 
Österreich das Recht, seinen Lieferanten frei zu 
wäh len. 

Das E IWOG 2000 sol l  der österre ich ischen 
Bevölkerung und Wirtschaft kostengünstige 
elektrische Energie in hoher Qual ität zur Verfü
gung stel len und eine Marktorgan isation im 

S inne der Elektrizitätsbinnenmarktrichtl in ie 
schaffen, die auch gemeinwirtschaftl iche Aufgaben 
berücksichtigt. Die Organ isation der Elektrizi
tätsaufsicht wurde mit der Liberal is ierung des 
österreich ischen Strommarktes auf eine neue 
Grund lage gestel lt. Die Zuständ igkeiten der 
Elektrizitätsaufsicht s ind auf eine Reihe von 
Behörden vertei lt. Neben den traditionell 
zuständigen Landesregierungen, Landeshaupt
männern und dem Bundesmin ister fü r Wirt
schaft und Arbeit werden nun auch die Elektri
zitäts-Control GmbH (E-Control) und Elektri
zitäts-Control Kommission (E-Control Kommis
sion) als Regu l ierungsbehörden tätig. Eine bera
tende Funktion hat der Elektrizitätsbeirat. Die 
oberste Elektrizitätsbehörde ist der Bundesmi
n ister fü r Wirtschaft und Arbeit. Er hat d ie  
Richtl inienkompetenz und d ie  Aufsichtsfunktion 
über d ie E-Control .  Die Entscheidungsinstanz in 
den meisten Fä l len,  bei denen d ie Rechte der 
Markttei lnehmer untereinander betroffen s ind,  
i st d ie E-Control Kommiss ion ,  d ie  von der 
E-Control a l s  Geschäftsstel le unterstützt wird. 

Die a l lgemeine Zielsetzung in  der Grundsatzbe
stimmung des EIWOG 2000 wurde durch die ex
pl izite Aufzählung der Aufgaben für d ie neu ein
gerichteten Regu l ierungsbehörden konkretis iert. 
Demnach kommen den Regu l ierungsbehörden 
Aufgaben zur Überwachung und Aufsicht des 
Wettbewerbes, Regu l ierung des Marktes, Über
wachung der Ei nhaltung der Ziele bezügl ich 
erneuerbarer Energieträger und sonstige - eher 
admin istrative - Tätigkeiten zu. 

Zur Wettbewerbsaufs icht zäh len d ie  Überwa
chung des Netzbetreibers bezügl ich der Gleich
behand lung al ler Marktte i lnehmer, d ie Überprü
fung der buchhalterischen und funktionalen 
Trennung (Unbund l ing) des Netzbetriebes von 
den übrigen Wertschöpfungsgl iedern sowie d ie 
Festlegung der Systemnutzungstarife durch d ie  
E-Control Kommission. Darüber h inaus i st  d ie 
E-Contro l  gegenüber dem Endverbraucher ver
pfl ichtet, regelmäßig Strompreisvergleiche zu 
veröffentl ichen. Zur Regu l ierung des Marktes 
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ist d ie E-Control angewiesen, Marktregeln  
(Allgemeine Bed ingungen,Techni sche und Orga
nisatorische Regeln  und Sonstige Marktregeln) 
auszuarbeiten und d iese den Markttei l nehmern 
zur Verfügung zu stel len. Die E-Control hat 
weiters die Einhaltung der Bezugsverpfl ichtun
gen von Ökostrom und elektrischer Energie 
aus Kleinwasserkraftwerken zu überwachen. 

Die Regu l ierungsbehörden nahmen i hre Tätig
keit im März 200 I auf. Hauptsäch lich befassten 
sie sich im Jahr der vol lständ igen Marktöffnung 
mit dem Erarbeiten und Umsetzen der Markt
regeln  sowie mit Schl ichtungs- und Missbrauchs
verfahren. Außerdem überprüften sie d ie Netz
nutzungstarife, veröffentl ichten Preisvergleiche 
für d ie Konsumenten, insta l l ierten ein System 
für d ie Behand lung von Kle inwasserkraft-Zerti
fikaten und i nformierten a l le Marktte i lnehmer 
umfassend über d ie Marktöffnung. 

Mit den Marktregeln wurde der österreich ische 
Strom markt neu organis iert und somit die 
Grundvoraussetzung für das Funktionieren des 
Marktes geschaffen. Die Marktregeln enthalten 
die Summe a l ler  Vorschriften, Regelungen und 
Bestimmungen auf  gesetzl icher oder vertrag
l icher Basis, d ie  Markttei l nehmer im Elektrizi
tätsmarkt einzuhalten haben. Durch die Markt
regeln wurde ein Bi lanzierungssystem fü r d ie 
E inspeisung elektrischer Energie in  das öffentl i
che Netz und für d ie Entnahme aus dem Netz 
ei ngeführt. Auf Grundlage so genannter Fahr
pläne können d ie Lieferanten festste l len ,  wie 
viel Strom sie in  das Netz einspeisen müssen, 
um den aktuel len Bedarf zu decken. Die Abwei
chung zwischen prognostiziertem und tatsäch
l ichem Verbrauch (bzw. E in l ieferung) wird durch 
ein Ausgleichsenergiesystem abgedeckt. Die 
Ausgleichsenergie kommt n icht mehr automa
tisch vom lokalen Netzbetreiber, sondern wird 
auf dem freien Strommarkt eingekauft. Der Aus
gle ich,  den früher das jewei l ige Netzmanage
ment lokal oder regional abwickelte, wurde so 
von geographischen Netzgegebenheiten gelöst. 
Eine wesentl iche Rolle für das Datenmanagement 

innerhalb des österreichischen Systems spielen 
d ie rund 1 50 Netzbetrei ber. Gehören s ie zu 
einem vertikal integrierten Elektrizitätsunter
nehmen, müssen sie strenge Auflagen erfü l len, 
was die Weitergabe von I nformationen und die 
organisatorische Entflechtung (Unbund l ing) 
betrifft. 

Die ersten drei Monate nach der Liberal is ierung 
zeigen, dass das System zuverlässig arbeitet. 
Nach stärkeren Pre isschwankungen am Aus
gleichsenergiemarkt in  den ersten Tagen passten 
sich d ie  Marktte i lnehmer rasch an d ie neuen 
Bed ingungen an. Die Liberal is ierung veränderte 
aber nicht nur  die Organ isationsstruktur des 
Marktes. Auch die Elektrizitätsunternehmen 
r ichten s ich neu aus. Mit  strategischen Bete i l i 
gungen sowie unterschiedl ichen Arten von 
Kooperationen versuchen s ie, ihre Position im 
l iberal is ierten Markt zu festigen und auszubauen. 
Gleichzeitig kam es auch zu Strompreissenkungen. 

Insgesamt gleichen s ich die Preise an - n icht nur 
auf regionaler Ebene, sondern auch im Groß
handelsbereich. Bereits jetzt hat d ie Anpassung 
der Energiekosten an das niedrigere europäi
sche N iveau d ie österreichische Wirtschaft ge
stärkt und den Wirtschaftsstandort Österreich 
attraktiver gemacht. Frei l ich bleibt noch manches 
zu tun. Aber d ie Richtung stimmt, und Öster
reich hat gezeigt, dass es in Zusammenarbeit 
al ler Markttei lnehmer möglich ist, den Monopol
markt in Rekordzeit in ein gut funktionierendes 
Marktsystem umzugestalten. 
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@.. Regulatorisches Umfeld und Institutionen 
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Regulatorisches Umfeld und Institutionen 

� Liberalisierungsprogramm der Europäischen Union 

Seit M itte der aOer-Jahre gibt es auf der Ebene 
der Europäischen Union konkrete Pläne für die 
Schaffung eines ei nheitl ichen Binnenmarktes für 
Energie. M it der EG-Richtl in ie zum Elektrizitäts
binnenmarkt wurde 1 997 nach jahrelangen Ver
hand lungen auf europäischer Ebene die Grund
lage für d ie Neugestaltung der europäischen 
Elektrizitätswi rtschaft geschaffen. Die M itgl ied
staaten hatten bis zum 1 9.2. 1 999 Zeit, d ie 
inhaltl ichen Vorgaben der Richtl in ie innerstaat
l ich umzusetzen. 

Die Richtl in ie zum Elektrizitätsbinnenmarkt ist 
durch folgende Prinzipien gekennzeichnet: 
� die Marktöffnung im Elektrizitätssektor und 
� die Stärkung des Wettbewerbs. 

Besondere Berücks ichtigung fand,  dass die Elek
trizitätswirtschaft Dienstleistungen im öffent
l i chen I nteresse erbringt. Den M itgl iedstaaten 
wurde bei der Umsetzung der Richtl in ie ein 
großer Spie lraum gelassen. 

Netzzugang 
Der Wettbewerb auf dem Strommarkt sol l  nach 
der Elektrizitätsbinnenmarktrichtl in ie dadurch 
geschaffen werden ,  dass es Energieerzeugern 
und anderen Anbietern ermögl icht wird,  so 
genannte "zugelassene Kunden" mit elektri
scher Energie zu bel iefern. Dafür wird das Lei
tungsnetz eines fremden Netzbetreibers 
genutzt. 
Die M itgliedstaaten haben dabei die Wahl ,  ob s ie 
für die Marktöffnung das System des (verhandel
ten oder regu l ierten) Netzzuganges auf Vertrags
basis oder ein Al le inabnehmer-System wählen. 
Für d ie Bei legung von Streitigkeiten im Zusam
menhang mit dem Netzzugang haben die Mit
gl iedstaaten eine von den Elektrizitätsunterneh
men unabhängige zuständ ige Stel le e inzu richten. 

Marktöffnung 
Die Elektrizitätsb innenmarktrichtl in ie schreibt 
eine stufenweise Öffnung des Strom marktes vor. 
H insichtl ich des Zeitablaufes der Marktöffnung 
sind folgende Mindestanforderungen vorgegeben: 

1 999: 26%ige Marktöffnung (Kalkulationsgrund
lage s ind al le Kunden mit einem Jahresstrom
verbrauch von m indestens 40 GWh), 
2000: 30%ige Marktöffnung (Kalku lationsgrund
lage s ind a l le Kunden mit einem Jahresstrom
verbrauch von m indestens 20 GWh), 
2003 : 35%ige Marktöffnung (Kalkulationsgrund
lage s ind al le Kunden mit ei nem Jahresstrom
verbrauch von m indestens 9 GWh). 

Eine vollständige Marktöffnung ist in der Elektrizi
tätsbinnenmarktrichtl inie noch nicht vorgesehen. 

Unbundl ing (Entflechtung) 
I ntegrierte Elektrizitätsunternehmen haben in 
i hrer i nternen Buchführung getrennte Konten 
für ihre Übertragungs-, Erzeugungs- und Vertei ler
aktivitäten zu führen. Dies muss auf eine Weise 
geschehen, a ls  handle es s ich um voneinander 
unabhängige Unternehmen (buchhalterisches 
Unbundl ing). Darüber h inaus müssen Unterneh
men, die ein Übertragungsnetz betreiben, ver
waltungsmäßige Maßnahmen treffen, sodass 
d iese Tätigkeit getrennt von den anderen Berei
chen erfolgt (verwaltungs mäßiges Unbundl ing). 

Gemeinwi rtschaftl iche Verpfl ichtungen 
Gemäß den Erwägungsgründen der Elektrizitäts
binnenmarktrichtl inie kann der freie Wettbewerb 
a l le ine in manchen Fäl len nicht d ie Versorgungs
s icherheit und den Verbraucher- und Umwelt
schutz gewährleisten. Es ist den Mitgl iedstaaten 
daher gestattet, den Elektrizitätsunternehmen 
gemeinwi rtschaft l i che Verpfl ichtungen aufzuer
legen, d ie s ich auf die Sicherheit, einsch l ießl ich 
der Versorgungssicherheit, d ie Regelmäßigkeit, 
d ie  Qual ität und den Preis der Lieferungen 
sowie auf den Umweltschutz beziehen können. 
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C 
Regulatorisches Umfeld und Institutionen 

� Liberalisierung des Strommarktes In Österreich 

� E IWOG I 

Die Umsetzung der Elektrizitätsbi nnenmarkt
richtl in ie erfolgte in Österreich zunächst durch 
das Elektrizitätswirtschafts- und -organisations
gesetz (EIWOG), das im Jul i  1 998 beschlossen 
wurde und am 1 9.2. 1 999 in  Kraft trat. Dabei 
sol lten auf Basis der bestehenden bundesverfas
sungsgesetz l ichen Kompetenzverte i l ung 
(Grundsatzgesetzgebung - Bund,Ausführungs
gesetzgebung und Vol lz iehung - Länder) d ie  
österre ich ischen e lektrizitätsrechtl ichen 
Bestimmungen mit dem EU-Recht harmonisiert 
und jene rechtl ichen Rahmenbed ingungen 
geschaffen werden, die für die Erhöhung der 
Wettbewerbsfäh igkeit der österreichischen 
Elektrizitätswirtschaft in  einem internationalen 
Umfeld erforderl ich sind. Gleichzeitig sol lten 
die bisherigen Zielsetzungen der österreichi
schen Energiepol iti k, näml ich d ie  einer umwelt
und sozialverträgl ichen, aufVersorgungssicher
heit und Kostenminimierung ausgerichteten 
Energiewi rtschaft, weiter verfolgt werden.  

Das EIWOG 1 998 g ing h insichtl ich des Markt
öffnungsgrades nur  unwesentl ich über d ie Vor
gaben der Elektrizitätsbinnenmarktricht l in ie 
h i naus.  E ine vo l l ständ ige Li beral i s ierung des 
E lektrizitätsmarktes war dar in nicht vorgese
hen. H insichtl ich des Netzzuganges wurde das 
System des regulierten Zuganges gewählt, und 
d ie Rol le des Regu lators wurde dem Bundes
min isterium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) 
übertragen. 

� E IWOG 11 

Mit der Novel le zum EIWOG, die mit I .  Oktober 
200 I endgültig in Kraft trat, kam es zur 1 00%-igen 
Öffnung des österreich ischen Strommarktes. 
Grund fü r d ie  rel ativ ku rzfri stige Novel l ierung 
des Gesetzes war d ie verbreitete Unzufrieden
heit mit der stufenweisen Marktöffnung. Kleine 
und mittlere Unternehmen fühlten s ich gegenüber 
größeren Konkurrenten benachtei l igt, und Haus
halte sahen nicht ein, warum ledigl ich Unterneh
men vom l iberalisierten Markt profitieren sol lten. 
Seit I .  Oktober 200 I hat jeder Stromkunde in 
Österreich das Recht, seinen Lieferanten frei zu 
wählen. Damit wurde die derzeitige maximale 
Marktöffnungsforderung laut Elektrizitätsbin
nenmarktrichtl in ie von 35 % im Jahr 2003 klar 
übertroffen. Im E inzelnen stel lt sich d ie S ituation 
nach der Novel le 2000 wie folgt dar: 

Netzbetrieb 
Der Netzbereich ist nach wie vor monopolistisch 
organis iert. Der Betrieb eines Vertei lernetzes 
unterliegt daher einer besonderen Aufsicht. Die 
Bedingungen fü r den Zugang zum Netz bedür
fen einer behörd l ichen Genehmigung. Die Tarife 
für d ie  Nutzung des Netzes werden amtl ich 
festgesetzt. 

Bi lanzgruppen und Regelzonen 
M it der vol lständ igen Marktöffnung war auch d ie 
Änderung der Struktur der österreichischen 
Elektrizitätsversorgung notwendig. Das System 
der gesch lossenen Versorgungsgebiete mit Ver
sorgungspfl icht durch den regionalen Netzbe
treiber wurde abgelöst und durch ein Bi lanz
gruppensystem ersetzt. Unter einer Bi lanzgrup
pe versteht man die Zusammenfassung von lie
feranten und Kunden zu einer virtuellen Grup
pe, innerhalb derer e in Ausgleich zwischen Auf
bringung und Abgabe von elektrischer Energie 
erfolgt. Geleitet wird e ine Bi lanzgruppe von 
einem Bi lanzgruppenverantwortl ichen, der die 
Gruppe gegenüber den anderen Markttei lneh
mern nach außen vertritt. Die einzel nen Bi lanz
gruppen werden innerhalb einer Regelzone 
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gebi ldet, die mit einer Frequenz-Leistungsrege
lung ausgerüstet und betrieben wird und fü r d ie 
ein Regelzonenführer verantwortl ich ist. Dieser 
hat unter anderem d ie  Aufgabe, fü r die Organi
sation und den Einsatz der Ausgleichsenergie zu 
sorgen. Der Regelzonenführer hat sich dabei an 
d ie  sogenannte Merit Order list (das bedeutet 
e ine Reihung nach Pre isen) der Verrechnungs
steI le (des B i lanzgruppenkoord inators) zu hal
ten .  D ieser kommt aufgrund besonderer gesetzl i 
cher Vorgaben (Bundesgesetz fü r 
Verrechnungsstel len) eine Clearingfunktion im 
Markt zu .  

Erneuerbare Energieträger 
Die Erhöhung des Antei ls  der Elektrizitätserzeu
gung aus erneuerbaren Energieträgern i st  aus 
umweltpol itischen G ründen eine ausdrückliche 
Zielsetzung des EIWOG 2000. 

Fü r die Steigerung des Antei ls  an erneuerbaren 
Energieträgern s ind im Wesentl ichen zwei Maß
nahmen vorgesehen: 

Erstens s ind Betreiber von Vertei lernetzen ver
pfl ichtet, Strom aus den an i hr  Netz angesch los
senen Ökostromanlagen zu einem Mindestpreis 
abzunehmen. Die Menge an elektrischer Energie, 
die aus Ökoanlagen abzunehmen ist, hat ab 
I .  Oktober 200 I mindestens I % jener Strom
mengen zu betragen, die im vorangegangenen 
Kalenderjahr aus dem Vertei lernetz an Endver
braucher abgegeben wurde. Der Antei l  steigt 
bis 1 . 1 0.2007 jedes zweite Jahr stufenweise um 
einen Prozentpunkt auf mindestens 4 % an. 

Zweitens müssen 8 % des von Stromhändlern 
gel ieferten Stroms aus Kleinwasserkraftwerken 
stammen. Als solche gelten An lagen, d ie auf 
Basis von Wasserkraft m it einer Engpassleistung 
bis 1 0  MW betrieben werden. Konkret ist in  
Österreich vorgesehen, dass der Nachweis über 
die Erreichung des 8 %-Zieles durch die Vorlage 
von Kleinwasserkraft-Zertifikaten zu erbringen 
ist. D iese Aufgabe fäl l t  in der Regel dem Strom
händler zu (siehe Kapitel Kle inwasserkraft-
Ze rtifi katssystem ) .  
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Regulatorisches U mfeld  und I nstitutionen 

� Institutionelle Rahmenbedingungen 

M it der E lektrizitätsrechtsnove l l e  2000 wu rde 
auch die Organ isation der Elektrizitätsaufsicht 
auf eine neue Grund lage gestel lt. Die Zuständig
keiten der Elektrizitätsaufsicht s ind auf eine 
Reihe von Behörden vertei lt. Neben den trad i
tione l l  zuständigen Landesregierungen, Landes
hauptmännern und dem Bundesmin ister fü r 
Wirtschaft und Arbeit s ind nun die Elektrizitäts
Contro l  GmbH (E-Control)  und Elektrizitäts
Control Kommission (E-Control Kommission) 
als Regul ierungsbehörden tätig. E ine beratende 
Funktion übt der Elektrizitätsbei rat aus. 

� Landesbehörden 

Die Landesregierungen haben neben der Be
triebsbewi l l igung von Erzeugungsanlagen und 
der Konzessionserte i lung für Vertei lernetzbe
treiber vor al lem Kompetenzen im Zusammen
hang m it erneuerbaren Energieträgern. H ierzu 
zählen die Anerkennung von Ökostroman lagen, 
die Benennung von Kleinwasserkraftwerken 
sowie die Verwaltung von Ökofonds.  

Die Landeshauptmänner besitzen die Kompetenz 
zur Festlegung von Mindestpreisen h ins ichtl ich 
der Einspeisung von Ökostrom und gegebenen
fal ls Energie aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
sowie d ie Festlegung der Höhe der Zuschläge 
zum Systemnutzungstarif (Ökoabgabe, Zuschlag 
zur Kraft-Wärme-Kopplung). Damit werden 
den Netzbetreibern die Mehraufwendungen im 
Zusammenhang mit der Abnahmepfl icht von 
Ökostrom und Energie aus Kraft-Wärme-Kopp
l ungsan lagen abgegolten. 

� Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit 

Oberste Elektrizitätsbehörde in Angelegenheiten 
des E lektrizitätswesens ist der Bundesmin ister 
für Wirtschaft und Arbeit. Dabei kommen ihm 
drei wesentl iche Aufgabenbereiche zu :  

� Aufsicht über d ie Tätigkeit der E-Control ,  
� Verwaltung der Antei lsrechte des Bundes an 

der E-Control und 
� Erste l l ung grundsätzl icher Vorgaben fü r d ie  

Tätigkeit der E-Control (Richtl in ien kom pe
tenz). 

� Elektrizitäts-Control Kommission 

Die E-Control Kommission ist ein Kollegialorgan 
m it richterl ichem Einsch lag (Art 20 Abs 2 bzw. 
Art 1 3 3 Z 4 Bundes-Verfassungsgesetz) . lhre 
M itgl ieder s ind bei der Ausübung ihres Amtes 
weisungsfrei .  
Die E-Control Kommiss ion besteht aus d re i  
M itgl iedern, wobei e in M itgl ied dem Richter
stand anzugehören hat. Die beiden anderen 
M itgl ieder haben über einsch lägige technische 
bzw. über juristische und ökonomische Kennt
n isse zu verfügen. 

Die E-Control Kommission hat im  Wesentl ichen 
folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

�. die Genehmigung der Al lgemeinen Bed ingun
gen der Netzbetreiber für d ie Inanspruch
nahme der Übertragungs- und Vertei lernetze, 

� d ie Bestimmung der Systemnutzungstarife, 
� d ie Untersagung der Anwendung von sitten

widrigen Bedingungen, die für Endverbraucher 
Anwendung finden, 

� d ie Entscheidung von best immten Streitig
keiten zwischen Markttei lnehmern, 

� die Schl ichtung von Streitigkeiten aus der 
Abrechnung von Ausgleichsenergie, 

� Entscheidung über Berufung gegen Bescheide 
der E-Control .  

R 
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� Elektrizitäts-Control GmbH 

Die E-Control ist e i n  so  genanntes bel iehenes 
Unternehmen, das d ie ihr  gesetzl ich übertrage
nen Aufgaben mit den Mittel n der Hoheitsge
walt vo llzieht. Die Zuständ igkeit der E-Control 
erstreckt s ich auf a l le  Aufgaben, d ie  i hr  als 
Regulator gesetzl ich übertragen sind, sofern 
dafür nicht ausdrückl ich die E-Contro l  Kommis
s ion zuständig ist .  Die Aufgaben umfassen fünf 
Bereiche: 

Überwachungs- und Aufsichtsfunktion 
Unter Überwachungs- und Aufs ichtsfunktion 
werden insbesondere d ie Wettbewerbsaufsicht, 
d ie Erste l l ung und Veröffentl i chung von 
Strompreisvergleichen, d ie  Überwachung des 
Unbundl ing sowie die Überwachung der E infuhr 
von elektrischer Energie aus Nichtmitgl ied
staaten der Europäischen Union verstanden. 
Stel lt  d ie E-Contro l  im Rahmen ihrer Aufsichts
pfl icht einen Missstand fest, so hat sie unver
zügl ich al le Maßnahmen zu ergreifen, die erfor
derl ich s ind,  um d iesen abzustel len. 

Regu l ierungsfunktion 
Die wichtigsten Aufgaben sind dabei die Ausar
beitung von Vorsch lägen fü r Marktregeln ,  für 
Techn ische und Organisatorische Regeln  (TOR) 
sowie d ie Festste l lung von Reziprozitätsbed in
gungen. 

Ökostrom und Kleinwasserkraftzertifikate 
Die Einhaltung der Bezugsverpfl ichtungen von 
Ökostrom und elektrischer Energie aus Klein
wasserkraftwerken ist von der E-Control zu 
überwachen. 

Die E-Control ist verpfl ichtet festzustel len,  in  
welchem Ausmaß elektrische Energie aus Ökoan
lagen abgenommen wird. Beträgt d ie Abnahme 
aus Ökoanlagen weniger als das in den jeweil igen 
Ausführungsgesetzen bestimmte Ausmaß, hat 
die E-Control die jewei l ige Landesregierung da
von in Kenntnis zu setzen und den Namen jener 
Vertei lnetzbetreiber zu veröffentl ichen, die den 

gesetzlich geforderten Prozentsatz nicht erreichen. 
Das EIWOG s ieht zur Förderung der österrei
chischen Kleinwasserkraft vor, dass jeder End
verbraucher 8 % seines Verbrauches aus Kle in
wasserkraftwerken (Engpassleistung ::s; 1 0  MW) 
decken muss. Der Nachweis ist durch Kleinwas
serkraftzertifikate zu erbringen. 

Organisatorische Abwicklung von Ausgleichs
zah lungen zwischen Netzbetre ibern 
Die E-Contro l  hat die Aufgabe, die Höhe der 
Ausgleichszah lungen, die sich aufgrund der 
Zusammenfassung von Netzen unterschiedl icher 
Eigentümer ergeben, abzuwickeln.  Über die 
damit zusammenhängenden Formal itäten hat 
die E-Control eine Verordnung zu erlassen. 

Sonstige Aufgaben 
Zu den weiteren Aufgaben der E-Control zählen 
d ie Verwaltung und Einhebung der Beiträge für 
Stranded Costs, die Erledigung von statistischen 
Arbeiten sowie die Bi lanzgruppenaufsicht. 
Sch l ießl ich ist d ie E-Control auch d ie Geschäfts
stel le der E-Control Kommission. 

� Elektrizitätsbeirat 

Zur Beratung des Bundesm in isters fü r Wirt
schaft und Arbeit und der Regul ierungsbehörde, 
insbesondere in a l lgemeinen grundsätz l ichen 
Angelegenheiten der Elektrizitätspol itik, ist beim 
BMWA ein Elektrizitätsbeirat e ingerichtet. Die
sem gehören unter anderen Vertreter der Bun
desmin isterien fü r Wirtschaft und Arbeit, für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser
wirtschaft, für Finanzen und fü r Justiz sowie Län
dervertreter und Vertreter der Sozialpartner an. 
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C Aktivitäten der Regulierungsbehörden 
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Aktivitäten der Regul ierungsbehörden 

� Einleitung 

Mit  der Li bera l is ierung des österre ich ischen 
Strommarktes wurde den neu geschaffenen 
Regu l ierungsbehörden eine Vielzahl von Aufgaben 
zugewiesen. Zentrales Ziel der damit verbunde
nen Aktivitäten ist die Stärkung des Wettbe
werbs in e inem funktion ierenden, versorgungs
sicheren Strommarkt bei gleichzeitiger Förderung 
der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energieträgern. 

Im EIWOG sind d rei wesentl iche Ansätze zur 
Stärkung des Wettbewerbs enthalten: 

-7 Erstens soll die monopol istische Macht der 
Netzbetreiber weitgehend beschränkt werden, 
um gleiche Bedingungen fü r alle Markttei lneh
mer zu schaffen .  Die wesentl ichen I nstrumente 
dabei s ind :  d ie  behörd l iche Festlegung der Sys
temnutzungstarife der Netzbetreiber, Schl ich
tungs- und M issbrauchskompetenzen bei Prob
lemen des Netzzuganges von Dritten sowie d ie 
Überwachung des Unbundl ing der Netzbetreiber 
von den übrigen Geschäftsbereichen der Elek
trizitätsunternehmen. 

-7 Zweitens gi lt als wichtiges Element die Über
wachung der zu stärkenden Wettbewerbs
bereiche Erzeugung, Verkauf und Vertrieb. Im 
M itte lpunkt steht dabei d ie Beobachtung der 
Preisentwicklung und der Eigentümerstrukturen, 
d ie  wichtige I nd ikatoren fü r die I ntensität des 
Wettbewerbs si nd. 

-7 Drittens sol len durch d ie  Bereitstel lung von 
Preisvergleichen und umfassenden Informationen 
über die Funktionsweise des Marktes sowie 
durch d ie Unterstützung der Konsumenten bei 
l iberal is ierungsbed ingten Problemen aktive und 
gut informierte Stromkonsumenten am Markt 
agieren, deren Kaufentscheidung auf Preis und 
Qual ität beruht. 

Um e inen funktionierenden und versorgu ngs
sicheren Markt zu gewährleisten, sind die Regu
l ierungsbehörden durch das EIWOG beauftragt, 
Marktregeln (Al lgemeine Bedingungen, Techni
sche und Organ isatorische Regeln und Sonstige 
Marktregeln) zu erarbeiten und umzusetzen. 
D iese Tätigkeit bi ldete im Vorfeld der Vol i l i bera
l is ierung den Schwerpunkt der E-Control und 
der E-Control Kommiss ion.  Die Erhebung von 
Elektrizitätsstatistiken ist vor al lem für die lang
fristige Versorgungssicherung und Krisenvorsorge 
eine wichtige Arbeitsgrund lage. 

Zur Umsetzung der Förderung von Stromerzeu
gung in  Ökoanlagen und Kleinwasserkraftwerken 
sieht das EIWOG die Installation von Kontrol l 
systemen und des Kleinwasserkraft-Zertifi kats
systems vor. Beides wurde im Berichtsjahr 200 I 
umgesetzt. 
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Aktivitäten der Regul ierungsbehörden 

� Wettbewerbsaufsicht 

� Preiserhebung 

Bisher wurden im Rahmen der österreich ischen 
Meldungen an Eurostat, das statistische Amt der 
EU, zwei Mal pro Jahr Haushalts- und Industrie
strompreise erhoben und in einem EU-Vergleich 
veröffentl i cht. Zwar erfolgen d iese Erhebungen 
nach wie vor, doch s ind d ie  E lektrizitätsunter
nehmen n icht mehr bereit,Werte über größere 
industrie l le Abnehmer zur Verfügung zu ste l len. 

Die E-Control hat d u rch den Tarifkal ku lator 
(siehe Seite 45 Tar i(ka/ku/ator) n icht nur  e in 
Informationsmedium fü r Konsumenten geschaf
fen, sondern auch d ie Mögl ichkeit, permanente 
Preiserhebungen vorzunehmen. Über den Tarif
kalku lator s ind al le verfügbaren relevanten 
Angebote inkl usive mögl icher Zusatzleistungen 
und Bedingungen abrufbar. Die E-Control führt 
bei Bedarf auch stichtags bezogene Auswertungen 
durch. 

D ie Datens ituation bei größeren Abnehmern 
(etwa ab 30.000 kWh) bl ieb al lerdings n icht 
zufriedenste l lend .  Preise fü r solche Stromab
nehmer werden oftmals ind iv iduel l  in  privat
rechtl ichen Verträgen ausverhandelt und s ind  
n icht öffentl ich zugängl ich.  Die E-Control hat 
daher begonnen, e ine Industriestrompreisbe
rechnung zu erarbeiten. 
Künftig werden die Strompreismeldungen Öster
re ichs an d ie Internationale Energie Agentur 
durch die E-Control erfolgen, wobei sich d ie 
E-Control auf die durch den Tarifkal ku lator 
erhobenen bzw. die berechneten I ndustriestrom
preise stützen wird . 

� Erzeugung und Aufbringung 

Die österreich ische Stromerzeugung und -auf
bringung ist eine fü r viele Belange (u .  a. Krisen
vorsorge, I ntensität des Produktionswettbewer
bes, Zielerreichung bei erneuerbaren Energie
trägern) wichtige Größe. Mit der für d ie Erhe
bung dieses Datums notwendigen Datenmigra
tion vom Bundeslastvertei ler und der Übergabe 
der Agenden wurde im Oktober 200 I begonnen. 
M it I nkrafttreten des neuen Energie lenkungs
gesetzes und einer neuen Statistikverordnung 
des BMWA am 1 . 1 .2002 konnten d ie stati s
tischen Erhebungen durch die E-Control  ohne 
Unterbrechung weitergeführt werden. 

Zur Abwickl ung der Kontrol l tätigkeit im Öko
strom- und Kleinwasserkraftbereich wurden 
auch alle zertifiz ierten Anlagen in eine Daten
bank der E-Control übernommen. 

Damit wurden im Jahr 200 I d ie wesentl ichen 
G rund lagen gelegt, um entsprechend dem 
EIWOG künftig die Entwicklung des Wettbe
werbs zu beobachten und die Erzeugungsziele 
fü r erneuerbare Energieträger zu überwachen. 
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-7 Vertrieb 

Im Rahmen von Zusammenschlussverfahren nach 
§ 42a Kartel lgesetz gab d ie E-Contro l  e inzelne 
Ste l lungnahmen zu den Fragen des räuml ich und 
sachlich relevanten Marktes, sich daraus ergebender 
Marktantei le der Kooperationspartner und volks
wi rtschaftl icher Auswirkungen der Kooperatio
nen ab. Im Fal l  der EnergieAl l ianz war das 
deklarierte Ziel des Unternehmenszusammen
schlusses d ie aussch l ießl iche Kooperation im 
Vertriebsbereich. Um sicherzustel len, dass sich 
d iese Kooperation nicht negativ auf den Wett
bewerb auswirkt, erarbeitete die E-Control ein
zelne Auflagen insbesondere im Bere ich des 
Unbundl ing. M it der Annahme dieser Auflagen 
durch die Unternehmen zog der Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit seinen zuvor ei nge
brachten Prüfungsantrag zurück. 

-7 Betei l igungsverhältnissei 
Kooperationen 

Seit Beginn der Liberal is ierung ist der österrei
chische Elektrizitätsmarkt von Kooperationsbi l 
dung und Änderungen der Bete i l igungsverhält
n isse gekennzeichnet. Die E-Control hat deshalb 
die aktue l len relevanten Bete i l igungsverhält
n isse der Elektrizitätsunternehmen erhoben. Im 
Vorfeld haben der Paritätische Ausschuss für 
Kartel langelegenheiten und d ie E-Control eine 
gemeinsame Studie zur Frage der Abgrenzung 
des räum l ich und sach l ich  re levanten Marktes 
durchgeführt. Schwerpunkt dieser Studie war 
die Frage mögl icher Markteintrittsbarrieren im 
Kle inkundenmarkt. 
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c 
Aktivitäten der Regu l ierungsbehörden 

� Ü berwachung des Unbundling 

Unter Unbundl ing versteht man in der leitungs
gebundenen Energiewirtschaft die Trennung 
jener Aktivitäten, d ie als natü rl iches Monopol 
regul iert werden müssen (Netz), von jenen 
Bereichen, bei denen sich e in wi rksamer Wett
bewerb entfalten kann.  je weitgehender d ie 
Marktöffnung vorgesehen ist, desto wichtiger 
ist e in effektives Unbundl ing, um den Wettbe
werb d iskrimin ierungsfrei und fair zu gestalten. 

Im jahr 200 I konnte eine erste Bestandsaufnahme 
der Prax is des Unbund l ing beisp ie lsweise im 
Zuge der Systemtarifprüfungen oder  anderer 
An lassfäl le vorgenommen werden. Weiters war 
d ie E-Control im Zuge von Zusammenschluss
verfahren aufgerufen, a l s  sektorspezifische 
Wettbewerbsbehörde Leitl in ien fü r d ie Anforde
rungen des Unbundl ing zu formul ieren. 

Viele der ehemal igen Gebietsmonopol isten pas
sen ihre Unternehmensstruktur und -kultur erst 
in kleinen Schritten den Erfordernissen des seit 
I . Oktober 200 I zu I 00 % geöffneten Strom
marktes an. Die E-Control wird deshalb n icht 
nur  klare Richtl in ien fü r die Trennung der 
Unternehmensbereiche Erzeugung, Stromhandel , 
Übertragung,Verte i lung und Sonstiges schaffen ,  
sondern auch auf  die effektive Umsetzung die
ser Richtl in ien achten. 

Wesentliche Voraussetzung ist beispielsweise die 
Trennung von Zuständ igkeiten der geschäfts
führenden Organe und leitenden Angestel lten, 
also die personel le Trennung des Netzbetriebes 
vom Vertriebsbereich. Damit wird unter anderem 
die Vertraul ichkeit der Daten des Netzbetriebes 
gewährleistet. Technisch sind diese Anforderungen 
unter anderem durch Analyse von Berechti
gungskonzepten im Bereich der I nformations
verarbeitung zu prüfen. Dadurch haben alte und 
neue Lieferanten gleiche Ausgangspositionen im 
Wettbewerb. 

Derartige Anforderungen werden im jahr 2002 
im Zuge der Erste l lung von Unbundl ing-Anfor
derungen fü r a l le  Netzbetreiber in Österreich 
konkretisiert werden. So werden die personellen, 
techn ischen und organisatorischen Rahmenbe
d ingungen fü r einen weitestgehend diskrimin ie
rungsfreien Netzbetrieb sichergestel lt. 
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Aktivitäten der Regul ierungsbehörden 

-+ Systemnutzungstarife 

� Prüfung und Neufestsetzung 

Die E-Control wurde von der E-Control Kom
mission beauftragt, die Systemnutzungstarife 
gem. § 55 EIWOG in al len 1 6  Netzbereichen 
Österreichs zu prüfen. Diese Prüfungen haben 
m it Übergang der Zuständ igkeit vom BMWA 
auf die E-Control Kommission mit Oktober 200 I 
begonnen und werden voraussichtl ich Mitte 
2002 abgesch lossen. Bereits vor dem I .  Ok
tober 200 I prüfte die E-Control im Auftrag des 
BMWA die Systemnutzungstarife in  den Netzbe
reichen der Salzburg AG und der STEWEAG. 

Im  Zuge der Prüfungen werden Kostenstruktur  
und  Tarifierung der  Netzbetre iber detai l l iert 
untersucht und d ie  Tarifkomponenten Netznut
zungs-, Netzbereitstel l ungs-, Netzverlust- sowie 
Systemdienstleistungsentgelt zum Tei l  neu fest
gelegt. Bereits mit 1 . 1 .2002 wurde eine spürbare 
Senkung der Netznutzungstarife fü r d ie Netz
bereiche Verbund-APG, Grazer Stadtwerke AG 
und STEWEAG wirksam. M it  1 .4.2002 folgen 
die BEWAG und voraussichtl ich noch weitere 
Netzbereiche. Die jewei ls  aktuel lste Fassung 
der Verordnung der Systemnutzungstarife ist auf 
der Homepage der E-Control unter 
www.e-control.at verfügbar. 

Im Zuge der unter Mitwirkung der E-Control 
durchgeführten Verfahren zur Neufestsetzung 
von Systemnutzungstarifen konnten bereits 
Senkungen von rund € SO Mio. realisiert werden. 

� Projekt "Neue Netztarife" 

Eine wesentl iche Aufgabe der E-Control besteht 
in der kritischen Prüfung und Weiterentwicklung 
der derzeit bestehenden Systemnutzungstarife. 
Dabei ist e ine Fü l le  von verschiedenen Aspek
ten zu berücksichtigen,  wie die Ermittl ung der 
Kosten der Netzbetreiber, d ie  Grund lage für 
d ie  Systemnutzungstarife s ind,  d ie Defin ition 
der im EIWOG vorgesehenen Mögl ichke iten 
zur Bestimmung von Zielverei nbaru ngen und 
Produktivitätsabschlägen (Benchmarks) sowie 
d ie  Gestaltung der Tarifstruktur sel bst. 
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Ziel der E-Control ist die intensive und konstruk
tive Zusammenarbeit mit  der Branche und 
anderen Betroffenen be i  der  Entwicklung neuer 
Netztarifstrukturen. Um das zu erreichen, 
werden laufende Diskussionen mit Netzbetrei
bern und sonstigen I nteressenten angestrebt. 

In der unten stehenden Abbi ldung 2 ist zu er
kennen, dass viele Länder von der ROR-Metho
de (Rate of Return, also die reine Kostenabgel
tung) zu einem incentiveorientierten Regu l ie
rungsmodel l ,  das Anreize zur Effizienzsteigerung 
enthält, übergehen (die Pfei le zeigen die abseh
bare Orientierung der Stromregu l ierung des 
jewei l igen Landes). M in imale Marktliberalis ie
rung bedeutet wen iger als 40 % Marktöffnung, 
vol le  Marktl iberalisierung bedeutet 1 00 % Markt
öffnung. 

-7 Regul ierungsmodel le Europas 

Regu l ierungs

modell  nicht 

bestimmt bzw. nicht 

bekannt 

Regulierungsmodell 

ROR 

fncentiveregulierung 
Ertragsobergrenze 

fncentiveregulierung 
Preisobergrenze 

fncentiveregulierung 
Yardstickl 

Standard kosten 

Minimale Marktl iberal is ierung 

Die E-Control plant im E invernehmen mit der 
E-Contro l  Kommission d ie wesentl ichen Ergeb
nisse des Projektes bis Ende 2002 vorzu legen .  
Folgende Aktivitäten wurden 200 I bereits 
durchgeführt: 

-7 Erfassung und Analyse internationaler Tarif
systeme, Regul ierungsmodel le und Bench
marki ngmethoden, 

-7 Entwicklung eines Erhebungsbogens für tarif
relevante Strukturdaten, 

-7 Auswertung kombinierter Systeme für Daten
bank und Datenanalyse; Vorbereitung und 
Spezifikationen fü r Anpassungen an d ie 
Erfordern isse der österreich ischen Netzbe
treiber, 

-7 Evalu ierung eines mehrjährig bewährten 
internetbasierten Systems des norwegischen 
Regu lators fü r d ie Erhebung finanziel ler 
sowie technischer Kennzahlen. 

Abbildung 2 

Maximale Marktliberalisierung 

.. 
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Aktivitäten der Regul ierungsbehörden 

� Grenzüberschreitende Lieferungen 

� Verordnung nach § 1 3  E IWOG 
Stroml ieferungsvertragsverordnung 

Das EIWOG 2000 sieht in § 1 3  Abs I vor, dass 
aus Drittstaaten,  in  denen elektrische Energie 
auch in  Anlagen erzeugt wird, die nicht dem 
Stand der Technik entsprechen oder von denen 
eine Gefahr (unmittel bar  oder mittelbar) für 
das Leben oder d ie Gesundheit von sich in  
Österreich befind l ichen Menschen, Tieren und 
Pflanzen ausgeht oder d ie n icht den Nachweis 
e iner ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfäl le 
erbringen, ke in Strom zum Endverbrauch in  
Österreich importiert werden darf. Gemäß 
§ 9 Abs I Z 5 des Bundesgesetzes über die Auf
gaben der Regu l ierungsbehörden im 
Elektrizitätsbereich und d ie  Errichtung der 
E-Control und der E-Contro l  Kommission ( im 
folgenden Regu l ierungsbehördengesetz), Art 8 
Energie l ibera l is ierungsgesetz, BGBI .  I 1 2 1 /2000, 
obl iegt der E-Contro l die Überwachung der 
E infuhr  von e lektrischer Energie aus Nichtmit
gl iedstaaten der Europäischen Union, insbeson
dere die Erlassung von Verordnungen gemäß § 1 3  
EIWOG. 

Zur Erlassung der Verordnung hat die E-Control 
Anfang September 200 I ein unabhängiges Kon
sortium, bestehend aus KEMA Consulting GmbH 
(Bonn /Deutschland), KEMA Nederland BV 
(Arnhem /N iederlande) und NRG (Arnhem l 
N iederlande) damit beauftragt, e ine Analyse der 
thermischen Kraftwerke und der Kernkraft
werke in denjenigen Drittstaaten zu erstel len, 
aus denen der Bezug von elektrischer Energie 
tatsächl ich mögl ich i st, und d iese Drittstaaten 
auf Vorl iegen der Kriterien des § 1 3  EIWOG zu 
untersuchen. 

Bis zum Vorl iegen der Ergebnisse des Gutachtens 
wurden fü r Oktober und November 200 I 
Übergangsverordnungen erlassen. Aufgrund der 
Ergebnisse des Gutachtens und einer umfang
reichen rechtl ichen Ana lyse über d ie  Anwend
barkeit des § 1 3  EIWOG auf d ie EU-Beitritts
kand idatenländer, wurde schl ießl ich am 
1 7. 1 2. 200 I die Stroml ieferungsvertragsverord
nung erlassen, die jene Länder anführt, aus denen 
gemäß § 1 3  E IWOG ein Stromimport n icht 
du rchgefüh rt werden darf. 
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� CBT Tarifsystem 

Der Rat der Europäischen Energieregulatoren 
(Counci l  of European Energy Regu lators CEER), 
i n  dem auch die E-Control als österreichische 
Regu l ierungsbehörde M itgl ied ist, nennt als 
ei nes seiner Hauptan l iegen d ie Förderung eines 
europäischen Elektrizitätsmarktes. E in erster 
Schritt in d iese Richtung ist die mit 1 . 3 .2002 
geplante E inführung des so genannten Cross 
Border Transit (CBT) Tarifsystems, das eine Ver
einheitl ichung der Zah lungen bei grenzüber
schre itenden Lieferungen innerhalb  der Eu ropä
ischen Union mit sich bringt. D iese Zah lungen 
d ienen zur Deckung jener zusätz l ichen Kosten,  
d ie durch internationale Stromtransporte ver
ursacht werden. 

Das Model l  wurde nach den grundsätzl ichen 
Vorgaben von CEER von der Europäischen 
Vere in igung der Übertragungsnetzbetre iber 
(European Transmiss ion System Operators 
ETSO) in Abstimmung mit der EU-Kommission 
entwickelt und sol l  vorerst für e in Jahr zur 
Anwendung kommen. Danach sol l  es durch e in 
permanentes System ersetzt werden. 

Nach Einführung dieses Tarifsystems kann e in 
Lieferant nach Zah lung einer Grenzübertritts
gebühr beim erstmal igen Überschreiten einer 
CBT-Grenze jeden Kunden innerhalb der Euro
päischen Union ohne weitere Kosten beliefern. 
Dies stel lt einen großen Schritt zur Verwirkl i
chung eines integrierten europäischen Elektrizi
tätsmarktes dar. 

� Reziprozität 

Gemäß § 20 Abs I Z 3 EIWOG haben die Landes
ausführungsgesetze vorzusehen, dass "Netzzu
gangsberechtigten der Netzzugang u.  a. aus dem 
Grund verweigert werden kann ,  dass der Netz
zugang für Strom l ieferungen für einen Kunden 
abgelehnt wi rd, der in  dem System, aus dem die 
Bel ieferung erfolgt oder erfolgen sol l ,  n icht als 
(zuge lassener) Kunde gi lt". Das bedeutet, dass 
zu prüfen ist, ob e in vergleichbarer Kunde im 
Ursprungsland der Lieferung ebenfalls von Öster
reich aus bel iefert werden könnte. 

Diese Bestimmung ste l lt unter anderem die 
Umsetzung der in  Arti kel 1 9  Abs 5 der Elektri
zitätsbinnenmarktrichtl in ie enthaltenen Rezi
prozitäts(= Gegenseitigkeits)klausel dar, die für 
ei nen Zeitraum von neun Jahren nach Inkraft
treten d ieser Richtl in ie gi lt (bis 1 9. 2. 2006). 
Jedoch findet nach der Jud ikatur die österrei
chische Reziprozitätsklausel auch h insichtl ich 
Drittstaaten Anwendung. 

H ierbei hat die E-Control gem. § 1 0  Abs I Z 3 
Regu l ierungsbehördengesetz d ie  Aufgabe, 
Bedingungen betreffend die Reziprozität in  Län
dern festzustel len, aus denen Lieferungen nach 
Österreich erfolgen. Sie versteht d iese Aufgabe 
in dem Sinne, dass sie Kriterien für die Beurtei
l ung festzu legen hat, wann bzw. ob Reziprozität 
vorl iegt. E ine Defin ition d ieser Kriterien im  
Sinne e iner Vergleichbarkeit der  Systeme wird 
sich vor al lem an der Position des einzelnen 
Kunden im jewei ls  anderen System zu orientie
ren haben. H iezu wurden bereits Vorarbeiten 
durchgeführt. 
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Aktivitäten der Regu l ierungsbehörden 

� Schlichtungstätigkeit und Missbrauchsaufsicht 

� Netzzugangsverweigerungsverfahren 
(§ 20 Abs 2 EIWOG) 

Gemäß § 20 Abs 2 EIWOG iVm § 1 6  Abs I Z 4 
Regu l ierungsbehördengesetz hat d ie E-Control 
Kommission über Antrag desjen igen,  der be
hauptet, durch die Verweigerung des Netzzugan
ges in seinem gesetzl ich eingeräumten Recht 
auf Gewährung des Netzzuganges verletzt worden 
zu sein, innerhalb eines Monats festzustel len, 
ob d ie  Voraussetzungen für die Verweigerung 
eines Netzzuganges (mangel nde Kapazitäten 
und Ähnl iches) vorliegen. 

Bisher wurden von der E-Control Kommission 
1 8  Feststel l ungsverfahren betreffend d ie  Recht
mäßigkeit der Verweigerung des Netzzuganges 
eingeleitet. 1 7  Verfahren betrafen d ie Rechts lage 
zur Stammfassung des EIWOG und wurden 
durch Einstel l ung bzw. Erlassung eines Beschei
des erledigt. E in  Verfahren betrifft d ie seit 
I .  1 0. 200 I geltende Rechtslage und ist noch 
anhängig. In  1 2  Fäl len wurden nicht abgeschlos
sene Verfahren des Bundesministers für Wirt
schaft und Arbeit übernommen. Die restl ichen 
sechs Verfahren beruhen auf Anträgen, d ie d irekt 
an die E-Control Kommission gerichtet wurden. 

Die durch Bescheid abgesch lossenen Verfahren 
hatten überwiegend die Vorfrage zum Gegen
stand, ob der Antragstel ler zugelassener Kunde, 
d .  h. Eigenerzeuger oder unabhängiger Erzeuger, 
war. E in Verfahren endete mit Zurückweisung 
des Antrages, weil der Antragste l ler n icht ident 
mit dem Nachfrager für Transportdienstleistung 
war. I n  e inem weiteren Verfahren ste l lte d ie  
E-Control Kommission fest, dass Ablauge aus 
der Papiererzeugung als he imische Biomasse 
im S inne des anzuwendenden Landesgesetzes 
anzusehen ist. In einem anderen Verfahren wurde 
festgestel lt, dass der Vertei lernetzbetreiber kein  
Eigenerzeuger ist, da er d ie erzeugte elektrische 
Energie weiterverkauft. Drei Bescheide betrafen 
das so genannte "Pachtmodel l" ,  das in  der kon
kreten Ausformung mit gleichzeitiger Über
tragung der Betriebsführung an den Verpächter 

nicht akzeptiert wurde, da damit weder das wirt
schaftl iche Ris iko auf den Pächter übertragen 
wurde noch eine Einfl ussnahmemögl ichkeit des 
Pächters auf den tägl ichen Betrieb der Anlage 
bestand. In diesen Fällen bestand daher kein Recht 
auf Netzzugang. Die restl ichen Verfahren wurden 
zumeist auf Grund einer Schl ichtungstätigkeit 
der E-Control Kommission und ei ner damit 
verbundenen Antragszurückziehung eingestel lt. 

Zusammenfassend zeigte sich, dass die gesetzliche 
Entscheidungsfrist von einem Monat fü r die 
Durchführung eines förmlichen Erm ittl ungsver
fahrens zu kurz bemessen ist. 

� Streitsch l ichtungsverfahren 
(§ 2 1  Abs 2 EIWOG) 

Wie im vorigen Kapitel erwähnt, entscheidet 
bei Streitigkeiten über den Netzzutritt d ie 
E-Control Kommission. In  al len übrigen Streitig
keiten zwischen Netzzugangsberechtigten und 
Netzbetre ibern entscheiden d ie ordentl ichen 
Gerichte. E ine Klage kann jedoch erst nach 
Zustel l ung des Bescheides der E-Control Kom
mission im Streitsch l ichtungsverfahren einge
bracht werden. Derzeit ist e in Verfahren anhän
gig, das d ie Leistung von Systemdienstlei stungs
entgelt durch Kleinkraftwerksbetreiber zum 
Gegenstand hat. 
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� Marktmissbrauchsverfahren 
(§ 9 Abs I Z I und Abs 2 Regulierungs
behördengesetz) 

Im Rahmen i hrer Wettbewerbsaufsicht hat d ie  
E-Control dafür Sorge zu tragen, dass es  zu 
keinen Ungleichbehand lungen von Markttei l 
nehmern durch Monopol isten (Netzbetreiber) 
kommt. Stel lt d ie E-Control im Rahmen i hrer 
Aufsichts- und Überwachungsfunktion ei nen 
Missstand fest, so hat sie unverzügl ich alle Maß
nahmen zu ergreifen, d ie erforderl ich s ind, um 
diesen abzustel len, und den gesetzmäßigen 
Zustand wieder herzustellen. Bisher wurden bei 
der E-Control rund 30 Missbrauchsverfahren 
e ingeleitet. Fünfzehn Verfahren konnten bereits 
eingestel lt werden, entweder, weil sich im Zuge 
des Verfahrens herausstel lte, dass kein  M iss
brauch durch einen Monopol isten vorlag, oder 
weil der M issbrauch unverzügl ich abgestel lt 
wurde. Drei Verfahren, deren Ursprung jewei ls in  
Netzzugangsstreitigkeiten nach dem a lten Regel
werk lag, konnten aufgrund der E in igung der 
Parteien im Rahmen eines Streitschl ichtungsver
fahrens bei der E-Control  eingestel lt werden. 

Die meisten anhängigen M issbrauchsverfahren 
wurden aufgrund von E ingaben von neuen 
Lieferanten oder deren Kunden bei möglichem 
Vorl iegen einer Ungleichbehandl ung durch 
Netzbetreiber eingeleitet. Die Verfahren behan
deln großtei ls  Probleme und Missstände beim 
Lieferantenwechsel und die Frage, ob Kunden, 
d ie bereits zum Ausdruck gebracht haben, zu 
e inem neuen Lieferanten wechseln zu wol len 
oder die bereits ihren Lieferanten gewechselt 
haben, vom Netzbetreiber gleich behandelt 
werden wie Kunden, d ie  i hren Lieferanten n icht 
wechseln. Dabei geht es vor al lem um Fragen 
der Gleichbehand lung von Kunden bei Zäh ler
wechsel oder Zäh lereinbau,Versorgung mit 
Sonderformen wie unterbrechbarer Lieferung 
und Wärmeschiene sowie E inhebung von 
d i rekten und ind i rekten Wechselgebühren. 

Bisher konnte bei al len eingestel lten Verfahren 
der M issstand rasch abgestel lt und der gesetz
mäßige Zustand unverzügl ich wieder hergeste l lt 
werden. 

� Einspruchsverfahren gemäß 
den Sonstigen Marktregeln 

I n  den Sonstigen Marktregel n  ist in  Kapitel 7 
bei Unklarheiten beim Lieferantenwechsel e in 
E inspruchsverfahren vorgesehen. Diese so 
genannte Sch iedsklausel wurde auch in  die Al l 
gemeinen Bed ingungen der meisten Vertei ler
netzbetreiber aufgenommen. Das Einspruchsver
fahren s ieht vor, dass der alte Lieferant den 
techn ischen Wechsel in nerha lb e iner Fünf tages
frist beei nspruchen kann.  I n  e inem Schiedsgut
achten kann die E-Control bestimmen, dass, 
ungeachtet der Zuständ igkeit der ordentl ichen 
Gerichte, im Zweifel der Lieferantenwechsel 
durchzuführen ist, wenn der Wechselwi l le  des 
Kunden vorl iegt und der neue Lieferant a l le 
geforderten techn ischen Voraussetzungen 
erfü l lt. 

Die meisten der insgesamt 1 5  Einsprüche wurden 
nach Vermittlung durch die E-Control wieder 
zurückgezogen, da es s ich um Fragen hande lte, 
die im Vorfeld zwischen neuem und altem liefe
ranten geklärt werden konnten. I n  sechs Fäl len 
wurde in  einem Schiedsgutachten der E-Control 
festgestellt, dass die technischen Voraussetzungen 
vorlagen und der Lieferantenwechsel durchzu
führen war. 
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c 
Aktivitäten der Regul ierungsbehörden 

� Marktregeln 

� Aufbau der rechtl ichen Rahmenbedingungen Abbildung 3 

Bundes EIWOG 

9 Landes EIWOG 

Marktregeln 

Al lgemeine 
Bed ingungen 

TOR 
Sonstige 

Marktregeln 

Die E-Control hat gemäß § 1 0  Abs I Z I Regu l ie
rungsbehördengesetz die Aufgabe, Vorschläge 
für Marktregel n  auszuarbeiten und d iese den 
Markttei lnehmern und den Netzbetreibern zur 
Verfügung zu stel len. Gemäß § 7 Z 24 EIWOG 
sind d ie Marktregeln  d ie Summe al ler Vorschrif
ten, Regelungen und Bestimmungen auf gesetz
l icher oder vertragl icher Basis, die Markttei l neh
mer im Elektrizitätsmarkt einzuhalten haben, 
um ein geordnetes Funktionieren dieses Marktes 
zu ermöglichen und zu gewährleisten (siehe Ab
bildung 3:Aufbau der rechtlichen Rahmenbedingungen). 

� Al lgemeine Bedingungen 

Die Allgemeinen Bed ingungen fü r den Betrieb 
eines Vertei lernetzes s ind die vertragl iche Basis, 
die die Markttei lnehmer im E lektrizitätsmarkt 
fü r den Zugang zum Verte i lernetz e inzuhalten 
haben. 

Die E-Control hat daher ab März 200 I in Zusam
menarbeit mit dem Verband der Elektrizitäts
unternehmen Österreichs (VEÖ) einen Vorschlag 
fü r Al lgemeine Bed ingungen ausgearbeitet. Die 
mit dem Verband der Elektrizitätsunternehmen 
Österreichs geführten Gespräche fanden unter 
reger Betei l igung der österreich ischen E lektrizi
tätswi rtschaft statt, wobei die Interessen der 
einzelnen Markttei lnehmer so weit wie mögl ich 
berücksichtigt wurden. 

Im Zuge der Verhand l ungen wurde von der 
E-Control e ine Vorvers ion der Al lgemeinen 
Bedingungen im Internet zurVerfügung gestel lt. 
Auf d iese Vorversion konnten die Markttei l 
nehmer und d iverse öffentl iche Ste l len und 
private Institutionen (z .  B. Kammern, Bundesmi
n isterium fü r Justiz und Verein  für Konsu
menteninformation) zugreifen. Von Markttei lneh
mern sowie vom Bundesmin isterium für Justiz 
(Konsumentenschutzsektion) und dem Vere in 
fü r Konsumenteninformation wurden umfang
reiche Ste l lungnahmen übermittelt, d ie  weitge
hend berücksichtigt wurden. 
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Da die behördl iche Zuständ igkeit für die Geneh
migung der Allgemeinen Bed ingungen für d ie 
Betreiber von Vertei lernetzen gemäß § 3 1  EIWOG 
bei der E-Control Kommission l iegt, wurde be
reits ab Jun i  200 I ,  ab deren förml icher Bestel
l ung durch d ie Bundesregierung, die E-Control 
Kommission in die Entwicklung der Al lgemeinen 
Bed ingungen eingebunden. Die E-Control Kom
mission wurde von der E-Control laufend über 
den Stand der Verhandlungen betreffend die Al l
gemeinen Bed ingungen informiert. 

Die E-Control Kommission befasste sich in ihren 
Sitzungen insbesondere mit den Rege lungen 
über die Grundinanspruchnahme und den Liefe
rantenwechsel und legte ihren Schwerpunkt 
auf d ie  Präzis ierung ei nzelner Bestimmungen, 
sodass d iese sowohl  den Bestimmungen des 
Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) als auch 
des Datenschutzgesetzes (DSG) entsprechen. 

Der Elektrizitätsbeirat wurde gemäß § 26 Abs 2 
Z I Regu l ierungsbehördengesetz in seiner 
Sitzung vom I 1 .7.200 I mit den Al lgemeinen 
Bedingungen fü r Netzbetreiber befasst. 

M itte Ju l i  200 I wurde die aus der Zusammenar
beit von VEÖ, E-Control und E-Control 
Kommission entstandene Fassung der Al lgemei
nen Bed ingungen fü r den Zugang zum Vertei 
lernetz auf  der I nternet-Seite der E-Contro l  
(www.e-control.at) veröffentl icht. 

In der Folge langten ,  beginnend mit Anfang 
August bis Mitte Dezember 200 I , Anträge von 
Vertei lernetzbetre ibern und Übertragungsnetz
betreibern auf Genehmigung ihrer Al lgemeinen 
Bedingungen bei der E-Control Kommission 
ein.  Diese Anträge orientierten sich im Wesent
l i chen an der zuvor ausgearbeiteten Fassung. 
Dadurch wurde ermögl icht, dass d ie Genehmi
gungsverfahren äußerst zügig durchgeführt wer
den konnten. Die meisten Netzbetreiber erwie
sen sich im Rahmen d ieser Verfahren als äußerst 
konstruktiv und modifizierten ihre Anträge 
über Anregung der E-Control Kommission, so
dass bereits im September die ersten Genehmi
gungen ertei lt werden konnten. Im Oktober 
konnten die Al lgemeinen Bedingungen von über 
hundert Netzbetreibern genehm igt werden. 

Auch die später eingelangten Anträge auf Geneh
migung wurden seitens der E-Control Kommis
sion einer raschen Behand lung zugeführt, wobei 
sich in  d iesen Verfahren Probleme bei den 
Regelungen über den Lieferantenwechsel ergaben. 
Die Kommission erachtete die beantragten 
Bestimmungen als Rahmenbed ingungen für einen 
fairen Wettbewerb als ungeeignet und forderte 
die Antragstel ler auf, die einschlägigen Regelungen 
zu modifiz ieren. E ingehende Verhandlungen mit 
den Antragstel lern sowie der Umstand, dass 
aufgrund landesgesetzl icher Vorschriften I nter
essenvertretungen anzuhören waren, verzöger
ten tei lweise eine umgehende Genehmigung 
der beantragten Bedingungen. Die Genehmigung 
der Bedi ngungen dieser Netzbetreiber erfolgte 
im Jänner 2002. 
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-7 Techn ische und Organisatorische 
Regeln  für Netze 

Die Techn ischen und Organisatorischen Regeln  
für Netze (TOR) enthalten grundsätzl iche 
Regelungen, d ie  einen weitgehend störungsfrei 
en Verbundbetrieb auch unter den Bed ingungen 
der vol l ständ igen Marktöffnung sicherstel len 
sol len. Zudem enthalten d ie  TOR Grundsätze 
fü r d ie Planung des künftigen Netzausbaus und 
die Gewährleistung derVersorgungssicherheit. 

Im Jahre 1 999 wurde der VEÖ vom BMWA er
sucht, auf Basis der vom VEÖ bereits i ntern 
geleisteten Vorarbeiten Entwürfe für d ie Techni
schen und Organisatorischen Regeln zu erstellen. 
D iese wurden im Laufe des Jahres 2000 in  einer 
Arbeitsgruppe des Elektrizitätsbeirates mit den 
Sozialpartnern diskutiert und abgestimmt. 
Von Seiten der E-Control wurden die TOR auf 
ihre Vol lständigkeit und Überei nstimmung mit 
den Inhalten der Al lgemeinen Bed ingungen für 
Vertei lernetze und Übertragungsnetze sowie 
der Sonstigen Marktregel n  überprüft. E in ige 
dabei festgestel lte Unstimm igkeiten wurden 
berein igt. Die I nhalte der TOR werden künftig -
entsprechend dem Stand der Techn ik  und den 
Erfordern issen der Netze unter Berücksichti
gung der Interessen der Netzbenutzer - konti
nu ierl ich weiterentwickelt. 

-7 Sonstige Marktregeln 

Basierend auf  konzeptionel len und strategischen 
Vorarbeiten der Markttei l nehmer wurde im 
Mai 200 I unter der Leitung der E-Control eine 
Arbeitsgruppe instal l iert, die die Erstel lung der 
Sonstigen Marktregeln  zum Ziel hatte. In inten
siven Arbeitss itzungen wurden die markttech
nischen Schwerpunkte mit den Markttei lnehmern 
d iskutiert und erarbe itet sowie als entspre
chende Kapitel in den Sonstigen Marktregel n  
(Kapitel I bis 1 0) dokumentiert. Wesentl icher 
Inhalt der Sonstigen Marktregeln  ist eine formale 
Darste l lung des Beziehungsgeflechts zwischen 
al len Markttei lnehmern sowie deren Zusammen
wirken. Darauf aufbauend erfolgt eine detai l l ierte 
Beschreibung al ler operativen und datentechni
schen Prozesse im Markt, d ie eine gesicherte 
Informationsübermittlung und Kommun ikation 
der Marktte i lnehmer ermögl ichen. Zusätzl ich 
sind in den Sonstigen Marktregeln entsprechende 
Defin itionen von Datenformaten sowie zeitl iche 
Fristen fü r bestimmte Prozesse festgehalten, die 
den Markttei lnehmern in  den erforderl ichen 
Bereichen e in koord in iertes Vorgehen ermögl i
chen. Die I nhalte der Sonstigen Marktregeln  
werden beginnend mit Jänner 2002 entsprechend 
den Erfahrungen und Erfordernissen des Marktes 
ergänzt. 
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c 
Aktivitäten der Regul ierungsbehörden 

� Erneuerbare Energieträger 

Eine ausdrückliche Zielsetzung des EIWOG 2000 
(§ 3 Z 3 EIWOG) ist es, den bereits hohen Antei l  
erneuerbarer Energien in  der österreich ischen 
Stromwirtschaft weiter zu erhöhen. Neben der 
Verm inderung der Treibhausgasemissionen wird 
damit die Importabhängigkeit der Energieversor
gung vermindert und der Wertschöpfungsante i l  
in  Österreich angehoben. 

Die E-Control ist im Rahmen ihrer Aufsichts
tätigkeit verpfl ichtet, die Erfü l lung der Ökostrom
Zielquoten zu prüfen. Zusätzl ich führt d ie 
E-Control d ie Registerdatenbank für Klein
wasserkraft-Zertifikate (siehe Kapitel Kleinwas
se rkraft-Ze rtifi katssystem ) .  

Geförderte Anlagen Kasten I 

auf Basis erneuerbarer Energieträger 
Als Ökostroman lagen können It. § 40 Abs I 
EIWOG Erzeugungsanlagen anerkannt werden, 
die auf Basis der erneuerbaren Energieträ
ger Wind- und Sonnenenergie, geothermi
sche Energie, feste und flüssige heimische 
Biomasse, Biogas, Klär- und Deponiegas 
betrieben werden. Anlagen, die auf Basis von 
Mü l l  oder Klärschlamm betrieben werden, 
werden jedoch n icht a l s  Ökostroman lagen 
anerkannt. 
Für Kleinwasserkraftwerke (Engpassleistung 
� 1 0  MW) erfolgt laut EIWOG eine Förde
rung über Kleinwasserkraft-Zertifikate. 

Im Detai l ist im EIWOG 2000 festgelegt: 

� Seit Oktober 200 I muss zusätzl ich zum 
Wasserkraftstrom zumindest I % der Gesamt
energie (bezogen auf den Endverbrauch) in  
Ökoanlagen - dazu zählen Biomasse, Wind, 
Photovoltai k, Geothermie,  Depon iegas - er
zeugt werden, wobei a l le zwei Jahre jewei ls ab 
I .  Oktober der Antei l  der Energie aus Öko
an lagen an der Gesamterzeugung um einen 
Prozentpunkt ansteigt. Bis Oktober 2007 müssen 
d ies 4 % sein. Der zur Erfü l lung d ieses Zieles Ver-

pflichtete ist der Netzbetreiber, der den Ökostrom 
zu festgelegten Einspeisetarifen abnehmen muss. 

� Zusätzl ich müssen ab Jänner 2002 zumindest 
8 % der Energie (bezogen auf den Endverbrauch) 
aus Kleinwasserkraftwerken stammen, wobei 
d ies jeder Stromhändler bzw. (bei Direktbezug 
von einem ausländischen Stroml ieferanten) der 
Endabnehmer durch Zertifikate nachweisen 
muss. Die erste Bi lanzierungsperiode läuft von 
Jänner 2002 bis September 2002. 

Die am 27.9.200 I besch lossene Richtl i n ie  
200 I /77 der  Europäischen Gemeinschaft zur 
Förderung der Stromerzeugung aus erneuerba
ren Energiequel len im Elektrizitätsbinnenmarkt, 
ABI. L 283 vom 27. 1 0.200 1 , 33 ,  schreibt eine 
Anhebung von 1 3,9 % (Basisjahr 1 997) auf zumin
dest 22,0 % (als Antei l  am gesamten Stromver
brauch in der EU) bis 20 I 0 vor. Für Österre ich 
wird eine Anhebung von 70,0 % (Stand 1 997, 
exklus ive der Kraftwerke Freudenau und Lam
bach) auf 78, I % vorgeschrieben. Damit s ind 
weitere Zielvorgaben fü r d ie Stromerzeugung 
aus erneuerbarer Energie gegeben. 

Die Unterstützung der erneuerbaren Energie 
gemäß EIWOG erfolgt fü r Ökoanlagen über 
Ei nspeisetarife - d. h. garantierte Preise für 
Strom aus Wind kraft, Biomasse (fest, flüssig, 
gasförmig) , Klärgas und Photovolta ik - und für 
Kleinwasserkraftwerke über das Zertifikats
system. Beides verursacht Mehrkosten. Die 
Gesamtkosten für d ie  Fi nanzierung der Einspei
setarife für Ökoanlagen betragen gegenwärtig 
jährl ich etwa € 29 Mio. und werden bei Erfü l lung 
des 4 %-Zieles voraussichtl ich auf zumindest 
€ 94,S M io. (hochgerechnet bei Erfü l lung des 
4 %-Zieles ab Oktober 2007) ansteigen. D iese 
Mehrkosten für Ökoanlagen werden über e inen 
Ökoenergiezuschlag - Zuschlag zum System
nutzungstarif - ebenso wie die Kosten für 
Kleinwasserkraft-Zertifikate letztl ich von al len 
Strom kunden getragen. Dieser Ökoenergiezu
schlag beträgt durchschnittl ich 0,0727 CentlkWh. 
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� Systemnutzungstarifzuschläge 
für Ökoenergie 

Tabel le  I 

Stand Dezember 200 I 

Tirol 
Vorarlberg 
Steiermark 
Kärnten 
*) Summe Kraft·Warme-Kopplungs- und Okoanlagen 

0,060 Cent/kWh 
0,08 1 Cent/kWh 
0,029 Cent/kWh 
0, 1 40 CentlkWh'l 

Tabel le 2 gibt einen Überblick über die Einspeise
tarife für Ökoan lagenbetreiber in Tirol ,Vorarl
berg und Kärnten, die im Oktober 200 I bzw. 
November 200 I beschlossen wurden. 

Über das Kle inwasserkraft-Zertifi katssystem 
werden weitere zu m i ndest zwe istel l ige 
M i l l ionenbeträge jährl ich zur Unterstützung 
von Klei nwasserkraft aufgebracht. Jeder 
Betre iber  von K le inwasserkraftan lagen 
(� 1 0  MW) erhält zukünftig zusätzl ich zu den 
Stromerlösen Zertifi kate. Die Zertifikate 
stel len e inen zusätz l ichen Wert dar und sol len 
ü ber i hre Verkaufserlöse e inen wirtschaftl ichen 
Betrieb der Kle inwasserkraftan lagen ermög
l ichen (siehe ausführlicher hierzu: Kleinwasser
kraft-Zer ti{lkatssystem). 

� E inspeisetarife für Ökostrom in CentlkWh 

Erneuerbare E nergieträger Tirol* 

Windkraft 8,28 
Feste Biomasse 5,25 - 8,28 
Flüssige Biomasse 8,28 - 1 1 ,04 
Gasförmige Biomasse 8,28 - 1 1 ,04 
Klärgas, Deponiegas 5,52 
Photovoltaik 35,88 

Die österreich ische Treibhausgasbi lanz wird mit 
der Erfü l l ung der beiden Zielsetzungen fü r 
Ökostrom und Kle inwasserkraft jähr l ich um 
etwa 2 M io. Tonnen CO2  entlastet. Dies s ind 
rund 1 3  % der jähr l ich notwendigen Emissions
minderungen fü r Österreich , um das Kyoto-Ziel 
20 I 0 zu erreichen . 

E ine weitere Unterstützung erfolgt in manchen 
Bundesländern (Wien, Steiermark, Kärnten) für 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). ln  KWK-Anlagen 
wird gleichzeitig Strom und Wärme produziert. 
Durch die kombin ierte Erzeugung von Strom 
und Wärme weisen KWK-Anlagen meist e ine 
höhere Energieeffizienz auf als bei getrennter 
Erzeugung von Strom und Wärme und tragen 
dadurch wesentl ich zur Reduktion des Primär
energieeinsatzes und des CO2-Ausstoßes bei. 
Sofern d ie Produktionskosten für KWK-Energie 
über dem durchschnittl ichen Marktpreis l iegen ,  
wird elektrische Energie aus KWK-
Anlagen durch einen KWK-Zuschlag gefördert. 
Gemäß § 7 Z 49 EIWOG wird d iese als elektri
sche Energie, die unmittelbar und effizienzmaxi
miert a ls Kuppelprodukt bei der Erzeugung 
von Fernwärme hergestel l t  wi rd, defin iert. Die 
Unterstützung von Kraft-Wärme-Kopplung ist 
auch in anderen Mitgl iedstaaten der Europäi
schen Union e in Instrument für d ie Erreichung 
von Kl imaschutzzielen, a l lerd ings gefahrden die 
ersten Umsetzungsschritte i n  Österreich mit 
KWK-Zusch lägen bis zu 0,7427 Cent/kWh 
einen fairen Wettbewerb. 

Tabelle 2 

Vorarlberg** Kärnten* 

1 0,90 1 0,75 
9,44 - 1 5,98 6,69 - 1 7,45 

1 4,53 7,27 - 1 4,50 
1 2,42 - 1 5,98 1 2,45 - 1 6,00 

9,0 1 9,00 
36,33 - 72,67 54,50 - 72,70 

* Verordnungen in Tirol und Kärnten vom November 200 1 ,  **Verordnung in Vorarlberg vom Oktober 200 I -Auslug:Vorarlberg ermöglicht in derYerordnung auch eine 
Tarifvorauszahlung, durch die Anteile der Einspeisetarife der nächsten zehn Jahre voraus ausgezahlt werden können 
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� Strom kennzeichnung 

Seit Oktober 200 I sind Stromhändler und sonsti
ge Lieferanten, die in Österreich Endverbraucher 
bel iefern, verpfl ichtet, auf den Stromrechnungen 
den Antei l  an versch iedenen Primärenergie
trägern, auf deren Basis die von ihnen ge l ieferte 
elektrische Energie erzeugt wurde, auszuweisen 
(§ 45 Abs 3 EIWOG).  Die Strom kunden werden 
durch die Stromkennzeichnung über die Herkunft 
des von ihnen bezogenen Stroms informiert 
und können damit ü ber d ie  Produktnachfrage 
langfristig Einfluss auf d ie  Art der Stromerzeu
gung nehmen. Diese Ausweisung der Primär
energieträger erfolgt im  Detail gemäß Verord
nungen der Landesregierungen. Standard mäßig 
ist folgende Struktur der Kennzeichnung auf 
den Stromrechnungen vorgegeben: 

� Standardmäß ige Struktur 
der Stromkennzeichnung 

Ökoenergie ("Ökoanlagen") 
Wasser 
Gas 
Erdölprodukte 
Kohle 
Atomenergie 
Sonstige 
UCTE-Mix 
Wasserkraft 
Atomenergie 
Konventionelle Wärmekraft 
Summe 

. . .  % 

. . .  % 

. . .  % 

Tabelle 3 

. . .  % 

. . .  % 

. . .  % 

. . .  % 

. . .  % 

. . .  % 

. . .  % 

. . .  % 

1 00 %  

Unterschiedl ich ist in  den einzelnen Bundeslän
dern die Vorgabe geregelt, ob e in Stromhändler 
einen bestimmten einheitl ichen Mix fü r al le 
Endabnehmer ausweisen muss (Händ lermix) , 
oder ob versch iedene Produkte an verschie
dene Endabnehmergruppen mit untersch ied l i 
cher Stromkennzeichnung zugelassen s ind 
(Produktmix) .  Verordnungen bezügl ich der 
Stromkennzeichnung sind per 3 1 . 1 2.200 I in  
Vorarlberg und Oberösterreich (Händlermix) 
sowie N iederösterreich , Kärnten und Tirol 
(Produktmix) erlassen worden. Für den Strom
antei l ,  dessen Herkunft nicht nachvol lziehbar 
ist, ist der gesamteuropäische Erzeugungsmix 
vorgesehen ("UCTE-Mix", Näheres dazu unter 
www.ucte.com). Im Jahr 2000 setzte s ich 
d ie  gesamteuropäische Erzeugung aus 47,0 % 
konventionel ler Wärmekraft, 37,3 % Kernkraft 
und 1 5 ,7 % Wasserkraft zusammen. 

� Ausblick 

Viele der im E IWOG für d ie Unterstützung des 
Ökostroms vorgegebenen I nstrumente haben 
innovativen Charakter. Erste Erfahru ngen bei  
der Umsetzung zeigen gewisse Anpassungsnot
wend igkeiten. So würde eine bundeseinheitl iche 
Rege lung ein iger Parameter eine fai re Lasten
aufte i lung der Mehraufwendungen bzw. eine e in
heitl iche Regelung für die Stromkennzeichnung 
deren Admin istration erleichtern. Ebenso wäre 
damit eine gesamtwirtschaftliche Optimierung
u. a. Windkraftnutzung be i  den  günstigen Wind
standorten i n  Niederösterreich und Burgen
land, Kle inwasserkraftnutzung dagegen in  den 
westl ichen Bundesländern, Biomassenutzung 
in den süd l ichen Bundes ländern - durch e ine 
bundesweite Gesamtsicht begünstigt. 

III-154 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)36 von 107

www.parlament.gv.at



Aktivitäten der Regul ierungsbehörden 

� Kleinwasserkraft-Zertifikatssystem 

Ab Jänner 2002 müssen zumindest 8 % der elek
trischen Energie aus Kleinwasserkraftwerken 
bezogen werden. Jeder Stromhändler - bei 
D irektbezug von einem ausländischen Stroml ie
feranten der Endabnehmer - muss mittels Klein
wasserkraftzertifikaten nachweisen, dass 8 % 
seiner verkauften Energie aus Kleinwasserkraft
werken stammen. Dazu wurde in Österreich 
von der E-Control ein vol l  elektronisches Klein
wasserkraft-Zertifikatssystem instal l iert. Der 
Zugang zu d iesem System ist für al le Betei l igten 
auf einfache Weise über das Internet mögl ich.  

� Funktionsweise des österreich ischen 
Zertifikatssystems 

Die Zertifikate werden pro 1 00 kWh eingespeiste 
Energie aus Kleinwasserkraftwerken ausgegeben. 
Somit fal len jährl ich rund 40 Mio. Zertifikate an, 
die in ganz Österreich gü ltig s i nd. D iese werden 
in einer zentralen Registerdatenbank, die von 
der E-Control betrieben wird ,  verwaltet. Gene
riert werden die Zertifikate jewei ls  am Monats
ende, wenn der Netzbetre iber d ie  eingespeiste 
Energie der Kleinwasserkraftwerksanlage in der 
zentralen Registerdatenbank eingibt. Damit wer
den d ie Zertifikate automatisch dem Konto des 
An lagen betre i bers gutgesch ri eben . 

E in  Zertifikat hat eine maximale Gü ltigkeit von 
zwei Jahren, womit insgesamt ein Volumen von 
rund 80 M io. Zertifikaten ständig auf der Daten
bank verwaltet werden muss. Nach Ablauf ihrer 
Gü ltigkeitsdauer können d ie  Zertifikate n icht 
mehr eingesetzt werden. 

Jeder Kauf und Verkauf von Zertifi katen wird 
außerhalb der zentralen Registerdatenbank 
durchgeführt. Der e igentl iche E igentumsüber
trag muss jedoch innerhalb d ieser erfolgen. Bei 
d iesem Eigentumsübertrag erfolgt eine Umbu
chung der Zertifi kate vom Konto des Vorbesit
zers auf das Konto des neuen Besitzers. 

Von der E-Control wird halbjährl ich geprüft, ob 
d ie Lieferanten auf ihrem Konto Zertifikate 
im Ausmaß von 8 % der von ihnen verkauften 
Energie haben. Bei d ieser Überprüfung der 
Quote werden d ie  Zertifikate vom Konto des 
Lieferanten entwertet und verlieren damit ihre 
Gü ltigkeit. Wenn ein Lieferant nicht über eine 
ausreichende Anzahl von Zertifikaten verfügt, 
d .h .  wenn er d ie geforderte Quote n icht erfü l lt, 
erfolgt nach einer Erinnerung und Gewährung 
einer Nachfrist seitens der E-Control e ine Mel
dung an d ie Landesregierung. Diese hebt dann 
von den Lieferanten eine Ausgleichsabgabe ein. 

Die Einnahmen aus d ieser Ausgleichsabgabe sind 
i n  e inen Fonds e inzubringen, dessen M ittel 
zweckgebunden für die Förderung der Ökoan
lagen zu verwenden sind. In den Ausführungsge
setzen der Länder s ind darüber h inaus nähere 
Bestimmungen über d ie Verwaltung des Fonds 
zu erlassen. Die Einnahmen aus der Ausgleichs
abgabe dienen ausschl ieß l ich der Förderu ng 
von Ökoanlagen, jedoch werden Kleinwasser
kraftwerke nicht berücksichtigt. 
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� Zweck und Zugang zu der 
zentralen Registerdatenbank 

Kern des Kleinwasserkraft-Zertifikatssystems 
ist die zentrale Registerdatenbank. In dieser 
Datenbank werden al le Kleinwasserkraftzertifi
kate erzeugt, über die Konten der Betei l igten 
verwaltet und von den Lieferanten e ingelöst. 
Der Kauf oder Verkauf von Kle inwasserkraft
zertifikaten ist über d ie  zentrale Registerdaten
bank jedoch n icht mögl ich.  

Der Zugang zur zentralen Registerdatenbank 
erfolgt für al le Tei l nehmer über das I nternet 
(www.kwkw-zertifikate.at) .Tei lnehmer am Klein
wasserkraft-Zertifikatssystem s ind:  

� neun Landesregierungen 
� rund 1 .000 Anlagenbetreiber 
� rund I SO Netzbetreiber 
� rund 1 70 Lieferanten 

Hat ein An lagenbetreiber keinen Internetzu
gang, so kann er die Zertifikate mittels eines so 
genannten Abschöpfungsauftrages verkaufen. 
Bestätigt wird d i eser Auftrag d i rekt von der 
E-Contro l .  

� Handelsplatz für Zertifi kate 

Die Zertifikate müssen außerhalb der zentralen 
Registerdatenbank gehandelt werden. Neben 
der Mögl ichkeit, d ie Zertifikate b i lateral zu han
deln, ist auch eine Schn ittstel le zu möglichen 
Börsen vorgesehen. Dazu werden speziel le Kon
ten eingerichtet, d ie einen Handel an Börsen 
und den damit verbundenen Eigentumsübertrag 
ermögl ichen. 

� I nstal lation im Jahr 200 I 

Im  Mai startete d ie E-Control ein Verhand lungs
verfahren nach dem Bundesvergabegesetz 
mit EU-weiter Bekanntmachung, bei dem das 
Unternehmen ATOS ORIGIN I nformation Tech
nology GmbH den endgültigen Zuschlag erhielt. 

Am 1 .8.200 I fand der Projektstart bei der 
E-Control statt. Ende September stand d ie  
Spezifikation fest. Im Dezember wurde der 
erste Tei l  der Datenbank abgenommen. Ab Sep
tember langten auch kontinuierl ich die einzel
nen Bescheide der Landesregierungen bei der 
E-Control e in .  Diese Bescheide ste l len die 
Basis fü r den Zugang der An lagenbetreiber dar. 

Im Dezember erfolgten d ie  Tests mit Netzbe
treibern, damit die Datenbank rechtzeitig zum 
Start am 1 . 1 .2002 real is iert werden konnte . Die 
ersten Zertifikate werden Anfang Februar 2002 
fü r den Monat Jänner generiert. 
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Aktivitäten der Regul ieru ngsbehörden 

-+ Abwicklung von Ausgleichszahlungen 

Derzeit gibt es in Österreich rund 1 50 vonein
ander unabhängige Netzbetreiber, die in 1 6  Netz
bereichen mit unterschiedl ichen Netztarifen zu
sammengefasst sind. Die in den Netzbereichen 
verordneten Netztarife müssen aus der Summe 
der Kosten al ler in den Netzbereichen tätigen 
Netzbetreiber errechnet werden. Unterschied
l iche Kostenstrukturen führen zu Ausgleichs
zah lungen zwischen den Netzbetreibern. Die 
Höhe der Ausgleichszahlungen richtet sich nach 
der Differenz zwischen den Erlösen und den an
erkannten Kosten des jewei l igen Netzbereiches. 

Die E-Control ist seit I .  Oktober 200 I für d ie  
organisatorische Abwicklung d ieser Ausgleichs
zah lungen zuständ ig, wobei die e inzelnen Netz
betreiber stark divergierende Erwartungen mit 
d iesem System verknüpfen.  Um eine fund ierte 
Bas is für d iese Aufgabe zu schaffen, ist es nötig, 
umfassende Erhebungen und Analysen der 
Kosten- und Netzstruktur jedes betroffenen 
Netzbetreibers durchzuführen.Vorarbeiten 
zu e iner entsprechenden Verordnung durch 
die E-Control werden derzeit durchgeführt. 
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c 
Aktivitäten der Regul ierungsbehörden 

� Stranded Costs 

Gemäß § 1 3  in  Verbindung mit § 29 Abs 1 Regu
l ierungsbehördengesetz ist die E-Control seit 
1 .3.200 I für die in § 69 EIWOG 2000 bezeichne
ten Aufgaben zur Vollziehung der Bestimmung über 
Stranded Costs zuständ ig. Diese Aufgaben um
fassen i nsbesondere d ie E inhebung und treuhän
d ige Verwaltung der Beiträge für Stranded Costs. 

Mit der Verlautbarung der neuen Stranded Costs 
Verordnung BGBI. 11 Nr. 354/200 I ergaben sich 
wesentl iche Änderungen. So wird der bisherige, in 
Österreich einheitliche Satz für alle Netzbetreiber 
von 0,04 1 7  CentlkWh (0,574 g/kWh) durch 1 32 
unterschiedl iche Beiträge ersetzt. Diese Verände
rung musste aufgrund der Entscheidung der Euro
päischen Kommission vom 25.7.200 I ,  SG (200 I )  
D/290567 vorgenommen werden. Damit wird dem 
unterschiedlichen Ausmaß der Lieferungen von der 
Verbundgesellschaft an die einzelnen Elektrizitäts
versorger (und deren Kunden) Rechnung getragen. 
Dieser Aufte i lungsschlüssel gi lt bis zur Beendi
gung der E inhebung der Beiträge für Stranded 
Costs. E ine weitere Änderung der Rechtslage 
wurde durch die Mögl ichkeit der E-Control 
zur bescheidmäßigen Festsetzung un richtig 
oder n icht entrichteter Beiträge geschaffen.  

Für den Zeitraum von 1 9.2. 1 999 bis 30.9.200 1 
hätten insgesamt rund € 45 Mio. an das BMWA 
bzw. d ie  E-Control abgeführt werden müssen. 
Tatsächl ich wurde nur  ein kleiner Tei l  von den 
Netzbetreibern überwiesen. E ine der ersten 
Aufgaben der E-Control bestand in der schrift
l ichen Aufforderung zur Ei nzahlung der offenen 
Beträge sowie der Ermittlung der Bemessungs
grundlage für die Erlassung entsprechender Be
scheide. Noch vor Ende des Jahres 200 I konnten 
die bisher e ingehobenen Beiträge an die vier 
begünstigten Unternehmen ausbezahlt werden. 

Aus den bis lang vorl iegenden Rückmeldungen 
der Netzbetreiber i st erkennbar, dass eine 
Vielzahl von Verfahren durchzuführen ist. 
Bis zum Auslaufen der Stranded Costs Verord
nung in der geltenden Fassung im Jahr 2006 
sind bis zu € 1 32,6 1 M io. zu verwalten. 
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Aktivitäten der Regu l ierungsbehörden 

-+ Versorgungssicherheit und -qualität 

Die Sicherheit und d ie Qual ität der Versorgung 
mit elektrischer Energie s ind auch im l ibera l i 
s ierten Elektrizitätsmarkt Themen von höchster 
Priorität. Insbesondere im H inbl ick auf den 
durch d ie Liberal is ierung entstandenen Kosten
druck im Netzbereich ist e ine zweckmäßige 
Verwendung der Ressourcen und I nvestitionen 
von hoher Bedeutung. 

Von der E-Control wurde aus d iesem Anlass, 
gleichzeitig mit der Elektrizitätsmarktl i beral is ie
rung im Oktober 200 I , das Projekt "Versor
gungssicherheit und -qual ität" gestartet, das 
darauf abzie lt, d ie  Versorgungssicherheit und 
-qual ität in  Österreich auf lange S icht zu ge
währleisten. Neben Mitarbeitern der E-Control 
s ind in d ie  Projektarbeit auch Vertreter aus der 
Wissenschaft und der Energiewirtschaft Öster
re ichs ei nbezogen . Damit sol l  eine breite Dis
kussions- und Kooperationsplattform geschaffen 
werden. 

Die Ei nbindung der E-Control in  internationale 
Aktivitäten im Rahmen der CEER-Arbeitsgrup
pen fü r Versorgungssicherheit und Engpassma
nagement sowie die Tei lnahme an relevanten 
Konferenzen und Tagungen von Fachverbänden 
und Organisationen wie ETSO, Eurelectric und 
UCTE bi lden einen weiteren Schwerpunkt. 
Die Ergebn isse der Projektarbeit werden in  
entsprechenden Informationsveranstaltungen 
der E-Control ausführl ich dargestel lt. 
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c 
Aktivitäten der Regul ierungsbehörden 

� Elektrizitätsstatistik 

Im  E IWOG 2000 ist e ine grundlegende Kompe
tenzversch iebung im statisti schen Bereich 
vorgesehen: In § 52 EIWOG wird der Bundes
min ister für Wirtschaft und Arbeit ermächtigt, 
"statistische Erhebungen und sonstige statisti
sche Arbeiten über Elektrizität anzuordnen". 
Darüber h inaus wird festgelegt, dass "die 
Durchführung der statistischen Erhebungen und 
sonstigen statistischen Arbeiten [ . . .  ] durch die 
Elektrizitäts-Control GmbH zu erfolgen" hat. 

Im Energielenkungsgesetz (EnLG) wurde den 
geänderten Bedi ngungen unter anderem 
dadurch Rechnung getragen, dass d ie Agenden 
des Bundes- und der Landeslastvertei ler einer
seits der E-Control und andererseits den 
Landeshauptleuten zugeordnet wurden (EnLG 
1 982 in  der Fassung des BGBI. Nr. 1 49/200 I ) . 
Der § I l Abs 2 EnLG ermächtigt d ie  E-Control 
zur Anordnung von periodischen Erhebungen 
zur Vorbereitung von Lenkungsmaßnahmen. 

Die statistischen Arbeiten waren im Jahr 200 I 
von dem - aufgrund der gesetzl ichen sowie der 
marktwirtschaftl ichen Gegebenheiten notwen
dig gewordenen - Übergang der Kompetenzen 
des Bundes- und der Landeslastvertei ler auf 
die E-Control gekennzeichnet. Gleichzeitig wurde 
begonnen, d ie sich aus der neuen Marktstruktur 
sowie aus den geänderten Aufgabenbereichen 
ergebenden Erhebungsinhalte abzustecken und 
entsprechend zu definieren. 

Aufgrund der Ermächtigung in  § 52 EIWOG 
erl ieß das BMWA eine neue Statisti kverord
nung fü r den Bereich der Elektrizitätswirtschaft 
(BGBI .  Nr. 486/200 I ) . Diese regelt d ie  Erhe
bung,Verarbeitu ng und Veröffent l ichung der 
statistischen Daten im  Bereich der Elektrizitäts
wirtschaft. 

Die Bundes- und Landeslastvertei ler einerseits 
und d ie  E-Control andererseits trafen Verein
barungen, um die Kontinu ität be i  der Datener
fassung, -kontrol le und -auswertung zu gewähr
leisten. G le ichzeitig begann d ie  E-Control ,  d ie  
in  der Statistikverordnung des BMWA ange
führten Erhebungs inhalte umzusetzen. Ab dem 
Berichtsmonat Jänner 2002 sol len d ie Monats
meldungen auf Basis der neuen Statistikverord
nung erhoben und ausgewertet werden. 
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Aktivitäten der Regul ierungsbehörden 

� Internationale Zusammenarbeit 

� F lorenzprozess 

Der Florenzprozess ist ein Dialogforum zwischen 
EU-Kommission, Regulatoren, Regierungsver
tretern und der Stromwirtschaft. Die E-Control 
ist seit i h rer Gründung in d iesen Prozess vol l 
e ingebunden. 

Am 7. und 8.5.200 I fand in  Florenz das achte 
Treffen statt. Auf der Tagesordnung standen der 
neue Vorsch lag der EU- Kommission zu einer 
Elektrizitätsbinnenmarktrichtl in ie sowie für eine 
Verordnung über die Tarifierung grenzüberschrei
tender Lieferungen. Dabei wurde festgehalten, 
dass das interimistische, von ETSO und CEER aus
gearbeitete System einer Tarifierung ehebald igst 
in Kraft treten sol l te .  M it Redaktionsschluss 
war eine Implementierung zum 1 .3.2002 geplant. 
Beim Treffen wurden außerdem die unterschied
lichen in  der Europäischen Union vorhandenen 
Systeme, knappe Verb indungskapazitäten zuzu
weisen, vorgestel lt und d iskutiert sowie die Ver
sorgungskrise in Kalifornien thematisiert. 

Zu d iesem Thema stel lte die EU-Kommission 
auch das Grünbuch zur Versorgungssicherheit 
vor. Allgemein herrschte d ie Meinung vor, dass 
eine Krise wie in Kal ifornien in Europa n icht 
mögl ich sei ,  da d ie in Kal ifornien gemachten 
regulatorischen Fehler (siehe Kasten 1 1 :  Versor
gungssicherheit - der Fall Kalifornien) in Europa 
vermieden worden seien. 

� Counci l  of European 
Energy Regu lators 

Das Counci l of European Energy Regu lators 
(CEER) ist die Verein igung von 1 5  europäischen 
Energieregulatoren und fungiert als Treffpunkt 
zwischen den Regu latoren und der Generald i 
rektion für Transport und Energie in der EU
Kommission. CEER arbeitet aktiv an der Weiter
entwicklung des Energiemarktes mit und hat 
h ierzu versch iedene Arbeitsgruppen gegründet. 

Von 28. 9 .  b i s  1 . 1 0 .200 I fand in Wien das 
1 1 .  CEER-Treffen statt. Erstmals wurden am letz
ten Tag des Treffens auch Vertreter der Regu
l ierungsbehörden der EU-Beitrittskand idaten 
eingeladen. Thema waren die Auswi rkungen 
der kommenden Änderung der B innenmarkt
richtl in ie auf d ie Beitrittskandidaten.  

Die E-Contro l  hat im Rahmen von CEER die 
Leitung einer Arbeitsgruppe zum Thema 
"Ausgleichsenergie und Spitzenlast" übernommen 
und betei l igt s ich außerdem an der Arbeits
gruppe Engpassmanagement, d ie für Österreich 
wesentl iche Probleme behandelt. 

� Ratsarbeitsgruppen 

Die E-Control nahm an drei Ratsarbeitsgruppen
sitzungen tei l ,  bei denen die Frage grenzüber
schreitender Lieferungen und deren Tarifierung 
behandelt wurde. Im  Zuge der Diskussionen 
wurde die in der Kommission vorgesch lagene 
Verordnung über ein gemeinsames Tarifierungs
system erörtert. 

� Eurostat und 
International Energy Agency 

Eurostat erarbeitete im Jahr 200 I eine neue Er
hebung zur Darste l lung der Auswirkungen der 
E lektrizitätsmarktl iberal is ierung. Die E-Control 
hat dazu eine Stel lungnahme zur S innhaftigkeit 
und E rhebbarkeit der angedachten I nd ikatoren 
abgegeben. 
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c 
Aktivitäten der Regu l ierungsbehörden 

� Informationsarbeit 

� Vortragstätigkeit 

E ines der Ziele der E-Control ist, sowohl  d ie  
Marktte i l nehmer a ls auch d ie Endverbraucher 
über d ie Funktionsweise des Marktes und die 
relevanten rechtl ichen Rahmenbedingungen um
fassend zu informieren. I n  d iesem Zusammen
hang hielten die M itarbeiter der E-Control mehr 
als 1 00 Vorträge bei Konferenzen, internationalen 
Veranstaltungen und individuel len Train ingskur
sen bei österreich ischen Kunden. Dabei konnten 
mehr als 3.000 Interessierte erreicht werden. 

Besonders zu erwähnen ist e in  Schu l ungspro
gramm im Rahmen der Registerdatenbank für 
Kleinwasserkraftzertifikate. Im November wurde 
das K le inwasserkraft-Zertifikatssystem von der 
E-Control österreichweit vorgestellt. Dazu gab es 
in ganz Österreich 1 8  Veranstaltungen. An d iesen 
Veranstaltungen nahmen mehr als 750 An lagen
betreiber, Netzbetreiber und Lieferanten tei l .  

� Konsumentenbroschüre und Hotl ine 

Am 3 I .  7. 200 I erschien in  e iner Auflage von 
1 00.000 Stück d ie  Konsumentenbroschüre der 
E-Control ,  d ie als Leitfaden für d ie Änderungen 
im freien Strom markt konzipiert ist. Sie l iefert 
den Konsumenten e inen Überbl ick, welche Be
deutung ein "fre ier Strom markt" hat, welche 
Änderungen es durch d ie Liberal isierung geben 
wird und wohin man sich bei Fragen oder Pro
blemen wenden kann.  Zudem gibt d ie Broschüre 
Antworten auf d ie wichtigsten Fragen für den 
Lieferantenwechsel, bietet al lgemeine Informatio
nen und Tipps und informiert über Behörden 
und Zuständ igkeiten . Auch ein Überb l ick über 
erneuerbare Energien sowie Atomstrom in  
Österreich wird vermittelt. D ie Broschüre wurde 
am 3 1 .7.200 I der Öffentl ichkeit präsentiert und 
wird seither von der E-Control, der Wirtschafts
kammer Österreich, der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte sowie der Präsidentenkonferenz 
der österreich ischen Landwirtschaftskammern 
kostenlos an Interessierte weitergegeben. 

Ende August hat die E-Control in  Kooperation 
m it dem Vere in fü r Konsumenten information 
eine Telefon-Hotl ine eingerichtet, d ie eine kom
petente AnlaufsteI le  für al le Fragen rund um die 
Strommarktl iberal is ierung darstel lt. Unter der 
Telefonnummer 08 1 0  8 1 0  224 (zum Ortstarif) 
haben Konsumenten d ie Mögl ichkeit, s ich über 
d ie Chancen und Risken bezügl ich Wechsel des 
Stromanbieters, Künd igungsfristen, Pfl ichten der 
Netzbetreiber etc. zu informieren. In  den Mona
ten September bis Dezember 200 I haben rund 
3 .000 I nteressierte d ieses Angebot genutzt. 
Speziel le Fragen, d ie d ie M itarbeiter der Hotl ine 
nicht beantworten können, werden direkt an die 
E-Contro l  weitergeleitet und dort bearbeitet. 

� Medienarbeit 

Die Öffentl ichkeitsarbeit hat für d ie E-Contro l  
ei nen sehr hohen Stel lenwert, um die mit der 
Liberal is ierung verbundenen Umstände, Vortei le 
aber auch Probleme in  der Öffentl ichkeit trans
parent zu machen. Dies wurde durch Pressekon
ferenzen ( I .  März, 1 5 . Mai ,  3 1 .  Ju l i ,  6. September, 
23.  Oktober), rege lmäßige Presseaussendungen 
und H intergrundgespräche mit Journalisten so
wie sogenannte Energie-Round-Tables erreicht. 

Die Medienarbeit rund um den I . Oktober 200 I 
Um d ie  österreichische Bevölkerung über d ie 
1 00%ige L iberal i s ierung des Strommarktes in  
Österreich mit I .Oktober 200 I mögl ichst breit 
zu informieren, wurden von der E-Control rund 
um das Liberal is ierungsdatum umfassende, über 
die laufende Öffentl ichkeitsarbeit hinausgehende 
Aktivitäten gesetzt: 

I 
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Eine gemeinsame Pressekonferenz mit Bundes
min ister Dr. Martin Bartenstein, ein H inter
grundgespräch mit der finn ischen Regulatorin, 
umfangreiche Energieberatungen in  Kooperation 
m it der Arbeiterkammer in Wien, Innsbruck 
und Klagenfurt, eine Ö3-Kooperation "Tarif
kalkulator per SMS", Kooperationen mit der 
"Kronen Zeitung

" 
und "NEWS

" 
sowie Schal

tungen "Wi l lkommen im freien Strommarkt" in  
den regional stärksten Tageszeitungen öster
reichweit. 

Darüber h inaus wurde aufgrund von zah lreichen 
Einzelgesprächen und Interviews, die mit Jour
nal isten rund um den I .  Oktober 200 I geführt 
wurden, e ine umfassende Medienpräsenz 
erreicht und so das Ziel , die österreich ische 
Bevölkerung über die Strommarktl iberal is ierung 
zu informieren, erfü l lt. 

� Webauftritt 

I nformationsangebot 
Seit M itte Mai  ist d ie  E-Control im I nternet 
unter www.e-control.at erreichbar. Neben 
al lgemeinen Informationen über d ie E-Control 
sowie über die Art und Weise der Umsetzung 
der Libera l i s ierung in Österre ich wurde e in 
speziel ler Bereich geschaffen, der m it e iner 
Registrierungsanforderung versehen, nur  einem 
eingeschränkten Benutzerkreis offen steht -
der so genannte E-Diskurs. Im E-Diskurs kön
nen sich die Tei lnehmer z. B. Dokumente von 
Begutachtungsverfahren herunterladen und 
onl ine sofort e ine Ste l lungnahme abgeben. Mit  
dem E-Diskurs wurde ein E-Government
Ansatz eingeleitet, der künftig noch ausgebaut 
und verbessert werden wird .  

� E-Control Abbildung 4 

... , !'  u� ,-. oll .,. 1 ...... .-' ......... . '. �, __ ' .... '.' �_.I><._, ..... ' eI, ... ::: r. . .::'�;:,' ... � .,_ . .......... n.�,.,.' • .,1."" .... , ........... l..f._ ...... . 
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Weitere Schwerpunkte der E-Control- Internet
seite s ind:  

� Gesetze und Verordnungen die Liberalisierung 
betreffend (Elektrizitätsbinnenmarktrichtl in ie,  
EIWOG,Ausführungsgesetze der Länder,Ver
ordnung über den Systemnutzungstarif etc.) ,  

� Entscheidungen der E-Control und der 
E-Contro l  Kommission in  Bezug auf deren 
Zuständ igkeiten, 

� Statistiken (Preisvergleiche, Energiefluss,Auf
bringungsstruktur nach Energieträgern etc .) .  

Auf die Homepage der E-Control wurde im Laufe 
des Jahres 200 I rund 1 60.000 Mal zugegriffen. 
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Tarifkalku lator 
Die E-Control hat die gesetzl iche Verpfl ichtung, 
Strompreisvergleiche für Endverbraucher zu 
erste l len und zu veröffentl ichen. Durch e ine 
mann igfaltige Produktpol itik im Energiesektor 
ist es umso wichtiger, Transparenz in d iesen 
Markt zu bringen.  

Es hat s ich i n  den letzten Monaten gezeigt, dass 
es trotz a l ler Bemühungen sehr schwierig ist, 
unter einem gemeinsamen Nenner österreich
weite Strompreisvergleiche anzustel len;  zu 
unterschiedl ich s ind die regionalen Verbrauchs
verhalten (re iner Tagstrom versus Tag- und 
Nachtstrom etc .),Vertragsbed i ngungen (Binde
fristen, Künd igungsfristen) und Zah lungsbed in
gungen (Zah lungsarten: Zahlschein, Abbuchungs
auftrag etc .) sowie Zah lungsinterval le (monat
l ich,  zweimonatl ich,  quartalsweise). 

Aus d iesem Grund hat sich d ie E-Control ent
schlossen, einen elektron ischen Tarifrechner 
in  Form einer Internetappl ikation zu erstel len. 
Damit ist es mögl ich,  der oben erwähnten 
Problemati k Herr zu werden. Dieses Projekt 
wurde gemeinsam mit der Arbeiterkammer, 
der Wirtschaftskammer Österreich und der 
Präsidentenkonferenz der österreich ischen 
Landwirtschaftskammern umgesetzt. Die 
Benutzer des Tarifrechners erhalten damit viel 
umfangreichere Informationen, als d ies über 
konventionel le Preisvergleiche i n  Form von Sta
tistiken mögl ich wäre. Der elektronische Tarif
rechner ist seit Anfang September 200 I auf der 
Internetseite der E-Control verfügbar. Seit dem 
Onl ine-Gang des Tarifrechners haben etwa 
1 20.000 Internet-User (bis 3 1 . 1 2.) den elektro
n ischen Tarifkalku lator benutzt. 

� Tarifkalku lator 

flenlldJ wIllkommeIl beim T.r1frechner der E-ConlroU 
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Abbildung 5 

Neben dem Internetzugang fü r den Tarifrechner 
stand seit I .  Oktober 200 I auch ein SMS-Service 
für den Haushaltspreisvergleich zur Verfügung. 
Dieses SMS-Service wurde in Kooperation mit Ö3 
entwickelt. Dabei bekam jeder Mobi ltelefonbe
nutzer den B i l l igstbieter für d rei  verschiedene 
Verbrauchsverhalten ( 1 .500 kWh Jahresver
brauch - Singlehaushalt, 3 .500 kWh Jahresver
brauch - durchschn ittl icher Vier-Personen-Haus
halt, 6.000 kWh Jahresverbrauch - größerer 
Haushalt) per SMS übermittelt. Dazu musste man 
nur ein SMS mit einem Rufze ichen und einer 
vierste i l igen Nummer fü r die jewei l ige Postleit
zahl (z. B. » 1 0  I 0«) an die Nummer 0900 600 600 
schicken. Bis 3 1 . 1 2. wurde d ieses Service etwa 
25 .000-mal abgerufen. 
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� Erneuerbare Energien Abbi ldung 6 
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Erneuerbare Energien 
Zur Unterstützung der Zielsetzungen des EIWOG 
hat d ie E-Control  in Zusammenarbeit mit der 
Techn ischen Un iversität Graz e in Informations
angebot zum Thema erneuerbare Energien ent
wickelt, das ebenfal ls auf der Homepage der 
E-Control abrufbar ist. Die I nformationen bieten 
einen Überbl ick über d ie Grundlagen der 
Ökostromerzeugung und werden stufenweise 
zu einer Serviceseite rund um das Thema Öko
strom im Rahmen der Strommarktl iberal isie
rung ausgeweitet. 
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C Der österreichische Elektrizitätsmarkt 
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c 
Der österreich ische E lektrizitätsmarkt 

� Österreich im europäischen Verbund 

Der europäische Elektrizitätsmarkt hat im Ver
gleich zu regionalen Elektrizitätsmärkten in  
anderen Tei len der Welt e inen hohen Verbund
grad. Trotzdem sind einige Mitgl iedstaaten relativ 
isol iert, da nur geringe Verbindungskapazitäten 
zu den jewei l igen Nachbarländern zur Verfügung 
stehen und Verbindungsleitungen überlastet 
sind. Österreich zäh lt nicht zu d iesen Ländern. 

Der externe Verbundgrad (Verhältnis E infuhr
kapazität zu Gesamtkapazität) von Österreich 
mit den Nachbarländern lag im Jahr 2000 bei 
rund 20 %, der E infuhrante i l  am Verbrauch bei 
23 %. Der externe Verbundgrad von Deutsch
land lag im Vergleich bei 1 0 %. 

Das europäische Elektrizitätsverbundnetz kann 
wie folgt eingetei lt werden: 
� Mitteleuropa ("UCTE-Kern": Deutschland, 

Frankreich, Ital ien, Belgien, Österreich, 
Schweiz, Luxemburg, Niederlande) , 

� Randgebiete: Iberische Halbinsel, Großbritan
nien, Skandinavien, I r land/Nord i rland, Grie
chenland. 

Nachfo lgende Grafik I stel lt das Tauschvolumen 
zwischen den europäischen Ländern dar. Die 
v ier größten Randgebiete haben geringe E in
fuhrkapazitäten im Verhältnis zur insta l l ierten 
Gesamtkapazität. Am niedrigsten ist d iese auf 
der Iberischen Hal binsel (E infuhrkapazität von 
nur 3 % der dort insta l l ierten Gesamtkapazität) 
und im Vere in igten Kön igre ich (3 %), gefolgt 
von Skand inavien (4 %) und Ital ien (7 %). 

Das Verhältn is zwischen Verbundgrad und dem 
Antei l  der eingeführten Elektrizität zeigt eine 
klare Korrelation zwischen der Höhe der phys i
kal ischen Stromimporte und der entsprechen
den E infuhrkapazitäten .Außerdem gibt es eine 
Gruppe von M itgliedstaaten ( Ital ien, Portugal, 
Spanien, Verein igtes Kön igreich und die N ieder
lande) ,  d ie i hre E infuhrkapazität vol l  nutzen, was 
auf Engpässe h indeuten könnte. 

Grafik 2 zeigt einen deutl ichen Anstieg des Aus
tauschvolumens von Strom in Europa in  den 
letzten Jahrzehnten .  Im  Jahr 2000 betrug der 
Ante i l  des Stromaustausches an der Gesamt
versorgung der UCTE-Länder 1 2,2 %. Innerhalb 
der UCTE-Länder lag der Antei l  des Austau
sches an der Gesamtversorgung bei 9,6 %. 
Gegenüber den 80er-Jahren bedeutet dies 
einen Anstieg von rund 60 %. Noch deutl icher 
stieg im gleichen Zeitraum der Stromaus
tausch der UCTE-Länder mit Drittstaaten ( inkl . 
CENTREL-Länder). Dabei kam es zu einer Ver
sechsfachung des Stromaustausches. 
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� Physikal ischer Stromaustausch in der UCTE im Jahr 2000, in GWh 

DZ TN 

• I .  Synchrongebiet der UCTE . • 2.  Synchrongebiet der UCTE. Assoziierte Mitglieder der UCTE. 
• Synchronbetrieb mit I .  Synchrongebiet. Synchronbetrieb mit 2. Synchrongebiet: Quelle: UCTE 

� Anteil des Austausches an der Gesamtversorgung in  % 
der UCTE 1 975-2000 

1 975 1 980 

• Summe des Stromaustausches zwischen den UCTE-Landern 
Summe des Stromaustausches der UCTE-länder mit CENTREl 
Stromaustausch mit Drittlandern 

1 985 1 990 

G rafik 1 

Grafik 2 

1 995 2000 
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e Der österreich ische Elektrizitätsmarkt 

� Struktur un d Aufbau 

� Die Markttei l nehmer 

Durch d ie Liberal isierung des Elektrizitätsmarktes 
erhie lten d ie  Markttei lnehmer neue oder zu
sätzl iche Aufgaben. M it dem in  Österreich ange
wandten Bi lanzgruppenmodel l ,  das unabhängige 
Verrechnungsstel len vorsieht, kamen auch neue 
Markttei lnehmer, wie die Bi lanzgruppenverant
wortl i chen und d ie  Verrechnungsstel len,  h inzu.  

Zu den Markttei lnehmern zäh len: 
� Netzbetreiber, 
� Lieferanten, 
� Bi lanzgruppenverantwortl iche (BGV), 
� Verrechnungsstel le bzw. Bi lanzgruppen-

koordinator (BKO), 
� Regelzonenführer (RZF), 
� Börse, 
� Kunden. 

Netzbetreiber 
Die Netzbetreiber b le iben auch nach der Libe
ral is ierung weiterhin im Monopolbereich und 
s ind für d ie Führung des Netzbetriebes sowie 
insbesondere für die Kundeneinzeldaten verant
wortl ich. Da die Zähleinrichtungen in den Kun
denanlagen grundsätzl ich im Eigentum des Netz
betreibers stehen und d ieser d ie Zählerwerte 
erfasst, spielt der Netzbetreiber auch im l ibera
l i s ierten Markt eine zentrale Rol le. Die Zähler
werte m üssen von i hm  nach versch iedenen 
Kriterien zusammengefasst und an d ie Lieferan
ten, Bi lanzgruppenverantwortl ichen und Ver
rechnungsstel len übermittelt werden. In Öster
reich s ind derzeit rund 1 50 Netzbetreiber 
gemeldet. 

Bilanzgruppenverantwortl iche 
Der Bi lanzgruppenverantwortl iche trägt das 
wirtschaftl iche Ris iko fü r d ie Bi lanzgruppe. 
Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Prognose 
und die Organisation des Bedarfs und der 
Aufbringung "seiner" Bilanzgruppen, um eine 
möglichst bedarfsgerechte Bedarfsdeckung und 
somit einen geringen Anfal l  von Ausgleichsenergie 
zu erzielen. 

Seit I .  Oktober 200 I müssen a l le Kunden M it
gl ieder einer Bi lanzgruppe sein. Meist erfolgt 
d iese so genannte M itgl iedschaft i nd i rekt über 
den Lieferanten. In  Österreich gab es  Ende 
Dezember 200 I 29 Bilanzgruppenverantwortl iche. 

Neben d iesen kommerziel len Bi lanzgruppen gibt 
es noch besondere Bi lanzgruppen: für d ie  
Ermittl ung der Netzverluste, für Ökoenergie 
und fü r Energie aus Kraft-Wärme-Kopplungs
anlagen. D iese müssen von den Netzbetreibern 
e ingerichtet und geführt werden und d ienen 
primär der Ermittlung der jewei l igen Energie
mengen. Die besonderen Bi lanzgruppen s ind 
von der Clearinggebühr, d ie zur Finanzierung 
der Verrechnungsstel len dient, befreit. 
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Verrechnungsstel le (Bi lanzgruppenkoordinator) 
Die Verrechnungsste l le  hat e ine zentrale funk
tion innerhalb des Systems der Bi lanzgruppen, 
da s ie fü r die Ermittlu ng der Ausgleichsenergie 
jeder einzelnen Bilanzgruppe verantwortl ich ist. 
Dabei b i ldet die Verrechnungsstel le  die Schn itt
ste l le e inerseits zu al len Netzbetreibern und 
andererseits auch zu a l len  B i lanzgruppen. Die 
Netzbetreiber übermitteln  der Verrechnungs
ste I le  a l le  erforderl ichen Zäh lerdaten,  damit 
diese den tatsächl ichen Verbrauch an elektrischer 
Energie feststel len kann.  

Eine weitere wesentl iche Aufgabe der Verrech
nungsstei le besteht in der Annahme und Reihung 
von Ausgleichsenergieangeboten, die in weiterer 
folge vom Regelzonenführer abgerufen werden 
können. 

I n  Österreich s ind zwei Verrechnungsstel len 
eingerichtet: 
� APCS Power Clearing and Settlement AG 

für d ie Regelzone Verbund-APG, 
� A & B - Ausgleichsenergie und Bi lanzgruppen

Management AG für d ie Regelzonen VKW 
und TIWAG. 

Regelzonenführer 
Das i nternationale Verbundnetz setzt s ich aus 
einer Vielzahl von Netzbereichen zusammen, 
die eigenständig betrieben werden. Innerhalb 
der einzelnen Netzbereiche, d ie als Regelzonen 
bezeichnet werden, erfolgt ein kontinu ierl icher 
Ausgleich zwischen der Erzeugung und dem 
Verbrauch von elektrischer Energie. Die Verant
wortung für d ie Durchführung dieses Ausgleichs 
obl iegt jenem Übertragungsnetzbetreiber in  der 
Regelzone, der die funktion des Regelzonen
führers ausübt. Zu diesem Zweck stehen dem 
Rege lzonenführer spez ie l le  Rege lkraftwerke 
i n nerhalb der Regelzone zur  Verfügung, d ie 
unter anderem die Leistungs-frequenz-Regelung 
zur E inhaltung der Netzfrequenz von 50 Hz und 
die E inhaltung der s ich aus Lieferverträgen er
gebenden Energieflüsse zu benachbarten Regel
zonen s icherstel len. E ine weitere Aufgabe des 

Regelzonenführers besteht in  der Erste l lung 
von Lastprognosen zur Erkennung von Netz
engpässen. Damit der Regelzonenführer seinen 
Aufgaben nachkommen kann ,  haben ihm die 
Bi lanzgruppenverantwortl ichen sämtl iche regel 
zonenüberschreitenden Lieferungen zu meI
den.  Darüber h inaus s ind dem Regelzonenfüh
rer auch die Erzeugungsfahrpläne von größeren 
Kraftwerken bekannt zu geben. 

In Österreich existieren drei Regelzonen, die von 
unterschiedl ichen Rege lzonenführern betrieben 
werden: 

Die Regelzone der Verbund-APG umfasst d ie 
Bundesländer Wien, Niederösterreich, Oberös
terreich, Salzburg, Kärnten,  Steiermark und 
Burgen land .  Die Regelzone der T IWAG 
umfasst das Bundesland Tirol  und d ie Regelzone 
der VKW das Bundesland Vorarlberg. 

Börse 
Zum Zeitpunkt der Marktöffnung am I .  Oktober 
200 I war in Österreich noch keine Strombörse 
e ingerichtet. Es waren jedoch bereits umfang
reiche Planungen dafü r im Gange. Laut Angaben 
der künftigen Betreiber soll die Strom börse 
Energy Exchange Austria (EXAA) mit Sitz in Graz 
am Ende des ersten Quartals 2002 ihren Betrieb 
aufnehmen.  Vorerst ist an d ieser Strom börse 
nur ein Spot-Handel vorgesehen. Es ist jedoch 
geplant, auch den Handel mit Kleinwasserkraft
zertifikaten bereits von Beginn an anzubieten. 
In den Al lgemeinen Bed i ngungen der Verrech
nungsste I le wird, neben den Handelsregeln  der 
Börse, noch deta i l l iert geregelt werden, welche 
Bedingungen Bi lanzgruppenverantwortl iche 
beim Handel an der Börse einzuhalten haben. 

O NT R  n 
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� Regelungen für Marktteilnehmer 

Die Liberal is ierung erfordert ein k lar defin iertes 
und abgestimmtes Zusammenspiel der Markt
te i lnehmer in a l len Bereichen der Elektrizitäts
wirtschaft. Dieses Zusammenspiel wurde i n  
Österreich im Wesentl ichen in den Marktregeln 
defin iert. Daneben gibt es noch zusätzl iche 
Bestimmungen in  Bundesgesetzen und Landes
ausführungsgesetzen. 

Bestandtei le der Marktregeln  
� Al lgemeine Bed ingungen für 

- Vertei lernetzbetreiber 
- Übertragungsnetzbetreiber 
- Bi lanzgruppenverantwortl iche 
- Bi lanzgruppenkoordinatoren 

Kasten 2 

� Techn ische und Organisatorische Regeln  
für Netze (TOR) 

� Sonstige Marktregeln  

In  den Sonstigen Marktregeln  wurden Defi nitio
nen und Beschreibungen von Aufgaben, Ge
schäftsprozessen und Vorgangsweisen für Markt
tei lnehmer getroffen, die fü r d ie e inheitl iche 
Umsetzung der gesetzl ichen Vorgaben erforder
l i ch  s ind .  Dazu zäh len insbesondere d ie  
im fo lgenden erwähnten Themenbereiche:  

Fahrpläne 
Sämtl iche Fahrpläne, die B i lanzgruppenverant
wortl iche an die Verrechnungsste l le oder den 
Rege lzonenführer zu senden haben, wurden in 
den Sonstigen Marktregeln definiert. Als Daten
format wurde das K ISS-A Format auf Basis  
von MS-Excel gewäh lt, das  eine einfache Vorlage 
eines Fahrplanes darstel lt. Erste Erfahrungen 
nach dem I .  Oktober 200 I zeigten, dass s ich 
d ieses Format in  der Praxis bewährt und eine 
weitgehend problem lose Fahrplanübermittl ung 
ermögl icht. 

Lieferantenwechsel 
Um den Kunden den Wechsel des Stroml ieferan
ten zu ermöglichen, bedarf es eines klar definier
ten Ablaufes. In den Sonstigen Marktregeln wurde 
ein Prozess festgelegt, der einerseits e ine effi
ziente Abwicklung des Wechsels gewährleisten 
und andererseits vermeiden sol l ,  dass e in Lie
ferantenwechsel ohne das Wissen a l ler Bete i l ig
ter du rchgeführt wird.  Sowohl d ie Fristen als 
auch die Form und der Inhalt der zwischen Netz
betreiber, bisherigem und neuem Lieferanten zu 
übermittelnden Informationen und Daten wurden 
genau geregelt. Kommt es im Zuge des Lieferanten
wechsels zu einem Einspruch des alten Lieferanten 
gegen den geplanten Wechsel ,  so hat d ie  
E-Control e ine Entscheidung über d ie  Durch
führung des Wechsels zu treffen. 

Datenformate und standardis ierte Lastprofi le 
Die in den Marktregeln definierten Datenformate 
beziehen sich weitgehend auf jene Daten, d ie 
der  Netzbetre iber  an d ie  Verrechnungsste l le ,  
die Bi lanzgruppenverantwortl ichen und an d ie  
Lieferanten zu übermitte ln  hat. Dabei kommt 
grundsätzl ich das Datenformat MSCONS zur 
Anwendung, das eine automatisierte Verarbeitung 
der Daten ermögl icht. 

Gemäß den gesetzl ichen Vorgaben sind fü r End
verbraucher, d ie wen iger als 1 00.000 kWh 
Jahresverbrauch oder wen iger als 50 kW An
sch lussleistung aufweisen, jedenfal ls standardi
sierte Lastprofi le zu erstel len. Aus d iesem Grund 
geben d ie Sonstigen Marktrege ln  elf Standard
Iastprofi le vor, die den repräsentativen VDEW
Lastprofi len entsprechen. Zusätz l ich wurde 
vorerst e ine Übergangs lösung zur Ermittlung 
von Lastprofi len für unterbrechbare lieferun
gen getroffen, und es wurden Profi le für kleine 
Einspeiser defin iert. 
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I nformationsübermittlung vom Netzbetreiber 
an andere Markttei lnehmer 
Der Netzbetreiber spielt e ine zentrale Rol le  im 
Datenmanagement des l iberal is ierten Marktes, 
da er a l le  Zäh lwerte der an seinem Netz ange
sch lossenen Kundenanlagen erfasst, verarbeitet 
und verwaltet. In den Sonstigen Marktregeln  
wurde daher deta i l l iert geregelt, welche Daten 
in welchem Format der Netzbetre iber zu 
welchem Zeitpunkt an wen zu übermitteln hat. 

Die Daten s ind monatl ich an die entsprechen
den Marktte i lnehmer zu übermitte ln .  Weiters 
hat der Netzbetreiber Daten von Kleinwasser
kraftwerksanlagen an die zentrale Register
datenbank zu übermitteln (siehe auch Kapitel 
3.8 Kle inwasserkraft-Zertifikatssystem). 

Ausgleichsenergie 
Der Ausgleichsenergiemarkt dient zur Kompen
sation der Herstel lung des Ausgleichs zwischen 
Aufuringung und Bedarf an elektrischer Energie 
innerhalb einer Regelzone und ist ein wesent
l i cher Faktor fü r einen funktionierenden Strom
markt und für das Zusammenspiel der Markt
tei lnehmer. Mit dem Abruf der Ausgleichsenergie 
erfül lt der Rege lzonenführer die Aufgabe, das 
ihm zur Verfügung stehende Regelband innerhalb 
von 1 5  M inuten wieder verfügbar zu machen. 
Die Angebote fü r Ausgleichsenergie werden je
wei l s  am Vortag für den Folgetag an den Bi lanz
gruppenkoordinator gemeldet. D ieser erste l lt 
daraus d ie so genannte Merit Order List, d ie 
eine Rei hung der Ausgle ichsenergieangebote 
entsprechend den angebotenen Preisen fü r 
Bezug und Lieferung darstel lt. Der Regelzonen
führer kann bei Bedarf Ausgleichsenergieange
bote aus dieser Liste abrufen. Durch den Abruf 
von Ausgleichsenergie wird die Abweichung des 
tatsäch l ichen Energieverbrauchs vom progno
stizierten Energieverbrauch innerhalb der Regel
zone bestmögl ich ausgegl ichen. 

Um d ie Versorgungss icherheit für d ie erste Zeit 
s icherzustel len, wurde zusätzl ich ein Market
Maker im  Bereich der Verrechnungsste l le  APCS 
ausgeschrieben. Bis zum Jahresende 200 I erfolg
ten jedoch kaum Abrufe der Market-Maker. 
Dies zeigt, dass der Markt sehr stabi l  war und 
geordnet von einem monopolistischen i n  einen 
l i beral is ierten Markt wechselte. 

In der Regelzone APG waren im Dezember elf 
Anbieter von Ausgleichsenergie registriert. M it 
Begi nn der Marktöffnung am I .  Oktober 200 I 
ste l lte s ich heraus,  dass e in Großtei l  der am 
Markt auftretenden Bi lanzgruppen aufgrund von 
wenig präzisen Verbrauchsprognosen mehr 
Energie a ls erforderl ich in  das  Netz einspeiste. 
Dies führte dazu, dass vom Regelzonenführer in  
erheblichem Ausmaß negative Ausgleichsenergie 
(Rücknahme von Energie) abgerufen werden 
musste . Dies bedeutete, dass die Anbieter ent
weder ihre eigene Einspeisung verringern mussten 
oder aber d ie überschüss ige Energie für den 
Pumpbetrieb in Speicherkraftwerken nutzten .  

Aufgrund des großen Energieüberschusses im  
Netz trat im Laufe des Monats Oktober 200 I 
sogar mehrfach der Fall e in ,  dass fü r d ie Über
nahme von Energie Zah lungen an die Ausgleichs
energieanbieter erfolgen mussten. Ab Anfang 
November beruh igte sich der Ausgleichsenergie
markt.Aufgrund verbesserter Prognosen in den 
einzelnen Bi lanzgruppen war der Abruf von 
Ausgle ichsenergie im Vergleich zum Oktober 
seltener erforderl ich .  Es gab im November 
sogar Tage,  an denen überhaupt kein  Ausgleichs
energieabruf erfolgen musste und al le Abwei
chungen al le in durch d ie Sekundärregelung des 
Regelzonenführers ausgegl ichen werden konnten. 
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Die Verrechnung der Ausgle ichsenergie erfolgt 
in der Regelzone APG fü r jede Viertelstunde. 
wobei Preise für Lieferung sowie Übernahme 
von Ausgleichsenergie gebi ldet werden .  Zusätz
l ich werden die Regelenergie. der ungewol lte 
Austausch und der Market-Maker in den Gesamt
preis inkludiert. 

In den Regelzonen der TIWAG und der VKW 
wurde in den Monaten Oktober und November 
keine Ausgleichsenergie aus der Merit Order 
List abgerufen. Die gesamte Ist-Abweichung der 
Bi lanzgruppen von ihren prognostizierten. vier
telstündl ichen Sol l-Werten wurde durch d ie 
Sekundärregelung des Rege lzonenführers aus
gegl ichen. Die Pre ise in bei den Rege lzonen für 
die Rückl ieferung der Sekundärregelenergie 
und des ungewol lten Austausches bewegten 
s ich zwischen 1 4  und 18 € /MWh. 

� E igentümerstrukturen 

Betei l igungen und Kooperationen 
In  Österreich lassen sich seit Beginn der Libera
l i s ierung des Strommarktes verstärkt Bestre
bungen zu eigentumsrechtl ichen Betei l igungen 
und verschiedensten Kooperationsformen 
beobachten. Auch ausländische Unternehmen 
haben bereits I nteresse an österreichischen 
Elektrizitätsunternehmen gezeigt und in  Öster
reich investiert 

Die österreich ischen E lektrizitätsunternehmen 
befinden s ich jedoch auch nach der vol lständ igen 
Liberal is ierung mehrheitl ich in öffentlichem 
E igentu m.  G rund lage dafü r ist das Bundesver
fassungsgesetz. m it dem die E igentumsverhält
n i sse an den Unternehmen der österre ich i 
schen E lektrizitätswi rtschaft gerege lt werden.  

BGBI .  I Nr. 1 43/ 1 998. das d ie Höhe der öffent
l ichen Antei le am Verbund bzw. den Landesge
sel lschaften festlegt. Demnach müssen bei 
sp ie lsweise m i ndestens 5 1  % im staatl ichen 
E igentum stehen. E ine Änderung d ieses Verfas
sungsgesetzes bedürfte einer Zweid rittelmehr
heit im Parlament. 

Die öffentliche Betei l igung an den Elektrizitäts
unternehmen führt oftmals dazu. dass neben 
betriebswirtschaftlichen Zielen auch wirtschafts
politische (u .  a. arbeitsmarkt- und industriepo l i 
tische) Ziele im öffentl ichen Interesse verfolgt 
werden. Demzufolge gestalten sich d ie Tarifierun
gen innerhalb der Landesversorgungsunterneh
men bzw. der Stadtwerke sehr unterschiedl ich. 
Die Preisgestaltung der Elektrizitätsunternehmen 
wird noch uneinheitl icher. wenn d iese neben 
der Stromversorgung auch andere Versorgungs
bereiche (u. a. Gas. Fernwärme. öffentl iche Ver
kehrsbetriebe) abdecken. Quersubventionierun
gen n icht nur innerhalb des Strombereichs 
(Erzeugung. Übertragung und Verte i lung. Handel 
und Lieferung) sondern auch zwischen unter
schied l i chen Bereichen der Unternehmen 
(Strom. Gas. Fernwärme. öffentl iche Verkehrs
m ittel) s ind mögl ich.  

Charakteristisch für d ie  österreichische Elektri
zitätswirtschaft sind weiters eigentumsrechtliche 
Kreuzbete i l igungen ( .. Cross-Shareholdings"). 
wodurch die Unternehmen Sperrminoritäten 
halten (u .  a .Verbund. EVN und Wienstrom) und 
so gegenseitig strategische Unternehmens
entscheidungen verhindern können. In  den ver
gangenen Monaten gab es jedoch Bestrebungen 
der Bundesregierung zur Auflösung dieser Kreuz
bete i l igungen. 
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I n  den letzten Jahren b i ldeten s ich zusätzl ich zu 
den gegenseitigen Betei l igungen strategische 
Blöcke. Neben der ENERGIEALLIANZ - einer 
Vertriebskooperation zwischen EVN, Wien er 
Stadtwerke, Linz AG, Energie AG sowie Bewag 
& Begas - zeichnet s ich eine Zusammenführung 
der Wasserkraftwerke von E.ON und Verbund 
ab. E ine weitere Kooperation findet in  Form der 
Energie-West statt, bei der es neben einer Zu
sammenarbeit von TIWAG und anderen Tiroler 
E-Werken auch zu ei ner engen Zusammenarbeit 
zwischen TIWAG und VKW kommen sol l .  

Strategische Kooperationen durch ausländische 
Beteil igungen gingen die Kärntner Energie Holding 
mit der deutschen RWE AG sowie die STEWEAG 
mit dem französischen Elektrizitätsunternehmen 
EdF ein. Die Betei l igung durch RWE im Frühjahr 
200 I war die erste Bete i l igung eines großen 
deutschen E lektrizitätsunternehmens an einem 
österreich ischen Landesversorger. 

Bereits seit vielen Jahren besteht eine enge ver
tragl iche Bindung zwischen der deutschen 
Energie Baden-Württemberg (EnBW) und den 
Vorarlberger I I lwerken sowie der E.ON und der 
TIWAG. 

I nteressant fü r aus ländische I nvestoren s ind  
österre ich i sche Unternehmen vor a l l em auf
grund der geograph ischen Lage im  Zentrum 
Europas, der n iedrigen Produktionskosten auf
grund des hohen Antei ls der Wasserkraft und 
der Pumpspeicherkraftwerke. Die flexible Leis
tungsregelung bei Pumpspeicherkraftwerken 
hat im l ibera l i s ierten Markt e inen bedeutenden 
Mehrwert. Durch d ie Nähe zu den Transforma
tionsländern wird Österreich zudem oftmals als 
Ausgangspunkt ( .. entry-point") von ausländischen 
Unternehmen nach Südosteuropa gesehen. 

Neue Lieferanten 
Der Großteil der neuen Anbieter trat erst m it 
der vollständigen Liberalisierung in den Markt ein. 
Doch versuchten e in ige neue Marktte i lnehmer, 
sich bereits seit der ersten Liberal is ierungsstufe 
(Februar 1 999) am österreichischen Markt zu eta
bl ieren und Industriekunden für sich zu gewinnen. 

Neben den neu gegründeten Tochterfirmen 
e in iger Landesversorger (u. a. switch, MyElec
tric) , d ie i hre Tätigkeit auf den Vertrieb ausge
richtet haben, wurden private Unternehmen 
(u. a.oekostrom AG, Alpen Adria Energie AG) 
gegründet. Vor al lem letztgenannte Unterneh
men spezial is ieren sich auf Energie aus Ökoan
lagen bzw. Kleinwasserkraftwerken. Überdies 
haben auch einige Landesversorger eigene Ver
triebsschienen für Ökoenergie aufgebaut. 

Bis Ende 200 I wechselten etwa 20.000 Haus
halts-, Landwi rtschafts- und Gewerbekunden in 
Österreich ihren Stroml ieferanten. Vor al lem 
Groß- und Kettenkunden - Kunden mit vielen 
Standorten in  Österreich wie Handelsketten ,  
ÖBB, Post - haben bisher d ie  Mögl ichkeit 
genutzt, s ich den fü r sie günstigsten Stroml iefe
ranten zu suchen. Die Anzahl der Industriekunden 
(z. B. Papierindustrie), die gewechselt haben, ist 
deutlich geringer, jedoch ist deren nachgefragtes 
Volumen wesentl ich höher. 

Liberal is ierungserfahrungen anderer Länder zei
gen, dass zu Liberal is ierungsbeginn nur wen ige 
Kunden i hren Lieferanten wechselten. D ie  
Wechsel rate stieg jedoch nach e in igen Monaten 
stark an. So wählten in Großbritannien bis heute 
mehr als 30 % der Haushalts- und Gewerbekun
den einen neuen Stroml ieferanten. Noch deut
l i cher ist d ie Zah l  bei den Industriekunden, bei 
denen 80 % den Stromversorger wechselten, 
wobei ein Wechsel auch ei ne Rückkehr zum 
früheren Lieferanten bedeuten kann.  
(siehe Abbildung 8) 
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� Betei l igungsverhältnisse in Österreich 
Stichtag 3 1 . 1 2.200 I 

1 00 %  
Land Oberosterreich 

Energie AG 
Oberösterreich 

63,85 % 
Kärntner Energieholding 

Beteiligungs GmbH 

I 

*) ESTAG. Energie AG OÖ. Verbund 

Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG 
(Verbund) 

5 1  % 
Land Burgenland 

49 % 
Burgenland Hold ing AG 

Burgenländische E lektrizitätswirtschafts-AG 
(BEWAG) 

Energ ie-Versorgung N iederösterreich 
EVN AG 

35, 1 2 %  
Verbund 

1 %  
Streubesitz 

inkl .  Mitarbeiteraktien 

Kärntner Elektrizitäts-AG 
(KELAG) 

Salzburg AG 
für Energie, Verkehr und Telekommunikation 

Abbildung 7 

0,03 % 
Kärntner Stadtgemeinden 
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75 % minus I Aktie 
Land Steiermark 

99.8 % 

25 % plus I Aktie 
Soclete d'lnvestlssement 

en Autnche 

ESTAG Energie Steiermark Holding AG 

Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts-AG 
(STEWEAG) 

4,5 % 

1 00 %  
Land Tlrol 

TIWAG - Tiroler 
Wasserkraft AG 

95,S % 
Land Vorarlberg WEG Wertpaplererwerbsges,mbH 

95.6 % 
Vorarlberger I l lwerke AG 

1 00 %  
Stadt Wien 

1 00 %  
Wiener Stadtwerke H olding AG 

W I E NSTROM GmbH 

1 .2 %  
Vorarlberger Gemeinden 

Vorarl berger Kraftwerke AG 
(VKW) 

Grazer Stadtwerke AG 

1 00 %  
LH-Stadt Innsbruck 

1 00 %  
LH-Stadt Llnz 

Linz AG 

3.2 % 
Privataktionäre 

1 00 %  
LH-Stadt Klagenfurt 

I nnsbrucker Kom
munalbetriebe AG 

( IKB) 

für Telekommunikation. Stadtwerke 
Klagenfurt AG Verkehr und 

Kommunale Dienste 

11 
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� Neue Markttei lnehmer in Österreich 
Stichtag 3 1 . 1 2.200 I 

50 % \ 
Ralffelsen Ware AustrI AG 

50 % 
Verbund 

RWA ',iVasserkraft GmbH 

E N ERGI EALLIANZ 
Austria GmbH 

90 % 
Streu besitz (Pnvatpers 

Vorstandsmitgliede I 1 0 %  
Stadtwerke Hartberg 

oekostrom AG 

1 00 % Klem-. W 
Regionale EV 

Alpen Adria Energie AG 

Abbildung 8 

50 % 
Verbund 

50 % 
Salzburg AG 

MyElectric Stromvertrieb GmbH 

1 00 %  
ENERG I EALLIANZ Austrla GmbH 

switch 
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Der österreichische Elektrizitätsmarkt 

� Aktueller Entwicklungsstand 

Die Geschäftsaktivitäten am österre ich ischen 
Strom markt wurden durch das Unbund l ing der 
ei nzel nen Unternehmensbereiche ( Erzeugung, 
Übertragung und Vertei l ung, Handel und Ver
trieb) entlang der Wertschöpfungskette aufge
tei lt. Die e inzelnen Unternehmensbereiche s ind  
nunmehr vo l l kommen untersch ied l ichen Rah
menbed i ngungen ausgesetzt. Während 
die Preise für den Netzbetrieb nach wie vor 
regul iert werden - d ie Festsetzung der Netz
tarife erfolgt durch die E-Control Kommission -, 
b i lden s ich d ie  Preise fü r d ie  übrigen Wert
schöpfungsgl ieder am freien Markt. Dement
sprechend stehen im l i beral is ierten Markt d ie  
Entwick l ungen der e inze lnen Bere iche im  
Vordergrund.  Im Folgenden wird der  österrei
chische Strommarkt entlang der e inzelnen 
Wertschöpfungsgl ieder dargestel lt, wobei der 
Ökoenergie e in eigenes Kapitel gewidmet wird .  

� F lussbi ld der elektrischen Energie 
im  Jahr 2000. in  GWh 

Unterschiede bei Kasten 3 

Import-/Export-Daten 
In Österreich werden Daten über den "Im
port bzw. Export von elektrischer Energie" in 
zwei Statistiken erfasst, d ie  aufgrund unter
schiedl icher Erhebungsmethoden nicht ver
glichen werden können. Der Bundeslastverteiler 
(BLV) erhebt d ie  an den vertraglichen Über
gabeste I len gemessene elektrische Energie: 
physikalische Importe/Exporte. Der Außen
handel mit Strom entspricht al lerd ings nicht 
immer dem physikal ischen Transport, da sich 
vereinbarte Lieferungen und Bezüge teilweise 
ausgleichen. Dieser Export /Import wird von 
der Bundesanstalt "Statistik Österreich" er
fasst. Die Außenhandelsstatistik weist unter 
"Export / Import elektrischer Energie" den 
KauflVerkauf von Strom aus, welcher zoll
rechtlichen und ähnlichen Vorschriften unter
liegt. Damit werden Lieferungen aufgrund von 
Tauschvereinbarungen (z. B. Spitzenlast- gegen 
Grundlaststrom) nicht unbed ingt erfasst. 

Grafik 3 

Importe 
1 3.920,0 

Exporte 
1 5 .2 1 6, 1 

Pumpspeicherung 
1 .990,4 

Elektrizitäts
versorgungs
unternehmen 
52.945,7 

Unternehmen 
mit Eigenanlagen 
8.852,4 

Quelle: BLV, E·Control 

Eigenbedarf 
1 .567,4 

.,� 
3. 1 94,7 

Tarifabnehmer 
22.273,0 

Sonderabnehmer 
3 1 .476,5 

I 
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Terminologie in der Kasten 4 

Elektrizitätswi rtschaft 
M it den Veränderungen in  der Elektrizitäts
wirtschaft, insbesondere durch d ie gesetz
l ichen Vorgaben im EIWOG kamen neue 
Defin itionen und Begriffe zur Anwendung. 
E ine umfassende Darste l lung der neuen 
Begriffe befindet sich im Anhang unter 
G lossar.Aufgrund der bisherigen Statistik
erhebungen gibt es nach wie vor Begriffsbe
stimmungen, d ie nicht in  d ie neue Termino
logie übersetzt werden können. Im Rahmen 
der bisherigen Bundesstatistiken wurden 
zwei Unternehmensformen unterschieden: 
� Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
(EVU), d ie meist vol l kommen vertikal inte
griert waren - d. h. sämtl iche Funktionen 
wahrgenommen haben - und vor der Libe
ral isierung eine gesetzl iche Versorgungs
pfl i cht zu erfül len hatten, 
� Unternehmen mit Eigenanlagen (UEA), 
die elektrische Energie vorrangig für den 
E igenbedarf erzeugten, aber fal lweise auch 
ins öffentl iche Netz e inspeisten. 
Mit der - zumindest funktionalen - Tren
nung von Erzeugung, Transport, Vertei l ung, 
Lieferung und Kauf entstand der Begriff 
Elektrizitätsunternehmen. Ein Elektrizitäts
unternehmen übt mindestens eine der 
genannten Funktionen aus - d .  h .  es kann ,  
muss aber n icht, vertikal integriert se in .  
Die Versorgungspfl icht wurde durch d ie  
Al lgemeine Anschlusspfl icht der Netzbetrei
ber abgelöst. 

� Erzeugung und Aufbringung 

I n  Österreich wird d ie elektrische Energie auf
grund der geologischen Gegebenheiten zum 
Großteil aus Wasserkraft gewonnen. Während 
im Westen Österreichs vor al lem Speicherkraft
werke eingesetzt werden, findet man im Osten 
Österreichs insbesondere im Bereich der 
Donau d ie größten Laufkraftwerke. Die Donau 
ist eine der wichtigsten Quel len für die Grund
lasterzeugung von Strom in Österreich. Mehr als 
25 % der gesamten elektrischen Energie stam
men aus Donaukraftwerken. I nsgesamt werden 
im Jahresdurchschn itt rund 70 % der österrei
ch ischen Elektrizitätserzeugung durch Wasser
kraft erbracht. Die Wärmekraftwerke gleichen 
d ie saisonalen Schwankungen der Strom nach
frage aus. 

Kraftwerkspark 
Anfang des Jahres 200 I (Stichtag 1 . 1 .200 I )  
waren in  Österreich Kraftwerke mit einer Eng
passleistung von insgesamt rund 1 8.230 MW 
instal l iert. Das Wasserkraftwerksland Öster
reich hat mit 64 % einen besonders hohen 
Antei l  an hydraul ischen Anlagen, d ie insgesamt 
I 1 .660 MW leisten. Rund 40 MW an Engpass
leistung können derzeit statistisch Windkraft
werken und Photovoltaikan lagen zugerechnet 
werden. Die gesamte Brutto-Engpass le istung 
der Wärmekraftwerke lag bei 6 .525 MW 
(36 %) . 
Sämtl iche Kraftwerke der EVU hatten eine Eng
pass leistung von 1 6.535 MW, das entspricht 
einem Antei l  von rund 9 1  % am österreichischen 
Kraftwerkspark. Auf die Unternehmen m it 

� Kraftwerkspark in  Österreich 
Anteil in  % der Engpassleiscung. Stichtag 1 . 1 .200 1 

G rafik 4 

'-------- Wärmekraft UEA 
'--------- Wasserkraft UEA 

------- Wärmekraft EVU 
k------- Wasserkraft EVU 

Quelle: BLV, E·Control 

6 %  
3 %  

30 % 
6 1  % 
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Eigenan lagen (UEA) entfielen somit etwa 9 % 
der gesamten instal l ierten Kraftwerkskapazität. 
Die Struktur des Kraftwerksparks der Elektrizi
tätsversorgungsunternehmen und der Unter
nehmen mit Eigenanlagen gestaltet s ich sehr 
unterschiedl ich .  Bei den Elektrizitätsversor
gungsunternehmen entfal len 67 % der Erzeu
gungskapazität aufWasserkraftwerke, bei den 
Unternehmen mit E igenan lagen sind d ies nur  
33  %.  Den Hauptantei l am Kraftwerkspark der  
Unternehmen mit Eigenan lagen nehmen d ie  
Wärmekraftwerke ein .  

Entsprechend den Richtl i n ien der UCTE wird 
jährl ich eine Momentaufnahme der Leistungs
bi lanz fü r d ie  dritten Mittwoche je Monat zum 
Referenzzeitpunkt I I :00 Uhr ermittelt. 

Dieser Leistungsbi lanz-Rückschau zufolge waren 
bei den österreich ischen EVU im Winter 2000 
zwischen rund 3 .600 MW und rund 4.800 MW 
an Freier Leistung (das i st  die so genannte ver
bleibende Leistung gemäß UCTE-Defin ition) 
verfügbar. H ierbei ist aber anzumerken, dass an 
d iesen d ritten M ittwochen - mit Ausnahme des 
Monats März - keine Wärmekraftwerke ausfie
len und d ie  Wasserführung der Flüsse um bis zu 
40 % über dem langjährigen M ittel lag. Darüber 
h inaus sind bei der Berechnung d ieser Freien 
Leistung Kapazitäten von Speicherkraftwerken 
berücksichtigt, die aufgrund langfristiger Verträge 
aussch l ieß l ich ausländischen Partnern zur Verfü
gung stehen und somit nicht fü r d ie Bedarfsde
ckung in  Österre ich herangezogen werden kön
nen. Die in der UCTE-Rückschau ausgewiesene 
Verbleibende Leistung kann somit nur bedi ngt 
als tatsäch l ich freie Kapazität interpretiert wer
den (siehe nächste Seite, Grafik 5). 

E in  Vergle ich der höchsten an e inem dri tten 
M ittwoch um 1 1 .00 Uhr  aufgetretenen Last 
ei nes Landes m it der zu d iesem Zeitpunkt 
bestehenden gesichert zur Verfügung stehenden 
Leistung bzw. der Engpassleistung zeigt deutl iche 
Unterschiede in den e inzelnen UCTE-Ländern. 
So ist beispielsweise im Jahr 2000 in  Frankreich 

Grundbegriffe Kasten 5 

zum Kraftwerkspark 
Wasserkraftwerk: wandelt die potenziel le 
Energie des Wassers in elektrische Energie um. 
Laufkraftwerk: Wasserkraftwerk ohne nen
nenswerte Speichermögl ichkeit, in  dem der 
nutzbare Zufluss nur zum Zeitpunkt seines 
Anfal lens verarbeitet werden kann.  
Speicherkraftwerk: Wasserkraftwerk, dessen 
nutzbarer Zufluss mit H i lfe e ines in  der 
Ausbaustrecke l iegenden Speichers geän
dert werden kann .  
"Kleinwasserkraftwerk": Dieser Begriff ist 
international n icht einheitl ich defin iert. In 
Österreich galt in  der Vergangenheit ein 
Wasserkraftwerk mit einer Engpassleitung 
� 5 MW als Kleinwasserkraft. E ine gewisse 
Vereinheit l ichung der Sprachregelung kam 
mit der EU-Gesetzgebung und ihrer Umset
zung im  E IWOG, wonach Kle inwasserkraft
werke � 1 0  MW besondere Beachtung im 
Rahmen der erneuerbaren Energie finden. 
Wärmekraftwerk/Kalorisches Kraftwerk/ 
Thermisches Kraftwerk: Kraftwerk, i n  dem 
Wärmeenergie in  elektrische Energie umge
setzt wird. 
Engpassleistung i st die durch den leitungs
schwächsten Tei l  begrenzte, höchstmögl iche 
Wirkleistung eines Kraftwerks(blocks). 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen: Anlagen, in 
denen gleichzeitig elektrische Energie und 
Nutzwärme erzeugt wird.  

d ie Differenz zwischen der aufgetretenen Last 
und der gesicherten Leistung auffä l l ig gering, 
während die Differenz zur instal l ierten Leistung 
vergle ichbar hoch ist. Da diese Vergleiche nur 
Momentaufnahmen des Elektrizitätssystems sind, 
können s ie nur als grobe Ind ikatoren fü r eine 
Entwicklungstendenz dienen. 

Aufbri ngu ngsstru ktu r 
Am österreichischen Elektrizitätsmarkt war in  
den letzten zehn Jahren ein Rückgang des i n län-
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-+ UCTE-Leistungsbi lanz 
Rlickschau 2000, i n  GW 

Belgien I 
Deutschland 
Spanien 
Frankreich 
Griechenland 

;-----Italien 
J I EL-Netz (YU) 
Slowenien 

l, 
Kroatien 
Luxemburg 
N iederlande 
Österreich 
Portugal 
Schweiz 
Tschechien 
Ungarn 
Polen 
Slowakei 

G rafik 5 

-
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Last. gesicherte Leistung und . inländische Kraftwerksleistung i n  GW 
Quelle: UCTE. E-Control 

dischen Erzeugungsantei ls an der Gesamtauf
bringung zu beobachten. Der Antei l ging von 
rund 88 % im Jahr 1 990 auf etwa 82 % im Jahr 
2000 zurück. Im  Jahr 200 I kam es wieder zu 
einem le ichten Anstieg des i n länd ischen Erzeu
gungsante i ls auf 83 %. Im Vergle ich zu 1 990 
erhöhte s ich der Ante i l  der Importe an der 
Gesamtaufbringung und lag in  den letzten 
bei den Jahren (2000 bzw. I .  bis 3. Quartal 200 I )  
bei knapp 20 %. 

Der Ante i l  der EVU an der Gesamtaufbringung 
ging in den letzten Jahren von über 75 % ( 1 990) auf 
etwa 70 % in den Jahren 2000 und 200 I zurück. 
Der Erzeugungsanteil der Unternehmen mit Ei
genanlagen blieb hingegen konstant bei rund 1 2  %. 

Bei den EVU sel bst ist festzuste l len .  dass im  
Mittel rund drei Viertel der  in ländischen Strom
erzeugung aus Wasserkraftwerken (mit Maxima 
bis zu 79 % und Minima bis zu 69 %) und etwa ein 

Begriffserklärung Kasten 6 

für Aufbringung und Erzeugung 
Die gesamte Aufbringung umfasst nicht nur 
d ie gesamte Bruttoerzeugung i n  Kraftwer
ken österreichischer Elektrizitätsunterneh
men (E lektrizitätsversorgungsunternehmen 
und Unternehmen mit Eigenan lagen). son
dern auch d ie elektrische Energie. d ie aus 
dem Ausland ( Import) bezogen wurde. Die 
öffentliche Aufbringung umfasst h ingegen nur  
d ie  elektrische Energie. d ie  i ns öffentl iche 
Netz eingespeist wird.  

Viertel aus Wärmekraftwerken stammen (siehe 
Gra(rk 6). Bei den Unternehmen mit Eigenanla
gen verhält es sich gerade umgekehrt (ein Vier
tel Wasserkraft. drei Vierte l Wärmekraft). 

Die Unternehmen mit Eigenanlagen konnten 
ihren relativ geringen Anteil an der in das öffentl i
che Netz eingespeisten Energie erhöhen. Die
ser stieg von gut I % im Jahr 1 990 auf knapp 
2 % im Jahr 2000. 

Aufbringung nach Primärenergieträgern 
Österreich kann im Vergleich zu anderen euro
päischen Ländern aufgrund der geologischen Ge
gebenheiten die elektrische Energie großtei ls aus 
Wasserkraft gewinnen. Während in anderen 
wasserreichen Ländern Europas die saisonalen 
Schwankungen der Nachfrage mit einem Mix aus 
Wärme- und Kernkraft ausgegl ichen werden. 
werden in  Österreich fast ausschl ießl ich Wärme
kraftwerke herangezogen. 

In den ersten drei Quartalen des Berichtsjahres 
200 I stammten über 72 % der inländischen Strom
erzeugung aus Wasserkraftwerken und knapp 
28 % aus Wärmekraftwerken. I nsgesamt ist dies 
der höchste Wasserkraftwerksantei l  nach 1 987 
(72,7 %) und 1 988 (74.5 %) . Der Grund für d ie 
hohen Erzeugungswerte l iegt i n  dem außeror
dentlich hohen Wasserangebot. Mit 7 1  % war der 
Anteil der Laufkraftwerke an der gesamten öster-
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� Monatl iche Maxima und M inima Grafik 6 

der öffentlichen Stromerzeugung 1 99 1 -200 I in Twh 
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Quelle: BLV, E-Comrol 

reich ischen Wasserkrafterzeugung entsprechend 
hoch. Die Speicherkraftwerke trugen 29 % bei. 
Bei den Wärmekraftwerken wurden. wie bere its 
in vorangegangenen Jahren. d ie festen Brenn
stoffe verstärkt eingesetzt. Der Antei l  von Stein
kohle an der Wärmeerzeugung lag 200 I ( I .  b is 
3 .  Quartal) bei 25 % (gegenüber rund 1 6  % 1 999 
und 24 % 2000). jener der Braunkohle bei gut 8 %. 

Neben festen Brennstoffen wurden auch d ie 
sonstigen Brennstoffe stärker als in  der Vergan
genheit eingesetzt. I nsgesamt stieg deren Ante i l  
um rund 2 Prozentpunkte auf 1 8  %.  E ine Tei l 
menge der sonstigen Brennstoffe b i lden d ie 
b iogenen Brennstoffe . d ie  entsprechend dem 
EIWOG aus Biomasse. Holzrinde und -abfallen 
sowie aus Bio-. Depon ie- und Klärgas bestehen. 

� Europäischer Vergleich der Energieerzeugung 
nach Primarenergie im Jahr 2000 

G rafik 7 

in GWh Wasserkraft Wärmekraft Kernkraft • Wasserkraft, Wärmekraft. Kernkraft in % 

Belgien 1 .69 1 3 2.723 45.748 
Deutschland 22.338 3 1 3.747 1 59.322 
Spanien 3 1 .398 1 04.444 59.530 
Frankreich 66.9 1 2  4 1 .30  I 394.875 
Griechen land 4.078 4 1 . 1 30 0 
Italien 50.3 1 4  2 1 2. 1 1 2  0 
Niederlande 0 49. 1 98 3.7 1 2  
Österreich 42. 1 58 1 1 . 9 1 0  0 
Schweiz 37.846 2.597 24.949 
Tschechische Rep. 2.304 52.728 1 2.709 
Ungarn 1 77 1 8.896 1 3 .347 
Polen 3.98 1 1 40.427 0 
Slowakische Rep. 5.026 8.5 1 7  1 5. 1 75 
UCTE Gesamt 278.423 1 .038.49 1 73 3.909 
Quelle: UCTE 1 0  20 30 40 SO 60 70 80 90 1 00 

III-154 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)64 von 107

www.parlament.gv.at



� Komponenten der öffentl ichen Erzeugung 2000 G rafik 8 

r------ Wasserkraftwerke 78 % 
------ Steinkoh le 8 % 

.------- Braunkohle 2 % �...:iiiir= ____ Heiz- und Dieselöl 2 % 
------ Naturgas 1 0 %  

�------ Sonstige Primärenergie 1 % 

� Komponenten der gesamten Erzeugung 2000 

----,.c------- Wasserkraftwerke 
'------- Ste inkohle 

L-___ Braunkohle 
----- H eiz- und Dieselöl 

-...:::!IJ----- Naturgas 

70 % 
7 %  
2 %  
3 %  

..--------- Sonstige Primärenergie 
1 3 %  

5 %  
Quelle: BLV. E-Control 

Insgesamt wurden im Jahr 2000 rund 430 GWh 
an biogenen Brennstoffen fü r die Stromerzeu
gung ei ngesetzt, was e inen le ichten Rückgang 
gegenüber dem Vorjahr darstel lt. Die Elektrizi
tätsversorgungsunternehmen erzeugten ledigl ich 
1 5  GWh aus biogenen Brennstoffen .  

Gleichzeitig g ing der Ei nsatz von Erdöl und Erd
ö lprodukten sowie von Naturgas zu rück. Der 
Antei l  des Erdöls an der Erzeugung der Wärme
kraftwerke reduzierte sich 200 I - vergl ichen 
mit 1 999 - um die Hälfte auf rund 7 %, der Natur
gaseinsatz ging in dersel ben Periode von 47 % 
( 1 999) auf rund 4 1  % zurück. 

Die in ländische Stromerzeugung vertei lt sich 
insgesamt betrachtet relativ gleichmäß ig. In  den 
Wintermonaten werden 5 1  % und in den Som
mermonaten 49 % der gesamten in ländischen 
Jahresmenge an Strom erzeugt. Al lerdings ist die 
Struktur der Stromerzeugung im Wasserkraft
werksland Österreich stark von den saisonalen 

Einflüssen abhängig. Rund 60 % der Jah reserzeu
gung der Wasserkraftwerke fallen in das Sommer
halbjahr (April bis September) und nur 40 % in 
das Winterhalbjahr. Demgegenüber konzentriert 
s ich die Erzeugung aus Wärmekraftwerken auf 
d ie Wintermonate. So entfal len rund 70 % der 
Erzeugung auf das Winterhalbjahr und led igl ich 
30 % auf d ie Sommermonate. 

Physikal ische Strom importe und -exporte 
Ab dem Kalenderjahr 1 998 ist e ine starke Zu
nahme des physikal ischen Austauschvolumens 
( Importe p lus  Exporte) zu verzeichnen,  wobei 
im Kalenderjahr 2000 ein Höchstwert von über 
29. 1 00 GWh erreicht wurde.  Die Ste igerungen 
waren sowohl bei den phys ikal ischen Importen 
(+ 1 8  %) als auch den Exporten (+ 20 %) zu beob
achten. 

Für  d ie  ersten d re i Q uartale des Jahres 200 I 
ist e ine Stagnation der Importe bei gl eichzei
tigem Rückgang der Exporte zu verze ichnen .  
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� Nettoimporte/-exporte europäischer Länder Grafik 9 

in % des Inlandsstromverbrauches im Jahr 2000 

Niederlande 26,3 3 % 
Ital ien 1 4,93 % 
Ungarn 9,5 9 % 
Belgien 5,22 % 
Spanien 2,28 % 
Deutschland 0,43 % 
Österreich 2,69 % 
Polen 4,7 1 % 
Slowakische Republik 1 0,42 % 
Schweiz 1 2,44 % 
Frankreich 1 6,34 % 
Tschechische Republ ik 1 7,58 % 
Quelle: UCTE 

Zwischen 1 990 und 2000 exportierte Öster
reich netto ( Exporte abzügl ich  Importe) nach 
Ita l ien ,  in die Schweiz sowie nach Slowen ien ,  
während aus Deutsch land ,  Ungarn und aus 
der Tschechischen Repub l ik  netto importiert 
wurde .  In den ersten drei Quartalen des Jah
res 200 I wurde entgegen der langjäh rigen 
Entwickl ung netto nach Deutsch land expor
tiert, sodass Netto- Importe nur  aus Ungarn 
und  der Tschech ischen Repub l i k  verze ichnet 
wurden.  

Abgesehen von wen igen Ausnahmejahren zäh lt 
Österreich zu den Netto-Stromexporteuren. 
Gemessen am In landstromverbrauch ist der An
tei l  der exportierten Strommenge im Verhältnis 
zu anderen trad itionel l  exportierenden Ländern 
aber verhältn ismäßig gering (siehe Grafik 9). 

� Vertrieb und Verbrauch 

Verbraucherstruktu r 
Im Kalenderjahr 2000 wurden von den österrei
ch ischen Endverbrauchern 53 .750 GWh elek
tri scher Energie konsumiert. Dies entspricht 
einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 3,2 %. 

Exporte Importe in% 

20 1 0  1 0  20 30 

Aus dem öffentl ichem Netz wurden rund 87 % 
des gesamten Endverbrauches bezogen. Der 
Bezug aus dem öffentl ichen Netz ist damit im 
Jahr 2000 gegenüber dem Vorjahr um 3,9 % ge
stiegen.An die Tarifabnehmer - Stromabnehmer, 
d ie nach Allgemeinen Geschäftsbed ingungen zu 
al lgemeinen Tarifpreisen bel iefert werden -
wurden 22.250 GWh abgegeben. Dies entspricht 
im Vergle ich zu 1 999 e inem Rückgang u m  
knapp 9 0  GWh (0,4 %). Der Ante i l  der Abgabe 
an d ie Tarifabnehmer an der Gesamtabgabe 
ging dementsprechend auf knapp 44 % zurück. 
Sowohl infolge von Tarifänderungen als auch 
aufgrund der Liberal is ierung des Strommarktes 
hat eine n icht unbedeutende Anzahl von Tarif
kunden mit hohem Jahresstrombezug bereits im 
Jahr 2000 Sondertarife verhandelt bzw. ange
boten bekommen. Berein igt man die Zah len um 
d iesen Faktor, ersche int e in  Zuwachs der  
Abgabe an Tarifabnehmer von zumindest 3 ,5 % 
fü r das Kalenderjahr 2000 wahrscheinl ich. 

Im Vergleich zu den übrigen Versorgungsgebieten 
findet im Landesversorgungsgebiet Wien - ein
schl ieß l ich der n iederösterreichischen Gemein
den - der größte Antei l  der Stromabgabe statt 
(siehe Grafik J 0). 
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-+ Antei le der Abgabe elektrischer Energie Grafik 1 0  

I n  % der Gesamtabgabe nach Landesversorgungsgebieten i m  Jahr 2000 

• Verbraucher insgesamt und Tarifabnehmer in % 
Wien • 
Niederösterreich 
Burgenland 
Oberösterreich 
Steiermark 
Kärnten 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
Quelle: BLV, E·Control 

Die Unternehmen der Sachgütererzeugung 
waren mit 29 % die Verbrauchergruppe mit dem 
höchsten Strombezug aus dem öffentl ichen 
Netz. Die Abnehmer mit Haushaltstarifen bezo
gen rund 22 %. Der sich ergebende Rückgang 
um 4 Prozentpunkte (der Ante i l  lag 1 999 bei 
26 %) ist auch hier auf tarifl iche Maßnahmen 
zurückzuführen. Der Antei l  jener Abnehmer, die 
von den Versorgern n icht mehr nach Wirt
schaftstätigkeiten e ingereiht werden konnten, 
stieg von rund 1 3  % im Jahr 1 999 auf 1 7  % im 
Berichtsjahr. D iese Abnehmergruppe setzte sich 
in  der Vergangenheit im Wesentl ichen aus 
Abnehmern mit Gewerbe- bzw. M ischtarifen 
zusammen. Al lerdings wird e in zunehmend 
höherer Ante i l  an Sonderabnehmern von den 
Versorgern n icht mehr nach Wirtschaftstätig
ke iten untergl iedert. E ine weitere wichtige 
Abnehmergruppe b i lden d ie  dem Verkehr und 
der Nachrichtenübermitt lung zugehörigen Be
triebe. Ihr  Ante i l  am gesamten Bezug aus dem 
öffentl ichen Netz l iegt relativ konstant bei 6 %. 

Endverbraucherpreise 
Durch d ie Liberal isierung hat jeder Endkunde -
vom Großabnehmer bis zum privaten Haushalt -
d ie  Mögl ichke it, seinen Stroml ieferanten frei zu 
wählen. Mit der Wahlmögl ichkeit entsteht Wett
bewerb unter den versch iedenen Anbietern. 
Großabnehmer konnten schon ab 1 999 ihren 
Nutzen aus d ieser Entwicklung ziehen, und auch 

-

I • 

-

1 0  I S  20 

die Haushalte profitieren seit I .  Oktober 200 I 
davon. In vielen Bundesländern wurden bereits 
im Vorfeld der Liberal isierung die Haushalts
stromtarife gesenkt (siehe Grafiken / /  und / 2). 

2S 

Durch den Wettbewerb haben s ich d ie  Preise 
von Kundengruppen in  Österreich n ivel l iert, 
und  regionale Benachte i l igungen ei nzelner 
Gruppen fielen größtente i l s  weg. Im Zuge d ie
ser Entwicklung sanken d ie  Strompreise fü r 
Gewerbeku nden u m  über 40 % und jene fü r 
Haushaltskunden um mehr als 1 0 %  (jewei l s  
exkl. Steuern und Abgaben). Die Preisentwick
l ung im  Industriekundenbereich ist im Gegen
satz zum Haushalts- und Gewerbebereich 
n icht transparent. Die E-Contro l geht i n  d ie
sem Kundenbereich aber auch von einem deut
l ichen Strompreisrückgang aus. 

Durch die erwähnten Preisrückgänge - abzügl ich 
aller erfolgten Zuschlags- und Abgabenerhö
hungen - ersparen sich die heimischen Strom
abnehmer jährl ich Stromkosten in der Höhe 
von rund € 440 M io. Von den Auswi rkungen der 
Liberal is ierung profitierten hauptsächl ich die 
energieintensiven Industrie- und Gewerbebetrie
be, deren internationale Wettbewerbsfäh igkeit 
damit deutl ich stieg. 
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-+ Strompreisvergleich für Gewerbe 1 999 und 200 I G rafik 1 1  

Jahresverbrauch von 1 0.000 KWh, Preise inkl. Energie- und Netzkosten exkl. Steuern und Abgaben 

am 1 . 1 2. 200 1 1 999 2001 und . 1 999 in Cent/kWh 

Salzburg AG 1 0,97 23 ,80 

Energie AG 1 0,83 1 7, 1 1 

STEWEAG 1 0,60 1 7,9 1 

KELAG 1 0,24 1 8,44 

EVN 9,59 1 0,35 

TIWAG 8,99 1 3 ,27 
BEWAG 8,79 24,00 
Wienstrom 8,70 1 4,84 
VKW 7,82 1 3 ,00 
Quelle: E-Control 1 0  1 S 20 2S 

-+ Strompreisvergleich für Haushalte 1 999 und 200 I Grafik 1 2  

Jahresverbrauch 3 .500 KWh. Preise inkl .  Energie- und Netzkosten exkl. Steuern und Abgaben 

Salzburg AG 
Energie AG 
STEWEAG 
BEWAG 
KELAG 
EVN 
Wienstrom 
TIWAG 
VKW 
Quelle: E-Control 

Die Preisrückgänge fielen je nach Abnehmergrup
pe untersch iedl ich aus, weil jeder Strompreis 
sehr kundengruppenspezifische Komponenten 
aufweist. D iese Komponenten s ind insbeson
dere: Energiepreis, Systemnutzungsentgelt, Steu
ern,  Zuschläge und Abgaben (siehe Kasten 7: 
Strompreiszusammensetzung) . Von den genannten 
Komponenten werden lediglich die Energiepreise 
durch den Wettbewerb beeinflusst. Die Netzge
bühren werden von der E-Control Kommission, 
d ie unterschiedl ichen Zuschläge, Steuern und 
Abgaben von den Landesregierungen bzw. von 
den zuständigen M in isterien festgelegt. Bei den 
Haushaltskunden macht der reine Energiepreis 
kaum mehr als ein Fünftel der Stromrechnung 
aus. Die Preisrückgänge in d iesem Bereich wur-

am I .  1 2. 200 1 1 999 200 1 und . 1 999 in Cent/kWh 

1 2, 1 4  1 3 ,64 
1 1 ,93 1 2,56 
1 1 ,70 1 2, 1 3  
1 1 ,34 1 3 ,76 
1 0,54 1 1 ,67 
1 0,3 1 1 0,57 
9,30 1 0,33  
8,94 1 3 ,27 
8,70 1 0,02 

10 1 S 20 2S 

den unter anderem durch d ie  E infüh rung von 
Zusch lägen für Ökostrom und KWK-An lagen 
sowie durch d ie Erhöhung der Elektrizitätsabga
be annähernd kompensiert. 

Grafik /3 gibt d ie  e inzelnen Komponenten des 
Haushaltsstrompre ises in den jewei l igen Netz
bereichen wieder. 

Im  internationalen Vergleich befinden sich die 
österreich ischen Haushaltsstrompreise im obe
ren M ittelfeld. Ausschlaggebend dafür s ind d ie 
relativ hohen Netzgebühren sowie Steuern,Ab
gaben und untersch iedl iche Zuschläge (siehe 
Grafik / 4). 
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Strompreiszusammensetzung 
Das Entgelt wird in d rei Bereiche aufgetei lt: 
I .  den Energiepreis (dies i st jenes Entgelt, das der lieferant erhält), 
2. das Systemnutzungsentgelt (dies ist jenes Entgelt, das der Netzbetre iber erhält) , 
3 .  Steuern und Abgaben. 

Energiepreis 
Verbrauchter Strom (variabler, l iberal is ierter Preis) p lus 
Kosten für Einmalmessung (jährl iche Ablesung) 

Systemnutzungsentgelt 
Netznutzungsentgelt 
Netzverlustentgelt 
Entgelt für Messlei stungen 

Steuern und Abgaben 
Elektrizitätsabgabe 
Beitrag für Stranded Costs 
Zuschlag für Ökostrom 
Zuschlag für KWK 

5,09 - 7,99 Cent/kWh bei typischen Haushalten 
0, 1 5  - 0,36  Cent/kWh bei typischen Haushalten 

I 1 ,0 - 33 ,0 €/Jahr bei typischen Haushalten 

1 ,5 Cent/kWh 
° - 0,0922 Cent/kWh 
° - 0, 1 24 Cent/kWh 
0,7427 Cent/kWh Wien, 0,2 1 7  Cent/kWh Stmk., 

Kasten 7 

Gemeindeabgabe 
Umsatzsteuer 

0,042 Cent/kWh Kärnten (Auskunft d.  Kärntner Landesregierung) 
je Gemeinde sehr verschieden 
20 % 

------ Umsatzsteuer 1 6,6 % 

.------ Zuschlag für Ökostrom 0,4 % 

� 
__ 

,'----- Zuschlag für KWK (Netz der Wienstrom) 5,0 % 

��==�l- Gebrauchsabgabe für die Stadt Wien 4,4 % 

Energieabgabe 1 0,2 % 

'---- Beitrag für Stranded Costs (Wienstrom) 0,4 % 

'----- Netzverlustentgelt 1 ,7 %  

� Netznutzungsentgelt 3 5,2 % 

� Entgelt für Messleistungen 5, 1 % 

------ Energiepreis 2 1 ,0 %  
Wien, 3500 kWh, 3 1 . 1 2.200 1 ,  günstigster Anbieter. Quelle: E-Control 
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� Zusammensetzung der Haushaltsstrompreise G rafik 1 3  

der Landesversorgungsunternehmen Jahresverbrauch von 3.500 kWh per 3 1  1 2.200 1 

Steuern u. Abgaben Netz Energie • Steuern u.Abgaben. Neu. Energie in 

Salzburg AG 4, 1 4  
Energie AG 4,36 
STEWEAG 4,43 
BEWAG 4,22 
Wienstrom 5,45 
KELAG 3,92 
EVN 4,00 
TIWAG 3,56 
VKW 3,63 
Quelle: E-Control 

� Ü bertragung und Vertei lung 

Netz 
Die Länge des Höchstspannungsnetzes in Öster
reich beträgt im Jahr 200 I rund 9.500 km. Ein Aus
bau fand in den letzten Jahren vor allem im Bereich 
der 380-kV-Leitungen statt. Insgesamt gibt es in 
Österreich rund 1 50 Netzbetreiber, wobei sich 

8,79 3,34 
9,08 2,83 
8,65 3,05 
9, 1 6  2, 1 8  
6, 1 8  3,05 
7,49 3,05 
7, 1 9  3 , 1 2  
5,89 3,05 
5,67 2,98 

0 4 1 0  1 2  1 4  1 6  1 8  

98,5 % der gesamten Übertragungsnetze (380-kV-, 
220-kV- und I I  O-kV-Leitungen) im Eigentum der zehn 
größten Netzbetreiber - neun Landesversorgungs
unternehmen und APG - befinden. Die 380-kV-Lei
tungen und die 220-kV-Leitungen sind zum Großteil 
(rund 92 %) im Eigentum der APG, während rund 
80 % der I 1 0-kV-Leitungen den Landesgesellschaften 
zugeordnet werden können (siehe Graftk /5). 

� Vergleich der europäischen Haushaltsstrompreise 
Jahresverbrauch von 3.500 kWh, inkl. Steuern und Abgaben per 1 . 7. 200 1 

Grafik 1 4  

CentlkWh 

Dänemark 2 1 ,06 
Ital ien 1 9,74 
Deutschland 1 6,06 
Niederlande 1 5 ,9 1 
Belgien 1 4,5 1 
Österreich 1 3,25 
Portugal 1 2,63 
Luxemburg 1 2,59 
Frankreich 1 1 ,5 -
UK 1 1 ,0 1 
Schweden 1 0,88 
Spanien 1 0,48 
Finnland 8,98 -
I rland 8,94 
Griechenland 6,29 -
Quelle: Eurostat 1 0  1 S 20 2S 
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� Länge des Höchstspannungsnetzes in  Österreich Grafik 1 5  

Freileitungen und Kabel im Jahr 2000 
7000 r--,--�-,--,--,r--r--r-�--,--,---r--,--,--,--,--,---r--r--,--.--.--,r--r--.--, 

6000 r--+--+-�---r--r--+--+-�--1---��--+--+--+-�--�--�-+--+--4--�--�-+--+-� 

5000 r--+--+--t--+---j--�--t--+--+-�--�--�-+--+-�--1---��--+--+--+-�--�--�--j 

4000 r--+--+-�--�--r--+--+-�--1-�r--r--t--+--+--1---r--t--+--+-�--�--r-�--+--4 

3000 r--+--+-�---r--r--+--+--t--1---jr--r--t--+--+-�--�--�-+--+-�--1---��--+-� 

2000 r--+--+-�--�--r--+--+-�--1-�r--r--t--+--+--1---r--t--+--+-�---r--r-�--+--4 

1 000 r--+--+-�---r--r-�--+--+--+-�� 

o �_. 
1 975 1 980 1985 1 990 1 995 

• 380-kV-Leitung. 220-kV-Leitung. I I O-kV-Leitung in 1 000 km Trassenlänge. Quelle: BLV, E-Control 

Netzebenen laut EIWOG Kasten 8 
§ 25 Abs 5 EIWOG bestimmt die Netz
ebenen, von denen auch bei der Bi ldung des 
Systemnutzungsentgeltes auszugehen ist: 

Netzebene I 
Höchstspannungsebene (380 kV und 220 kV, 
einschl ießl ich 380-/220-kV-Umspannung) 
Netzebene 2 
Umspannung von Höchst- zu Hochspannung 
Netzebene 3 
Hochspannung ( I  1 0  kV, einschl ießl ich Anla
gen mit einer Betriebsspannung zwischen 
mehr als 36 kV und I 1 0  kV) 
Netzebene 4 
Umspannung von Hoch- zu M ittelspannung 
Netzebene 5 
Mittelspannung (mit einer Betriebsspannung 
zwischen mehr als I kV bis einschl ießl ich 
36 kV sowie Zwischenumspannung) 
Netzebene 6 
Umspannung von Mittel- zu N iederspannung 
Netzebene 7 
Niederspannung ( I  kV und darunter) 

Übertragungsverl uste 
Bei der Umspannung und Weiterleitung von 
elektrischer Energie treten Verl uste auf. Diese 
Verl uste werden durch den phys ikal ischen 
Widerstand der Leitungsmaterial ien verursacht 
und nehmen mit steigender Belastung, d. h .  mit 
höheren Stromstärken, zu. Da die übertragene 
Leistung proportional zum Produkt aus Span
nung und Strom ist, führt e ine Energieüber
tragung mit höherer Spannung zu geri ngeren 
Stromstärken und  somit auch zu geri ngeren 
Übertragungsverlusten. 

Die Übertragungsverluste stel len reale Kosten 
für die Volkswirtschaft dar. Aufgrund der Tatsache, 
dass jede Entnahme von elektrischer Energie 
Auswirkungen auf die Lastfl üsse im Netz hat, 
we lche in weiterer Folge Übertragungsver luste 
verursachen, können die Kosten d ieserVerl uste 
nicht ei nze lnen Netzbenutzern zugeordnet 
werden. Daher s ind die Kosten für d ie Übertra
gungsverl uste antei lsmäßig von al len Netz
benutzern über das per Verordnung geregelte 
Netzverlustentgelt zu tragen.  

Die Summe der Übertragungsverluste betrug in  
Österreich im Jahr 2000 rund 3 .200 GWh, was 
etwa 4 % der Elektrizitätsaufbringung entspricht. 

2000 
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� Höchstspannungsnetz i n  Österreich 
380-kV und  220-kV-Leicungen. Stichtag 1 . 1 .200 I 

kalorische Kraftwerke 
Laufkraftwerke 

• Speicherkraftwerke 
380 kV-Umspannwerk 

A. 220 kV-Umspannwerk 
380 kV-Leitung 

- 220 kV-Leitung 

.. 0 
Z Ir .a. _  

W 1 � . 
� o� 
h:i .� ::J 

SCHWEIZ 

o 10 20 30 -10 50 km 

Quelle: BLV, E-Control 

DEUTSCHLAND 

ITALIEN 

Grenzüberschreitende Stromtransporte 
Die Libera l is ierung des Elektrizitätsmarktes 
in Europa führt zu e iner Ausweitung des 
internationalen Strom handels. Damit verbunden 
ist e in Ansteigen der Strom importe bzw. 
Stromexporte sowie der Transitl ieferungen 
durch Österreich .  In Österre ich muss derzeit 
ke ine Gebühr für den Import von Strom 
entrichtet werden.  Für  den Stromexport wi rd 
dem Erzeuger vom Netzbetreiber der per 
Verordnung festgelegte Netzver lustpre is  
(Exportgebühr) i n  Rechnung geste l lt. Das Ent
gelt fü r E lektrizitätstrans ite durch Österre ich 
ist vom Antragste l ler  mit dem betroffenen 
Übertragungsnetzbetreiber frei zu verhandeln .  
Derzeit l iegt der Ante i l  des Austausches an 
der Gesamtversorgung in Europa bei rund 
1 0 %  und n immt stetig zu .  

o. . 
oft 

TSCHECHIEN 

SLOWENIEN 

Abbildung 9 

• 

UNGARN 

Verluste bei der Übertragung Kasten 9 

und Vertei lung von Strom 
Netzverluste sind jene Verluste an elektrischer 
Energie, die durch die Umspannung, Fortlei
tung und Umformung der elektrischen Ener
gie von den Kraftwerksabgabestellen bzw. 
den Bezugsstel len bis zu den Zählern der Ver
braucher bzw. bis zu den Messstel len der 
mittelbaren Abgaben (Abgabe elektrischer 
Energie an Wiederverkäufer) entstehen. 
Au(spannverluste entstehen durch die Transfor
mation der Generatorspannung auf die Abga
bespannung des Kraftwerkes (Netzspannung). 
Übertragungsverluste sind die Summe aus Auf
spannverlusten in den Kraftwerkstransforma
toren und Netzverlusten. 
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� Netznutzungsentgelt und Netzverlustentgelt 
auf Ebene 7 ( 3 .500 kWh) i n  Österreich (Stichtag 3 1 .  1 2. 200 1 )  

Grafi k 1 6  

Klagenfurt 
Innsbruck 
Wien 
Vorarlberg 
Tirol 
Niederösterreich 
Kleinwalsertal 
Österreich 
Kärnten 
STEG 
Unz 
Steiermark 
G raz 
Salzburg 
Oberösterreich 
Burgenland 

Quelle: E-Control 

Wesentl ich für den Erfo lg eines gesamteuropäi
schen Strommarktes ist e ine Vereinhe itl ichung 
der Netztarife für länderübergreifende Strom
transporte auf europäischer Ebene .Aus techni
scher S icht ist  die Instal lation ausreichender 
Übertragungs kapazitäten sowie d ie Schaffung 
eines effizienten internationalen Engpassma
nagements erforderl ich. 

Systemnutzungsentgelt 
E in  Vergleich der Systemnutzungsentgelte in  
Österreich zeigt ein sehr heterogenes B i ld .  Bei 
den Landesversorgungsunternehmen sind die 
Systemnutzungstarife in  Wien und Vorarlberg 
tendenziel l  am geringsten. Die höchsten Durch
le itungsentgelte werden in  Oberösterreich und 
im Burgenland verrechnet. In  Grafik 1 6  wi rd 
ersichtl ich,  dass es in Österreich zu einer Drei
tei l ung kommt, wobei im Westen und Osten 
Österreichs (mit Ausnahme des Burgen landes) 
die Netznutzungs- und Netzverlustentgelte 
unter dem Durchschnitt l iegen und in Zentral
österreich zum Tei l  wesentl ich höher sind. 

in Cent/kWh 

4,7 
5,4 
5,5 
5,6 
5,9 
6,5 
6,6 
6, 7  
6,9 
7,3 
7,4 
7,7 
7,9 
8,0 
8,3 
8,6 

0 1 0  

Die EU-Kommission vergleicht in  ihrem ersten 
Bericht über die Verwirkl ichung des Elektrizitäts
und Erdgasbinnenmarktes (SEK (200 I )  1 957) 
neben den Fortschritten beim Unbundl ing auch 
d ie Netzentgeltstruktur innerhalb der M itgl ied
staaten .  Die Studie zeigt, dass vor a l lem in  
Österreich,  Deutschland, Span ien und Portugal 
überhöhte Netzentgelte berechnet werden. Man
gelndes Unbundl ing sowie übermäßig hohe Netz
entgelte führen laut Bericht zu ungleichen Be
d ingungen der Unternehmen und so zu Wettbe
werbsverzerrungen auf dem europäischen Markt. 

� Handel 

Großhandel 
Die Aufspaltung der Wertschöpfungskette und 
d ie Wah lfreiheit der Strom kunden hat einen 
neuen Markt hervorgebracht: den Großhande ls
markt fü r Strom. Die Tei lnehmer d ieses Marktes 
s ind d ie Stromerzeuger einerseits und d ie lie
feranten, Händler, Broker und großen industriel-
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len Abnehmer andererseits. H ier wird Strom 
wie a l le anderen klassischen Waren gehandelt. 
Die Lieferung erfolgt auf der Höchstspannungs
ebene des Stromnetzes (gewöhnl ich 220 kV -
380 kV). 
Vor der Liberal is ierung wurde Strom n icht auf 
einem Markt gehandelt. Die großen integrierten 
Elektrizitätsunternehmen l ieferten s ich gegen
seitig Strom, d iese Lieferungen hatten aber oft 
den Charakter e ines phys ischen Tausches und 
können eher als gegense itige H i lfe le istung be
zeichnet werden. 

Wie lassen sich moderne 
Strom märkte charakteris ieren? 
Grundsätzl ich g ibt es Spot- und Forwardmärkte. 
Spotmärkte nennt man auch Day-ahead-Märkte, 
da auf d iesen Märkten Geschäfte abgesch lossen 
werden, die erst am nächsten Werktag erfü l lt 
werden.  D ie  Lieferung erfolgt zeitversetzt, da 
s ie beim jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber 
rechtzeitig für den Transport angemeldet wer
den muss. Auf Forwardmärkten wird Strom für 
zukünftige Lieferungen gehandelt. Die Händ ler 
vereinbaren den Preis am jeweil igen Handelstag, 
geliefert wird erst in e inem vorab vereinbarten 
Zeitfenster, wobei die erwähnten Märkte zentral 
organis iert und reguliert (Börsen) oder ungere
gelt (over-the-counter = OTC) sein können. 

Im Zuge der Liberal is ierung entwickelte sich in 
Österreich a l lmähl ich e in l iqu ider, bi lateraler 
Großhandels markt für untersch iedl iche Strom
produkte .An d iesem Markt s ind rund 20 in
und ausländische Stromhandelsunternehmen 
tätig und sorgen für ein großes Handelsvolumen. 
D ieses Handelsvolumen beträgt gegenwärtig -
je nach Markteinschätzung - rund 200 TWh im 
Jahr. Das i st  das  Vierfache des jährl ichen i n län
dischen Stromverbrauches. Eine derartig hohe 
Handelsmenge ist mögl ich, weil der Strom 
mehrmals ge- oder verkauft werden kann ,  
bevor er tatsäch l ich phys isch gel iefert wird .  

Zur weiteren Steigerung der Handelsvolumina 
wi rd aller Voraussicht nach auch d ie Grazer 

Zusammensetzung des Kasten 1 0  

Systemnutzungsentgelts laut E IWOG 
§25 Abs I EIWOG bestimmt das für die Netz
nutzung zu entrichtende Entgelt, das sich aus 
I .  Netznutzungsentgelt 
2. Netzbereitstel l ungsentgelt 
3. Netzverlustentgelt 
4. Systemdienstleistungsentgelt 
5. Entgelt für Messleistungen 
6. Netzzutrittsentgelt sowie 
7. gegebenenfal ls dem Entgelt für inter

nationale Transaktionen zusammensetzt. 

Die E-Control Kommission legt unter 
Zugrundelegung eines Tarifes die in Z I 
bis 4 sowie Z 7 angeführten Entgelte 
d u rch Verordnung oder Bescheid fest, 
wobei die Systemnutzungstarife kosten
orientiert zu bestimmen s ind  und dem 
Grundsatz der Kostenwahrheit zu ent
sprechen haben. Wesentl ich dabei ist der 
Grundsatz der G leichbehand lung al ler Sys
tembenutzer, wobei die fü r den Netzzugang 
geltenden Systemnutzungstarife 
als Festpreise zu bestimmen s ind.  

Strombörse beitragen . D ie  Energy Exchange 
Austria (EXAA) p lant, i h ren Betrieb im März 
2002 aufzunehmen. Auf diesem Handelsplatz 
werden die Stromhändler vorerst Spotl ieferun
gen in Form von Stundenkontrakten handeln. 
Später ist auch der Handel mit derivativen Strom
produkten geplant. 

Der Preis der elektrischen Energie - wie der aller 
anderen frei handelbaren Güter - ergibt sich aus 
dem Zusammenspiel von Angebot und Nach
frage. Der wichtigste nachfrageseitige Preisbe
einflussungsfaktor sind kurzfristige Temperatur
schwankungen.  S inken die Temperaturen, wird 
mehr elektrische Energie verbraucht. Dadurch 
steigen gewöhn l ich auch d ie Preise. Auf der An
gebotseite s ind im wasserreichen Österreich die 
Wasserstände bzw. -zuflüsse in  den Reservoi rs 
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� Preisentwicklung am österreichischen Stromgroßhandelsmarkt 
Ma i 2000 - November 200 I .  €/MWh 

Grafik 1 7  
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• Base. Peak Quelle: Platts 

und eventuel le kurzfristige Kraftwerksausfäl le 
maßgeblich. Da Österreich sehr stark in den zen
traleuropäischen Stromhandelsmarkt e ingebun
den ist,  haben Preisentwicklungen in  anderen 
Ländern wesentl ichen E influss auf die österrei
ch ischen Großhandelspreise (s inken beisp ie ls
weise d ie Strompreise in  Deutschland, passen 
sich auch die österreich ischen Strompreise an).  

Die Preise am G roßhandelsmarkt dürfen m it 
den Endkundenpreisen n icht verwechselt 
werden. Die Haushaltsstrompreise setzen s ich 
aus einer Vielzahl von Komponenten, wie Netz
gebühren, Zuschlägen und Steuern, zusammen. 

D ie Großhandelspreise (Energiepreise) machen 
knapp ein Viertel des Endabgabepreises aus 
(siehe auch Kasten 7: Strompreiszusammensetzung). 

� Ökoenergie und Umwelt 

In den letzten Jahren wurden auf wissenschaft
l i cher Ebene d ie  letzten Zweifel bese itigt, dass 
aufgrund anthropogener E infl üsse, näm l ich des 
exponenti e l l  gestiegenen Ressou rcenverbrau
ches mit e inem Anstieg der CO2-Konzentra
t ionen (und  anderer  Tre i bhausgase) ,  e ine  
globale E rderwärmung und K l imaveränderung 

� Preisentwicklung an ausgewählten zentraleuropäischen 
Stromgroßhandelsmärkten (August 200 1 - November 200 I .  €/MWh Peak) 

Grafik 1 8  
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1 2  

� Anstieg des globalen Energieverbrauches 
von 1 900 bis 1 997 

G rafik 1 9  

1 0  � ______________ +-______________ � ______________ � ________________ +-______________ � 

o 

0.5 

-0.5 

- 1 .0 

1 900 1920 1940 

in Trillionen Tonnen Öl-Äquivalent. Quelle: L. R. Brown et al.. State of the World, 1999 

bereits stattfi ndet. Für  die nächsten 1 00 jahre 
werden Anstiege der globalen m ittleren 
Temperatur um etwa r Cels ius  b is  5 °  Cels ius  
prognostiz iert ( I PCC - Intergovernmental 
Pane l  on C l i mate Change. Wissenschafter
grem ium der Vereinten Nationen). Verände
rungen des M ikrokl imas führen nachweis l ich 
zu e inem Anstieg von wetterbed ingten Schäden 
und der damit verbundenen Vers icherungs
le i stungen.  Die globalen. vom Menschen verur
sachten (anthropogenen) jährl ichen CO2-Emis
s ionen sind in  der vergangenen Dekade von 
etwa 2 1  M rd .  Tonnen im jahr 1 990 auf etwa 
24 Mrd .  Tonnen im jahr 2000 angestiegen und 

1960 1 980 

würden ohne grund legende Trendänderungen 
auf etwa 30 Mrd.  Tonnen im jahr 20 I 0 ansteigen. 
Österreich weist eine vorteilhafte Stromerzeu
gungsstruktur auf: Etwa 72 % der Stromerzeugung 
stammen aus erneuerbaren Energieträgern. der 
überwiegende Antei l  (etwa 63 %) aus Großwas
serkraft über 1 0  MW. Das ist der höchste Ante i l  
an Stromerzeugung aus erneuerbaren Energie
trägern innerhalb der 1 5  EU-M itgliedstaaten. 

D ie  Energieversorgung i nsgesamt und d ie  
Stromerzeugung im  Besonderen i s t  (nach der  
Verkehrsentwick lung) international  e i ner  
der größten Verursacher von Tre ibhausgas-

� Entwicklung der mittleren Erdoberflächentemperatur  
vom Jahr 1 000- 1 990 

G rafik 20 

I 
L 

� � � h �  � J� � 
"--

1000 1 200 1 400 1 600 1800 

Veränderung in Grad Celsius. 0 :: Mittelwert 1 96 1- 1990. Quelle: IPCC 

2000 

2000 
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� Treibhausgasemissionen in  Österreich 
Emissionen in  M io .  Tonnen CO -Aquivalent 

1 990 

Tabelle 4 

1 999 
Industrie ( inkl .  prozessbedingter Emissionen, exkl. Strombezug) 
Verkehr (CO,) 

20,40 
1 3 ,90 

20,8 1 
1 8,23 

Kleinverbrauch (vor al lem Raumwärme) 
Stromerzeugung und Fernwärme 

Abfall (CH. in CO,-Äquivalent, CO,) 
Landwirtschaft: Summe CH. u .  N,O in CO,-Äquivalent 
Raffinerien 
Drei "Sonstige Kyoto-THG" (H-FKW, PFKW, SF.) 
Sonstige (CO,) 
Sonstige (N,O und CH.) 
Summe Ist-Emissionen 

1 3 ,83 
1 2,38 
6,24 
5,59 
2, 1 4  
1 ,74 ( 1 995) 
0,52 
0,43 

77, 1 9  

1 3 ,40 
1 1 ,37  

5,33 
4,96 
2,66 
1 ,63 
0,40 
0,45 

79,22 
Quellen: Kyoto-Optionen-Analyse. Kommunalkredit Austria AG. November 1 999; Umweltbundesamt. Emissionsstatistiken für UNECE, Jänner 200 I ;  
Umweltbundesamt. Emissionsstatistiken für IPCC, BMLFUW. Klimastrategie. Entwurf September 200 I 

emissionen. Im Jahr 1 999 wurden mit der Strom
erzeugung 65,8 M i l l ionen Tonnen CO2-Ausstoß 
verursacht, was etwa 8, I Tonnen CO2 pro Kopf 
entspricht und somit unter dem EU-Durch
schn itt (8,9 Tonnen CO2 pro Kopf) l iegt. G lobal 
betrachtet verursacht Österreich mit etwa 
1 , 3 %0 Antei l  an der Weltbevölkerung etwa 
2,7 %0 der CO2-Emissionen. 

I n  Österreich werden etwa I I M io. Tonnen CO2 
(von insgesamt etwa 66 M io. Tonnen CO2 bzw. 
79 M io.Tonnen CO2-Äqu ivalent a l ler sechs 
"Kyoto-Treibhausgase") bei der Stromerzeu
gung und Fernwärmeerzeugung emittiert. E ine 

Minderung d ieser Emissionen ist eines der Ziele 
der österreich ischen Kl imaschutzstrategie. 

Die folgende Tabel le 5 gibt einen Überbl ick über 
die aktuel le Situation der Stromerzeugung in 
Österreich aus erneuerbaren Energien sowie 
die vorhandenen Potenziale. 

I n  der Richtl in ie der Europäischen Union 
200 I 177/EG, d ie am 27.9.200 I beschlossen und 
am 27. 1 0.200 I im Amtsblatt L 283/33 ver
öffentl icht wurde, s ind die in der Tabel le 6 dar
gestel lten ind ikativen Ziele fü r die 1 5  M itgl ied
staaten der Europäischen Union vorgegeben. 

� Übersicht über die aktuel le Stromerzeugung Tabelle 5 

aus erneuerbaren Energien und das verfügbare Potenzial i n  Österreich 

Stromprodu ktion Anteil Stromerzeugungspotenzial 

(GWh/Jahr) (%) (GWh/Jahr) 
Erzeugung gesamt 60.408 1 00,000 
Wasserkraft 4 1 . 727 69,000 53 .700 
Feste Biomasse 1 .636 2,700 8.300 
Biogas, Klärgas 1 2 1  0,200 1 .250 
Deponiegas 1 00 0, 1 70 1 50 
Wind 5 1  0,080 2.600 
Photovoltaik 2 0,003 8.200 
Quelle:TU Graz. Oktober 200 I 
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� Auszug aus der EU-Richtl in ie über Ziele 
für Strom aus erneuerbarer Energie 

E E-Strom 1 997 
(TWW1 

Belgien 0,86 
Dänemark 3,2 1 
Deutschland 24,9 1 
Griechenland 3,94 
Spanien 3 7, 1 5  
Frankreich 66,00 
I rland 0,84 
Ital ien 46,46 
Luxemburg 0, 1 4  
Niederlande 3 ,45 
Österreich 39,05 
Portugal 1 4,30 
Finnland 1 9,03 
Schweden 72,03 
Vereinigtes Königreich 7,04 
Gemei nschaft 338,4 1 

1t*) Die Angaben beziehen sich auf die inländische Stromerzeugung aus EE-Strom im Jahr 1 997. 

E E-Strom 

(%)-' 
1 , 1  
8,7 
4,5 
8,6 

1 9,9 
1 5 ,0 
3,6 

1 6,0 
2, 1 
3,5 

70,0 
38,S 
24,7 
49, 1 

1 ,7 
1 3 ,9 

1 997 

Tabelle 6 

E E-Strom 20 I 0 
(%)"-1 
6,0 

29,0 
1 2,5 
20, 1 
29,4 
2 1 ,0 
1 3 ,2 
25,0 

5,7 
9,0 

78, 1 ') 
39,0 
3 1 ,S 
60,0 
1 0.0 
22,0 .. ··) 

***) Die Prozentangaben für den Anteil des EE-Stroms in den Jahren 1997 und 20 10 beruhen auf der inländischen Erzeugung von EE-Strom. dividiert durch den Bruttoin
landsstromverbrauch. lm Fall des Binnenhandels mit EE-Strom (mit anerkanntem Nachweis oder registriertem Ursprung) hat die Berechnung dieser Prozentsätze Ein
fluss auf die für 20 I 0 geltenden Zahlen der Mitgliedstaaten, nicht aber auf den Gesamtwert für die Gemeinschaft. 

****) Aus den obigen Referenzwerten resultierende gerundete Zahl. 
I) Österreich erklärt, dass ausgehend von der Annahme. dass im jahr 20 1 0  der Bruttoinlandsstromverbrauch 56. 1 TWh betragen wird, 78, I % eine realistische Zahl wäre. 

Da die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in hohem Maße von Wasserkraft und somit von den jährlichen Niederschlägen abhängt, sollten die Zah
len für 1 997 und 20 I 0 anhand eines Langzeitmodells mit hydrologischen und klimatischen Daten berechnet werden. 
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Der österreichische Elektriz itätsmarkt 

� Versorgungssicherheit 

Versorgungssicherheit bedeutet, im H inbl ick auf 
das Wohl der Abnehmer s icherzustel len,  dass 
Energieträger fortlaufend und zu für alle Ver
braucher verkraftbaren Preisen auf dem Markt 
zur Verfügung stehen, wobei Umwelterwägun
gen und das Ziel e iner nachhaltigen Entwicklung 
zu berücksichtigen s ind. Im Wissen um die 
besondere Bedeutung der Versorgungssicher
heit im Energiebereich hat d ie Europäische 
Kommission das Grünbuch "Hin  zu einer euro
päischen Strategie für Energieversorgungssicher
heit", KOM(2000) 769, herausgegeben. Es b ietet 
einen Überbl ick über die Faktoren ,  d ie die Ver
sorgungssicherheit beeinfl ussen und zeigt i n  
groben Zügen d i e  einsch lägigen Pol iti ken auf. 
Dabei werden n icht nur Krisenmaßnahmen an
gesprochen, sondern auch Grundzüge einer lang
fristigen energiepo l itischen Strategie aufgezeigt. 

Die Europäische Elektrizitätsbi nnenmarktricht
l in ie enthält bereits wesentl iche Bestimmungen, 
um die Energieversorgungssicherheit zu ge
währleisten. Sie räumt den M itgl iedstaaten das 
Recht ein, Elektrizitätsunternehmen gemein
wirtschaftl iche Verpfl ichtungen aufzuerlegen, um 
u.a. e ine Versorgungssicherheit zu gewährleis
ten, d ie der freie Wettbewerb al le in nur bedingt 
garantiert. 

Der gemei nsame Binnenmarkt trägt durch 
einen hohen Verbundgrad und eine große Zahl 
von Versorgern zu einer Erhöhung der Versor
gungssicherheit in Europa bei .  Versorgungspro
bleme aufgrund mangelnder Kraftwerkskapa
zitäten s ind sowohl in Zentraleu ropa als auch in  
Österreich mitte lfristig n icht zu erwarten. I n  
Zentraleu ropa bestehen derze it Kraftwerks
überkapazitäten von rund 20 %. 

Die Wahrsche in l ichkeit, dass mit der liberal is ie
rung des europäischen E lektrizitätsmarktes 
Stromausfä l le  und Kapazitätsengpässe wie in  
Kalifornien auftreten, i st  gering. Die Ere ignisse 
im Sommer 2000 in Kalifornien sind auf eine 
Fehlregu l ierung zurückzuführen (siehe Kasten J J :  
Versorgungssicherheit - der Fall Kalifornien). Im 
l i beral is ierten europäischen Markt s ind keine 
Preisobergrenzen fü r Endverbraucher vorgese
hen. Kommt es zu e inem Anstieg der Strom
preise, wird diese Entwicklung an die Endver
braucher weitergegeben. Zumindest m ittelfris
tig ist mit der Signalwirkung von höheren Prei
sen eine geringere Stromnachfrage zu erwar
ten. 
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Versorgungssicherheit - der Fal l  Kalifornien 

In  Kalifornien wurde der Strom markt im April 
1 998 l i beral is iert. Die bestehenden Elektrizi
tätsunternehmen wurden vo l lkommen ent
flochten, und neue Tei lnehmer traten in den 
Markt ein.  Für d ie Endverbraucherpreise wur
de eine Deckelung nach oben eingeführt. Die 
Elektrizitätsunternehmen gaben verpfl ichtend 
ihren Strom an einen neu e ingerichteten 
Strompool (PX) ab und kauften den Strom zu 
dem Preis, der sich im Pool b i ldete, wieder 
zurück. Der Pool konnte damit als Spotmarkt 
charakterisiert werden .  Es konnten keine Pro
duktionskapazitäten im Voraus (für einen 
bestimmten Termin) gekauft werden. Das Ris i
ko von Preisänderungen trug damit fast zur 
Gänze das l iefernde Elektrizitätsunterneh
men. Bis 1 999 waren die Pool preise nahe der 
G renzkosten der Erzeugungsan lagen (rund 
26 - 3 1  $/MWh). 

Die Krise in Kalifornien entstand durch das 
Zusammenspiel mehrerer Umstände. Als 
Hauptursachen gelten: 

� fehlende Erzeugungskapazitäten (feh lende 
I nvestitionsanreize durch niedrige Preise, lan
ger Planungszeitraum für den Neubau von 
Kraftwerken durch langwieriges Baugenehmi
gungsverfahren, kei n  Neubau während der 
letzten zehn Jahre wurde genehmigt), 
� die steigende Stromnachfrage verursacht 
durch das große Wirtschaftswachstum, den 
Bevölkerungszuwachs und die hohen Tempe
raturen, 
� gestiegene Preise für Primärenergieträger 
(v. a. Gas), 

Kasten 1 1  

� ausstehende Zah lungen an d ie E lektrizi
tätserzeugungsunternehmen (rund € 1 2  M rd.), 
� die Deckelung für Endverbraucherpreise 
(keine finanziel len Anre ize für neue Anbieter, 
auf den Markt zu d rängen, sowie feh lende 
Preissignale für den Endkunden) und 
� die fehlende Mögl ichkeit für Lieferanten, 
s ich durch Langfristverträge gegen Preisrisi
ken abzusichern. Durch d ie Deckelung der 
Pre ise mussten d ie Mehrkosten von den Ver
sorgungsunternehmen getragen werden. 

Mit dem ungewöhnl ich hohen Anstieg der 
Stromnachfrage (+7 % innerhalb eines Jahres) 
wurden die geringen Kapazitätsreserven 
offensichtl ich. Im Sommer 2000 kam es zu 
einem starken Anstieg der Großhandelspreise 
auf bis zu 200 $/MWh im Monatsdurch
schn itt. Die Endkonsumenten empfingen auf
grund der Deckelung jedoch nicht dieses 
Preissignal. Die Nachfrage bl ieb trotz der 
hohen Großhandelspreise unverändert hoch. 
Die Stroml ieferanten trugen aufgrund fehlen
der Absicherungsmögl ichkeiten d ie vol le  Last 
der Preiserhöhungen und konnten durch die 
finanziel len Schwierigkeiten d ie Versorgungs
sicherheit n icht mehr gewährleisten. 

Die Verdoppelung des Preises für Erdgas im 
Jahr 2000 im Vergleich zu 1 999, das zur Befeu
erung v ie ler Kraftwerke verwendet wurde, 
und die Abschaltung von beträchtl ichen 
Erzeugungskapazitäten aufgrund von War
tungsarbeiten verschl immerten d ie S ituation 
zusätzl ich.  
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c 
Der österreich ische Elektrizitätsmarkt 

� Marktchronologie 

� Oktober 

1 . 1 0.200 I Österreich gibt als fünftes EU-Land 
den Strommarkt völ l ig frei .  
1 5 . 1 0.200 I Das baden-württembergische Wirt
schaftsmin isterium als Landeskarte l lbehörde 
leitet gegen 86 Stromnetzbetreiber Untersu
chungen wegen des Verdachts missbräuchl ich 
überhöhter Systemnutzungsentgelte e in .  
1 7. 1 0.200 I Die Öffnung der ital ienischen Strom
börse G M E  wird auf Sommer 2002 verschoben. 
Die Ausgestaltung der Marktregeln wird noch 
mit den Markttei lnehmern d iskutiert. 
1 8. 1 0.200 I Der belgische Stromnetzbetreiber 
CPTE verkauft 30 % seiner Kapitalbetei l igung 
am Übertragungsnetzunternehmen E l ia an 
Kommunen. Damit sollen in  Belgien d ie Bere i
che Stromerzeugung und Netzbetrieb getrennt 
werden .  
23 . 1 0.200 I Die zwei deutschen Strom börsen 
EEX und LPX melden offiz iel l  i hre Fusion an. 
S ie werden bis Anfang 2002 zusammengeführt 
(Sitz in Leipzig) und betreiben einen gemeinsamen 
Spot- und Futuresmarkt. 
28. 1 0.200 I Die European Hydro Power (EH P) ,  
ein Wasserkraft-Joint-Venture von Verbund und 
E.ON, wird beim Kartellgericht Wien angemeldet. 
3 1 . 1 0.200 I Das deutsche Kartel lamt beginnt 
mit der Prüfung der Ausgleichsenergieregelungen. 
Die Berl iner Bewag, EnBW. HEW und VEAG 
verlangen zu hohe Ausgleichsenergiepreise und 
erschweren dadurch den Markteintritt fü r Neu
anbieter mit kleinem Portfol io (viel Ausgleichs
energiebedarf) . 

� November 

2. I I .200 I Die EU akzeptiert den Cross-Border
Vorschlag von ETSO. D ie Regelung gi lt als 
eine Übergangslösung für 2002. Ab 2003 soll 
e in neues, noch transparenteres und einfacher 
handhabbares System eingeführt werden. 
8. 1 1 .200 I Die Energieabgabenbefreiung energie
intensiver österreichischer Produktionsbetriebe, 
aber n icht energieintensiver Dienstleistungs
betriebe verstößt laut Entscheidung des Euro
päischen Gerichtshofes gegen das Beih i lferecht. 
1 2. 1 1 .200 I D ie ENERG I EALLIANZ wird vom 
Wien er Kartel lgericht genehmigt. Der Tei lver
kauf (25 % p lus  eine Aktie) des Elektrizitäts
unternehmens Energie AG an d ie geplante 
ENERGIEALLIANZ wird vom Oberösterreichi
schen Landtag genehmigt. 
1 4 . 1 1 .200 I D ie  stei rische Stadtgemeinde 
Kapfenberg verkauft 35 % ihrer Stadtwerke
Ante i le  um € 1 5 ,77 M io. an d ie  KELAG. 
1 5 . I 1 .200 I Spanien und Portugal entscheiden 
sich. ab 1 . 1 .2003 einen gemeinsamen Strom
markt entstehen zu lassen. D ie  Übertragungs
netzbetreiber werden zusammengelegt. Inner
halb der nächsten fünf Jahre sol len 1 .000 MW 
Übertragungskapazität neu instal l iert werden.  
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1 5 . 1 1 .200 I Die European Hydro Power wird 
bei der EU-Kommission notifiziert. 
1 6. 1  1 .200 I Der Verbund entscheidet, das Kraft
werk St. Andrä in  Kärnten sti l lzu legen.  Nach 
einem Versuchsbetrieb mit Mü l l - und Tiermehl
verbrennung b i ldete s ich in  den Um land
gemeinden großer pol it ischer Widerstand. 
22. 1 I .  200 I Der Verbund (APG) betei l igt s ich 
mit 50 % an MyE lectric .  
22. 1 1 .200 I Das Land N iederösterreich legt e in 
Anbot für einen EVN-Antei l  von 6,4 %, den d ie 
Energie AG (EAG) verkaufen wi l l .  
23 . 1 1 . 200 I Die Strombörse EXAA eröffnet 
ihre Büroräume in Graz. Im März 2002 sol l  der 
Betrieb aufgenommen werden. Die größten 
Gesel lschafter s ind die Wiener Börse und das 
Land Steiermark mit einem Antei l  von jewei ls 
30 % , neun Stromversorger halten zusammen 
24 % , die restl ichen Antei le hält die Österrei
chische Kontro l lbank. 
26. 1 1 .200 I Der britische Regulator OFGEM 
beendet d ie Preiskontrol len, da seiner Meinung 
nach der Wettbewerb so weit fortgeschritten 
ist, dass Preisüberwachung in den meisten 
Abnehmersegmenten nicht notwendig ist. 
26. 1 1 .200 I Die französische Strombörse Power
next startet mit einem Day-ahead-Markt im 
Stunden handel. Später sol len Block-Kontrakte 
sowie Peak- und Base-Produkte folgen. In einem 
Jahr werden auch Futures-Kontrakte eingeführt. 

28. 1 1 .200 I MyElectric schl ießt einen Vertrag 
m it der Bundesbeschaffung GmbH, wonach 
Bundeseinrichtungen mit Strom (Gesamtvolu
men 27 GWh) versorgt werden. 
30. 1 I .200 I Der größte Energiehändler der Welt, 
Enron, befindet sich im Ausgleich. Enron wurde 
gleichzeitig von mehreren europäischen Strom
börsen vom Handel ausgesch lossen. 
30. 1 1 .200 I Das Kraftwerk Donaustadt n immt 
seinen offiziel len Betrieb auf. Der rund € 1 53 Mio. 
teure Neubau versorgt mit seiner Kraft-Wärme
Kopplungsan lage die Haushalte des Versorgungs
gebietes Wien sowohl mit Strom als auch mit 
Fernwärme. 
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� Dezember 

1 . 1 2.200 I Die neue Verordnung über den Import 
von Strom aus n icht EU-Staaten entsprechend 
dem § 1 3  EIWOG tritt in  Kraft. Aus 1 5  Ländern 
ist gemäß einem unabhängigen Gutachten der 
Stromimport aus Drittstaaten verboten. 
4. 1 2.200 I Die schwedische Vattenfal l  übernimmt 
89,6 % der Antei le an der Berl iner Bewag vom 
amerikan ischen Unternehmen M irant. Die Ber
l iner Bewag wird in Vattenfal ls deutsches Portfo
l io  integriert. 
5 . 1 2.200 I D ie n iederösterre ich ischen Sozia l 
partner geben ein Gutachten über d ie  Verfas
sungskonformität der Wiener KWK-Verordnung 
in Auftrag, da auch 240.000 Wienstrom-Kun
den in N iederösterreich seit November den 
Wiener KWK-Zusch lag zah len müssen. 
6 . 1 2.200 I Die EnergieAl l ianz (EA) n immt i hre 
Tätigkeit auf, wobei die burgen ländischen 
Unternehmen formell noch nicht der EA bei
getreten s ind.  Die EA versorgt rund 72 % al ler 
Strom- und 85 % al ler Gaskunden in  Österreich. 
1 4. 1 2.200 I Der Verbund gründet in  S lowenien 
d ie APT Power Trading S iovenija mit dem Ziel , 
den derzeitigen Marktantei l  im Geschäftskun
denbereich von derzeit 7 - 8 % mittelfri stig auf 
1 5  - 20 % zu erhöhen. Bisher wurden bereits 
zwei Großaufträge mit einem Lieferumfang von 
800 GWh abgesch lossen . 

1 4. 1 2.200 I Die Einschränkung der Energieabga
bevergütung auf das produzierende Gewerbe 
ist laut Verfassungsgerichtshof unzu lässig. Des
halb kommt es auch fü r energieintensive 
Dienstleiter zu einer Refund ierung der Energie
abgabe rückwi rkend bis 1 . 7. 1 996. 
1 7. 1 2.200 I Ab d iesen Tag sind Stroml ieferungen 
aus S lowen ien,  der S lowakei ,  Ungarn und Polen 
nach Österreich mögl ich.  Strom aus Tschech ien 
darf nach wie vor n icht nach Österreich impor
tiert werden, da s ich Österreich explizit vorbe
halten hat, das Energiekapitel mit Tschechien 
neuerl ich eröffnen zu können. Transite sind von 
d ieser Verordnung weiterh in nicht betroffen. 
1 8. 1 2 .200 I Die EU-Kommission stimmt dem 
Erwerb der gemeinsamen Kontrol le über d ie 
STEWEAG durch den Verbund und d ie Energie 
Steiermark zu.  D ie  STEWEAG bri ngt i hre 
Kraftwerke in d ie Verbundgesel lschaft e in und 
erwirbt im Gegenzug Bete i l igungen an den Ver
bund-Kraftwerken und am Verbund-Strombetrieb. 
20. 1 2.200 I Die TIWAG-Generalversammlung 
und der Innsbrucker Stadtsenat stimmen der 
Übernahme (25 %) der Innsbrucker Kommunal 
betriebe ( IKB) durch d ie  TIWAG zu. 
20. 1 2.200 I Der bereits beschlossene Verkauf 
der Sperrminorität der Energie AG wird bei der 
zuständ igen Karte l lbehörde (Oberlandesgericht 
Wien) angemeldet. 
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C J ahresabschluss der Elektri zitäts-Control GmbH 

TROt 
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Jahresabsch luss der Elektrizitäts-Control GmbH 

� Bilanz zum 3 1 .  Dezember 200 I 

� Bi lanz zum 3 I .  Dezember 200 I 
Aktiva, Stand am 3 1 . 1 2.200 1 

A. Anlagevermögen: 

I . Immaterielle Vermögensgegenstände 
1 1 .  Sachanlagen 

1 1 1 .  Finanzanlagen 

B. Umlaufvermögen: 

I. Vorräte: 
Roh-, H ilfs- und Betriebsstoffe 

1 1 .  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: 
I .  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 

1 1 1 .  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 
IV. Treuhandvermögen 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 

S u m m e  Aktiva 

EUR 

68.2 1 2,29 
487.800,24 

0,00 
556.0 1 2,53 

28.5 1 2,22 

8. I 0 I .  I 8 1  , I 8 
9.583,23 

1 .200. 1 1 7, 1 9  
79.763,50 

9.4 1 9. 1 57,32  

1 .965,53 

9.977. 1 35,38 

ATS 

938.62 1 ,57 
6.7 1 2.277,65 

0,00 
7.650.899,22 

392.336,70 

1 1  1 .474.683,36 
1 3 1 .868, 1 2  

1 6.5 1 3.972,57 
1 .097.569,69 

1 29.6 1 0.430,44 

27.046,28 

1 3 7.288.3 75,94 
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-+ Bi lanz zum 3 I .  Dezember 200 I 
Passiva, Stand am 3 1 . 1 2.200 1 

A. Eigenkapital: 

I. Stammkapital 
a) Stammkapital 
b) nicht eingeforderte ausstehende Einlage 

1 1 .  Bilanzgewinn (davon Gewinnvortrag: € 0,00) 

B. U nversteuerte Rücklagen 

C. Rückstellungen: 

I .  Rückstellungen für Abfertigungen 
2. Steuerrückstellungen 
3. Sonstige Rückstellungen 

D. Verbindlichkeiten: 

I .  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
2. Sonstige Verbindlichkeiten 

(davon aus Steuern:TS 1 . 1 78 € Vorjahr: 0) 
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:TS 64 € Vorjahr: 0) 

3. Treuhandverbindlichkeiten 

S u m m e  Passiva 

Haftungsverhältnisse 

EUR ATS 

3.700.000,00 50.9 1 3. 1 1 0.00 
-2.775.000,00 -38. 1 84.832,50 

925.000,00 1 2.728.277,50 

4.93 1 ,44 67.858,09 
929.93 1 ,44 1 2.796. 1 35,59 

1 07.950,76 1 .485.434,84 

1 0 1 .555,00 1 .397.427,27 
46.0 1 8.00 633.22 1 ,49 

370.8 1 0,59 5 . 1 02.464,96 
5 1 8.383,59 7. 1 33. 1 1 3 ,7 1 

364.053,82 5.009.489,78 

7.977.052,27 1 09.766.632,32 
79.763,50 1 .097.569,69 

8.420.869,59 1 1 5.873.69 1 ,79 

9.977. 1 3 5,38 1 37.288.375,94 

72.672,83 1 .000.000,00 
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Jahresabsch luss der Elektrizitäts-Control GmbH 

� Gewinn- und Verlust- Rechnung 

� Gewinn- und Verlust-Rechnung 
für das Geschäftsjahr 200 I 

I .  Umsatzerlöse 
a) Erlöse gem. Finanzierungsverordnung 
b) abz. Erlösschmölerungen Budgetvortrag 

2. Sonstige betriebliche Erträge (übrige) 
3. Personalaufwand 

a) Gehälter 
b) Aufwendungen für Abfertigungen 
c) Aufwendungen für Altersversorgung 
d) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene 

Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige 
Abgaben und Pflichtbeiträge 

e) Sonstige Sozialaufwendungen 

4. Abschreibungen: 
Auf immaterielle Gegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen 

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
a) Steuern, soweit sie nicht unter Ziffer I I fallen 
b) übrige 

6. Zwischensumme aus Z I bis Z 5 ( Betriebserfolg) 

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
9. Zwischensumme aus Z 7 bis Z 8 

1 0. E rgebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

I I .  Steuern vom Einkommen 
1 2. Jahresüberschuss 

1 3. Auflösung unversteuerter Rücklagen 
1 4. Zuweisung zu unversteuerten Rücklagen 
1 5. Jah resgewinn 

1 6. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 
1 7. B ilanzgewinn 

E·Control GmbH. Wien 

3 1 . 1 2.200 1 

EUR 

6.722.237, 1 9  
- 1 .840.7 1 9, 1 2  

- 1 .447.030,92 
- 1 0 1 .555,00 

-22.346,90 

-292.738,05 
-3.957,33 

-47.520,43 
-2.664. 1 55,3 1 

3 1 . 1 2.200 1 

EUR 

4_88 1 _5 1 8,07 

36.730,73 

- 1 .867.628,20 

- 1 4 1 .05 1 ,7 1 

-2.7 1 1 .675,74 

1 97.893, 1 5  

59.290,80 
-82.643,55 

-23.352,75 

1 74.540,40 

-6 1 .658,20 
1 1 2.882,20 

35.984,8 1 
- 1 43.935,57 

4.93 1 ,44 

0,00 
4.93 1 ,44 

3 1 . 1 2.200 1 

ATS 

67. 1 7 1 . 1 53, 1 0  

505.425,86 

- 1 9.9 1 1 .579,57 
- 1 .397.427,27 

-307.500,05 

-4.028. 1 63,39 
-54.454,05 

-25.699. 1 24,32 

- 1 .940.9 1 3,85 

-37.3 1 3.47 1 ,69 

2.723.069, 1 1  

8 1 5.859,20 
- I .  I 37.200,04 
-32 1 .340,85 

2.40 1 .728,27 

-848.435,33 
1 . 5 53 .292,94 

495. 1 6 1 ,78 
- 1 .980.596,62 

67.858,09 

0,00 
67.858,09 
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Jahresabschluss der E lektrizitäts-Control GmbH 

� Anhang der Elektrizitäts- Control GmbH,  Wien 

� Anwendung der handels rechtlichen 
Vo rsch rifte n 

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den 
Vorschriften des HGB in  der geltenden Fassung 
aufgestel l t  worden. 

Im Interesse einer klaren Darstel lung wurden in  
der Bi lanz und in der Gewinn- und Verlust-Rech
nung einzelne Posten zusammengefasst. Diese 
Posten s ind im Anhang gesondert ausgewiesen. 

Die Gewinn- und VerlustRechnung ist in  Staffel
form nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

Soweit es zurVermittlung eines mögl ichst 
getreuen Bi ldes der Vermögens-, F inanz- und 
Ertragslage erforderlich ist, wurden im Anhang 
zusätzl iche Angaben gemacht. 

� Bilanzierungs- und Bewertungs
methoden 

Der Jahresabschl uss wurde unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh
rung sowie der Generalnorm, e in mögl ichst 
getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, 
aufgestel lt. 

Bei der Erste l lung des Jahresabschlusses wurde 
der Grundsatz der Vol l ständigkeit e ingehalten. 

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung 
des Unternehmens ausgegangen. Bei den 
Vermögensgegenständen und Schulden wurde 
der Grundsatz der Einzelbewertung angewandt. 

Dem VorSichtsgrundsatz wurde Rechnung getra
gen, indem insbesondere nur die am Absch luss
stichtag verwirkl ichten Gewinne ausgewiesen 
werden. Al le erkennbaren Risken und drohende 

Verluste, d ie im Geschäftsjahr 200 I oder in  
e inem früheren Geschäftsjahr entstanden s ind, 
wurden berücksichtigt. 

Die bisher angewandten Bewertungsmethoden 
wurden beibehalten. 

Immater ie l le Vermögensgegenstände werden, 
soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaf
fungskosten aktiviert und in  längstens in  2 bis 5 
Jahren abgeschrieben. 

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder 
Herste l lkosten abzüglich planmäßiger Abschrei
bungen bewertet. Die Nutzungsdauern belaufen 
s ich auf 3 bis 5 Jahre. 

Da der Bestand an geringwertigen Vermögens
gegenständen i .S .d.  § 1 3  EStG betragsmäßig von 
wesentl ichem Umfang ist, wurden sie aktiviert 
und über 4 Jahre abgeschrieben. In Höhe der 
steuerl ichen Sonderabschreibung wurde eine 
Bewertungsreserve gebildet. 

H insichtl ich der Bewertung der Vorräte an 
Drucksorten und sonstigem Büromaterial wur
de vom Bewertungsvereinfachungsverfahren 
des § 209 Abs I HGB (Festwert) Gebrauch 
gemacht. 

Der Abgrenzungsposten für aktive latente Steu
ern wurde berechnet (vgl.Angaben zu den Auf
wendungen für Steuern vom Einkommen und 
Ertrag). Das Unternehmen hat vom 
Aktivierungswahl recht gemäß § 1 98 Abs 1 0  
HGB idF  EUGesRÄG keinen Gebrauch gemacht. 

Bei der Bemessung der Rückste l lungen wurden 
entsprechend den gesetzl ichen Erfordern issen 
alle erkennbaren R isken und drohende Verl uste 
berückSichtigt. 
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Die Abfertigungsrückste l lung wird nach aner
kannten finanzmathematischen Grundsätzen auf 
Basis e ines Rechnungszi nssatzes von 4 %, eines 
altersabhängigen F luktationsabschlages und 
eines Pensionseintrittsalters von 57 jahren bei 
Frauen und 62 jahren bei Männern ermittelt. 

Verbind l ichkeiten werden m it ihrem Rückzah
l ungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbind
l ichkeiten werden mit ihrem Entstehungskurs 
oder mit dem höheren Rückzah lungsbetrag zum 
Bi lanzstichtag bewertet. 

� Erläuterungen zur Bi lanz 

Anlagevermögen 
Die Aufgl iederung des An lagevermögens und 
seine Entwicklung im Berichtsjahr ist im Anla
genspiegel angeführt (vergleiche Anlage I zum An
hang). 

Die Verpfl ichtungen aus der Nutzung von in der 
Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen (Leasingver
trag) beträgt TS 1 3 ,2 € für das Geschäftsjahr 
2002. Der Gesamtbetrag der Verpfl ichtungen 
fü r d ie nächsten 5 jahre beträgt TS 30,8 €. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegen
stände 
Die Restlaufzeiten al ler Forderungen und son
stigen Leistungen betragen wen iger als I jahr. 
Im Posten "Sonstige Forderungen und Vermö
gensgegenstände

" 
s ind  Erträge in Höhe von 

TS 3 € enthalten, die erst nach dem Bi lanzstich
tag zahl ungswirksam werden. 

Unversteuerte Rücklagen 
H insichtl ich der Entwicklung der unversteuer
ten Rücklagen verweisen wir auf Anlage 2 zum 
Anhang. 

Verbindl ichkeiten 
Die Restlaufzeiten al ler Verbindl ichke iten betra
gen wen iger als I jahr. 

Im Posten "Sonstige Verbindl ichkeiten
" 

s ind 
Aufwendungen in  Höhe von TS 1 29 € enthalten, 
die erst nach dem Bi lanzstichtag zah lungswirk
sam werden. 

Haftungsverhältn isse 
Die unter der Bi lanz ausgewiesenen Haftungsver
hältnisse betreffen ausschl ießlich eine Bankgaran
tie für das M ietobjekt Wien, Rudolfsplatz 1 3A. 

� Steuern vom Einkommen und Ertrag 

Der in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesene 
aktivierbare Betrag für aktive latente Steuern 
gemäß § 1 98 Abs 1 0  HGB beträgt zum 3 1 . 1 2.200 I 
TS 36,5 €. Der Steueraufwand des Geschäftsjahres 
ist durch die Veränderung der latenten Steuern 
nicht belastet. 

Mitarbeiter 

Geschäftsführer 
Angestellte 

durchschnittlich 

I 
2 1  
22 

zum 3 1 . 1 2.200 I 

42 
43 
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� Ergänzende Angaben 

Organe der Gesel lschaft 

Zum Geschäftsführer wurde bestel lt: 
01 Walter Boltz 

Als Mitgl ieder des Aufsichtsrates waren 
im Jahr 200 I folgende Personen tätig: 

o. Univ. Prof. OOr.Walter Barfuß 
(Vorsitzender) 

Mag. Or. Bruno Zl uwa 
(Stel lvertreter des Vorsitzenden) 

Mag. Helmut Staud inger 

Or. Georg Obermeier 

Wien, am 30. 1 .200 I 

01 Walter Boltz 
(Geschäftsführer) 

Geschäftsleitung 

01  Walter Boltz 

Betriebswirtschaft 

Mag. Stephan Peroutka 

Volkswirtschaft 

Mag. Johannes Mayer 

Recht 

Or. Wolfgang Urbantschitsch 

Technik 

Or. Tah ir  Kapetanovic 

Verwaltung 

Or. Horst Brandlmaier 
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Jahresabsch luss der Elektrizitäts-Control GmbH 

� Beilagen z u m  Anhang 

� Anlagespiegel zum 3 I .  Dezember 200 I 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände: 

I . Strombezugsrecht 
2. Software 

1 1 . Sachanlagen: 

I . Betriebs- und Geschäftsausstattung 
2. EDV Hardware 
3. Geringwertige Vermögensgegenstände 

Anschaffungs- und 
Herstellungskosten 

am 1 . 1 .200 I 

E U R  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

� Entwicklung der unversteuerten Rücklagen 

Stand am I . 1 .200 I 

EUR 

I.  Bewertungsreserve auf Grund von 

Sonderabschreibungen 

Geringwertige Vermögensgegenstände (§ 1 3  EStG) 0,00 

0,00 

Zugänge Umbuchungen 

EUR EUR 

3.767,60 0,00 

90.380,0 1 0,00 

94. 1 47,6 1 0,00 

2 1 7.870,82 0,00 

24 1 . 1 1 0,24 0,00 

1 43.935,57 0,00 

602.9 1 6,63 0,00 

697.064,24 0,00 

Zuführung Übertrag 

EUR EUR 

1 43.935,57 0,00 

1 43.935,57 0,00 
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Abgänge 

EUR 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Auflösung durch Zeitab
lauf bzw. bestimmungs

gemäße Verwendung 

EUR 

35.984,8 1 

3 5 .984,8 1 

kumulierte 
Abschreibungen 

EUR 

376,76 

25.558,56 

25.935,32 

2 1 .787,39 

57.344, 1 9  

35 .984,8 1 

1 1 5. 1 1 6,39 

1 4 1 .05 1 , 7 1  

Auflösung durch 
Ausscheidung 

EUR 

0,00 

0,00 

Buchwert 3 I . 1  2.200 I Buchwert 3 I .  1 2.2000 

EUR 

3 .390,84 

64.82 1 ,45 

68.2 1 2,29 

1 96.083,43 

1 83.766,05 

1 07.950,76 

487.800,24 

556.0 1 2,53 

Anlage 2 

zum Anhang 

Stand am 3 I . 1  2.200 I 

EUR 

1 07.950,76 

1 07.950,76 

E U R  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Anlage I 

zum Anhang 

Abschreibungen des 
Geschäftsjahres 

EUR 

376,76 

25.558,56 

25.935,32 

2 1 .787,39 

57.344, 1 9  

35.984,8 1 

1 1 5 . 1 1 6,39 

1 4 1 .05 1 ,7 1  
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Jahresabsch luss der E lektrizitäts-Control GmbH 

� Bestätigungsvermerk 

Wir haben den von der Geschäftsführung der Elektrizitäts-Control GmbH,Wien, nach den in Öster
reich geltenden handelsrechtlichen Vorschriften erstellten, diesem Prüfungsbericht beigefügten Jahres
absch luss zum 3 I .  Dezember 200 I geprüft. Unsere Prüfung erfolgte in Übereinstimmung mit den 
österreich ischen gesetzl ichen Regelungen und berufsübl ichen Grundsätzen. Nach Absch luss unserer 
Prüfung erteilen wir dem ungekürzten, deutschsprachigen Jahresabschluss zum 3 1 .  Dezember 200 I der 

Elektrizitäts-Control Österreichische Gesel lschaft fü r die Regul ierung in der Elektrizitätswirtschaft 
mit beschränkter Haftung, Wien 

folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gemäß § 274 Abs I HGB: 

"Die Buchführung und der Jahresabsch luss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 23.  Februar 200 I b is 
3 1 .  Dezember 200 I entsprechen nach unserer pfl ichtgemäßen Prüfung den gesetzl ichen Vorschrif
ten. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung ein mögl ichst getreues Bi ld der Vermögens-, Finanz- und Ertrags lage der Gesel lschaft. Der 
Lagebericht steht im E inklang m it dem Jahresabschl uss." 

Wien, am 3 1 . Jänner 2002 

EUROPA TREUHAND gg ERNST & YOUNG 
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS- UND 

STEUfRBERA TUNG'SGESELLSCHAFT MBH 
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Anhang 

-+ Bescheidverfahren und Verordnungen 

� Bescheidverfahren und Verordnungen 

Elektrizitäts-Control GmbH und Elektrizitäts-Control Kommission 

Bescheidverfahren 
Netzzugangsverweigerungsverfahren gem. § 20 (2) EIWOG (E-Control Kommission) 

Allgemeine Bedingungen Verteiler- und Übertragungsnetz 
gem. §§ 3 1  bzw. 24 EIWOG (E-Control Kommission) 

Bilanzgruppenverantwortliche Genehmigung der Ausübung der Tätigkeit 
gem. landesgesetzlicher Bestimmungen (E-Control GmbH) 

Bilanzgruppenverantwortliche Genehmigung der Allgemeinen Bedingungen 
gem. landesgesetzlicher Bestimmungen (E-Control GmbH) 

Genehmigung der Allgemeinen Bedingungen der Verrechnungsstellen 
gem. § I I BG Verrechnungsstellen (E-Control GmbH) 

Marktmissbrauchsverfahren gem. § 9 Bundesgesetz Regu lierungsbehörden (E-Control GmbH) 

Einspruchsverfahren gem. der Sonstigen Marktregeln (E-Control GmbH) 

Verordnungen 
Clearinggebühr-Verordung der E-Control GmbH gem. § 1 2  BG Verrechnungsstellen. 
Amtsblatt zur Wien er Zeitung. Ausgabe 9./ 1 0. 1 1 .200 I 

Stromlieferungsvertragsverordnung der E-Control GmbH gem. § 1 3  EIWOG. 
zuletzt Amtsblatt zur Wiener Zeitung. Ausgabe 1 7. 1 2.200 I 

Systemnutzungstarife-Verordnung der E-Control Kommission gem. §§ 25 iVm 55 EIWOG. 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung. Ausgabe 28. 1 2.200 I 

20 

37 

33  

20 

3 

29 

15 
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� Rechtsgrundlagen 

Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 1 9. 1 2. 1 996 betreffend gemeinsame Vorschriften 
für den Elektrizitätsbinnenmarkt, Amtsblatt Nr. L 27, 20 

Richtlinie 200 1 /77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.9.200 I zur Förderung der Strom erzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt, Amtsblatt Nr. L 283, 33 

Bundesgeseu, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft neu geregelt wird (Elektrizitäts
wirtschafts- und -organisationsgesetz - EIWOG), BGBI. I Nr. 1 43/ 1 998 idF BGBI. I Nr. 1 2 1 /2000 (Art 7 Energielibera
lisierungsG) 

Bundesgesetz über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitätsbereich und die Errichtung der Elektri
zitäts-Control GmbH und der Elektrizitäts-Control Kommission, BGBI. I Nr. 1 2 1 /2000 (Art 8 EnergieliberalisierungsG) 

Bundesgesetz, mit dem die Ausübungsvoraussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der VerrechnungssteIlen für 
Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie geregelt werden, BGBI. I Nr. 1 2 1 /2000 (Art 9 Energielibera
lisierungsG) 

Bundesgesetz vom 2 1 . 1 0. 1 982 über Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung (Energielenkungsge
setz), BGBI. I Nr. 5451 1 982 idF. BGBI. I Nr. 1 49/200 I 

Bundesverfassungsgeseu, mit dem die Eigentumsverhältnisse an den Unternehmen der österreich ischen Elektrizitäts
wirtschaft geregelt werden, BGBI. I Nr. 1 43/ 1 998 

Verordnung des BMWA über die Aufbringung und Gewährung von Beih i lfen zur Abdeckung von Erlösminderungen, 
die infolge der Marktöffnung entstanden sind und im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb des Kraft
werkes VOitsberg 3 stehen (Stranded Costs Verordnung), BGBI 11 354/200 I 

Verordnung des BMWA, mit der statistische Erhebungen für den Bereich der Elektrizitätswirtschaft 
angeordnet werden (Statistikverordnung), BGBI 1 1  486/200 I 
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Anbieter von Ausgleichsenergie: ein Lieferant, der die 
technischen Voraussetzungen erfüllt. am Ausgleichsener
giemarkt anzubieten. 

Ausgleichsenergie: die Differenz zwischen dem verein
barten Fahrplanwert und dem tatsächl ichen Bezug oder 
der tatsächl ichen Lieferung von elektrischer Energie 
einer Bilanzgruppe je definierter Messperiode. wobei die 
elektrische Energie je Messperiode tatsächlich erfasst 
oder rechnerisch ermittelt werden kann. 

Bilanzgruppe: die Zusammenfassung von Lieferanten und 
Kunden zu einer virtuellen Gruppe. innerhalb derer ein 
Ausgleich zwischen Aufbringung von elektrischer Ener
gie (Bezugsfahrpläne. Einspeisungen) und Abgabe (Liefer
fahrpläne.Ausspeisungen) von elektrischer Energie erfolgt. 

Bi lanzgruppenkoordinator (BKO): eine natürliche oder 
juristische Person. die eine Verrechnungsstelle für die 
Organisation und die Abrechnung der Ausgleichsener
gieversorgung innerhalb einer Regelzone aufgrund einer 
behördlichen Konzession betreibt. 

Bilanzgruppenmitgl ieder: Lieferanten oder Kunden. die 
innerhalb einer Bilanzgruppe zum Zwecke des Ausglei
ches zwischen Aufbringung und Abgabe von elektrischer 
Energie zusammengefasst sind. 

Bi lanzgruppenmitgl iedschaft. mittelbare: Netzbenutzer 
und Strom händler. die mit einem Lieferanten einen Vertrag 
über die Lieferung von elektrischer Energie inklusive 
der Organisation und Abrechnung der aus der Abwei
chung von Verbrauch und Aufbringung sich ergebenden. 
auf sie entfal lenden Ausgleichsenergie absch l ießen. wer
den jener Bilanzgruppe mittelbar zugeordnet. der ihr lie
ferant angehört. Diese Zuordnung wird als mittelbare 
Bilanzgruppenmitgl iedschaft bezeichnet. In einem solchen 
Fall besteht keine direkte Vertragsbeziehung zwischen 
dem Netzbenutzer bzw. Stromhändler und dem Bilanz
gruppenverantwortlichen. 

Bilanzgruppenmitgliedschaft. unmittelbare: Marktteilneh
mer. die mit einem Bilanzgruppenverantwortlichen einen 
Vertrag über die Organisation und Abrechnung der aus 
der Abweichung von Verbrauch und Aufbringung sich 
ergebenden. auf sie entfal lenden Ausgleichsenergie ab
schl ießen. sind unmittelbare Bilanzgruppenmitglieder. 

Bilanzgruppenumsatz: je Bilanzgruppe und Clearingperiode 
die Summe der Einkaufsfahrpläne und EinspeisezähIwer
te zuzüglich der bezogenen Ausgleichsenergie auf der 
Habenseite des Bi lanzkontos oder wahlweise die Sum
me der Verkaufsfahrpläne und Verbrauchszählwerte 
zuzüglich der gelieferten Ausgleichsenergie auf der Soll
seite des Bilanzkontos. 

Bilanzgruppenverantwortl icher: eine gegenüber anderen 
Marktteilnehmern und dem Bilanzgruppenkoordinator 
zuständige Stelle einer Bilanzgruppe. die die Bilanzgruppe 
vertritt. 

Bilanzkreis: das Ebenbild einer Bilanzgruppe innerhalb 
des deutschen Marktmodells. 

Cleari ng. erstes: findet periodisch. zumindest monatlich 
statt und ist die Bestimmung der viertelstünd l ichen 
Ausgleichsenergie je Bi lanzgruppe mittels Saldenbildung 
aus der Aggregation der Fahrpläne und der Summe aus 
aggregierten Zäh lwerten (Zeitreihen aus Viertelstunden
werten) sowie aggregierten Lastprofi len. 

Clearing. finanzielles: Ermittlung der geldmäßigen Salden 
pro Clearingperiode und Bilanzgruppe 
für die Ausgleichsenergie durch die Verrechnungsstelle 
sowie die Ermittlung der Salden über 
den gesamten Verrechnungszeitraum je Bilanzgruppe und 
die Erstel lung der Abrechnungen für die einzelnen 
Bilanzgruppenverantwortlichen. 

Clearinginterval l :  siehe Clearingzeitraum 

Clearing. technisches: Bilanzierung der in der Verrech
nungssteIle eingerichteten technischen Konten pro 
Bilanzgruppe. Dabei werden die von den Netzbetreibern 
der jeweiligen Bilanzgruppe zugeordneten Zeitreihen 
pro Lieferant bzw. Erzeuger und etwaige Programmwerte 
(kaufmännische Fahrpläne). die zwischen Bilanzgruppen 
ausgetauscht wurden. berücksichtigt. 

Clearingperiode: die kleinste Zeiteinheit 
( 1 5  Minuten). für die vor der Verrechnungsstelle die Prei
se der Ausgleichsenergie ermittelt und Mengen ver
brauchter Ausgleichsenergie für das technische Clearing 
gemessen werden. 

Clearingzeitraum: Intervall. in dem das erste Clearing 
von derVerrechnungssteIle durchgeführt wird. 

III-154 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 97 von 107

www.parlament.gv.at



Clearing, zweites: die Korrektur der im ersten Clearing 
bestimmten Ausgleichsenergie je Bilanzgruppe auf der 
Basis der tatsächlich gemessenen Jahresenergie von 
Erzeugung und Verbrauch. 

Di rektleitung: eine zusätzl ich zum Verbundnetz errichte
te Leitung. 

Drittstaaten: Staaten, die nicht dem Abkommen über 
den Europäischen Wirtschaftsraum beigetreten oder 
nicht Mitglied der Europäischen Union sind. 

Einspeiser: ein Erzeuger oder ein Elektrizitätsunternehmen, 
der oder das elektrische Energie in ein Netz abgibt. 

Elektrizitätsunternehmen: eine natürl iche oder juristi
sche Person oder eine Erwerbsgesellschaft, die in 
Gewinnabsicht von den Funktionen der Erzeugung, der 
Übertragung, der Verteilung, der Lieferung oder des Kaufs 
von elektrischer Energie mindestens eine wahrnimmt 
und die kommerzielle, technische oder wartungsbezoge
ne Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen 
wahrnimmt, mit Ausnahme der Endverbraucher. 

Endverbraucher: ein Verbraucher von elektrischer Ener
gie, der elektrische Energie für den Eigenverbrauch kauft. 

E�tnehmer: ein Endverbraucher oder ein Netzbetreiber, 
der elektrische Energie aus einem elektrischen Netz 
bezieht. 

Erneuerbare Energien:Wasserkraft, Biomasse, Biogas, 
geothermische Energie, Wind und Sonne, soweit s ie für 
die Erzeugung elektrischer Energie Verwendung finden. 
Mül l  und Klärschlamm gelten n icht als erneuerbare 
Energien. 

Erzeuger: eine juristische oder natürliche Person oder 
eine Erwerbsgesellschaft, die Elektrizität erzeugt. 

Erzeugung: die Produktion von Elektrizität. 

Fahrplan: Unterlage, die angibt, in welchem Umfang elek
trische Leistung als prognostizierter Leistungsm ittel
wert in einem konstanten Zeitraster (Messperioden) 
zwischen Bilanzgruppen ausgetauscht wird. 

Fahrplan, extern: Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen, bei 
denen die beiden Bilanzgruppen in unterschiedlichen 
Regelzonen sind. 

Fahrplan, intern: Fahrplan zwischen Bilanzgruppen, bei denen 
die beiden Bilanzgruppen in der sei ben Regelzone sind. 

Galvanisch verbundene Netzbereiche: Netzbereiche, die 
elektrisch leitend verbunden sind. 

Geltende Systemnutzungstarife: die von den Netzbenut
zern für die Netznutzung an die Netzbetreiber zu entrich
tenden geltenden, behördlich festgesetzten, Entgelte. 

Geltende technische Regeln:  die anerkannten Regeln 
der Technik, die Technischen und Organisatorischen 
Regeln für Betreiber und Benutzer von Übertragungs
und Vertei lernetzen gem. EIWOG ("TOR") sowie die 
technischen Ausführungsbestimmungen der Netzbetreiber. 

Großhändler: Stromhändler, der keine Ü bertragungs
oderVerteilungsfunktion innerhalb oder außerhalb des 
Netzes wahrnimmt, in  dem er eingerichtet ist. 

H i lfsdienste: al le Dienstleistungen, die zum Betrieb eines 
Übertragungs- oder Verteilernetzes erforderlich sind. 

Integriertes Elektrizitätsunternehmen: ein vertikal oder 
horizontal integriertes Elektrizitätsunternehmen. 

Konzernunternehmen: ein rechtlich selbstständiges 
Unternehmen, das mit einem anderen rechtlich selbst
ständigen Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 3 HGB 
verbunden ist. 

Kunden: Endverbraucher, Stromhändler sowie Elektrizitäts
unternehmen, die elektrische Energie kaufen. 

KWK-Anlagen (Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen):Anlagen 
zur Erzeugung von elektrischer Energie, in denen aus Pri
märenergieträgern gleichzeitig elektrische Energie und 
Nutzwärme erzeugt wird, wobei d ie N utzwärme der 
öffentl ichen Fernwärmeversorgung dient. 

KWK-Energie: elektrische Energie, die unmittelbar und 
effizienzmaximiert als Koppelprodukt bei der Erzeugung 
von Fernwärme hergestellt wird. 
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Lastgang/Lastprofi l : eine in Zeitintervallen dargestellte 
Bezugsmenge oder Liefermenge eines Einspeisers oder 
Entnehmers. 

Lieferant: eine natürliche oder j uristische Person oder 
Erwerbsgesellschaft. die Elektrizität anderen natürl ichen 
oder juristischen Personen zur Verfügung stellt. 

Marktregeln: die Summe aller Vorschriften. Regelungen 
und Bestimmungen auf gesetzlicher oder vertraglicher 
Basis. die Marktteilnehmer im Elektrizitätsmarkt einzuhal
ten haben. um ein geordnetes Funktionieren dieses 
Marktes zu ermöglichen und zu gewährleisten. 

Diese sind: 

-+ Allgemeine Bedingungen des Bilanz
gruppenkoordinators (AB-BKO). 

-+ Allgemeine Bedingungen des Bilanz
gruppenverantwortlichen (AB-BGV). 

-+ Allgemeine Bedingungen des Verteilernetzbetreibers 
(AB-VNB). 

-+ Allgemeine Bedingungen des Ü ber
tragungsnetzbetreibers (AB-ÜNB) .  

-+ Sonstige Marktregeln. 
-+ Technische und Organisatorische Regeln für Betrei-

ber und Benutzer von Übertragungs- und Verteiler
netzen. 

Markttei lnehmer: Bilanzgruppenkoordinatoren (Verrech
nungssteIlen ). Bilanzgruppenverantwortliche. Bilanzgruppen
mitglieder. Großhändler.Verteilernetzbetreiber. Übertra
gungsnetzbetreiber. Lieferanten. Stromhändler. Erzeuger. 
Regelzonen(iihrer. Netzbenutzer. Kunden. Endverbraucher. 
Strombörsen. 

Netzanschluss: die physische Verbindung der Anlage 
eines Kunden oder Erzeugers von 
elektrischer Energie mit dem Netzsystem. 

Netzbenutzer: natürliche oder j uristische Person oder 
Erwerbsgesellschaft. die Elektrizität in ein Netz einspeist 
oder entnimmt. 

Netzbereich: jener Tei l  eines (elektrischen) Netzes. für 
dessen Benutzung dieselben Preisansätze gelten. 

Netzbereitstel lung: mittelbare Aufwendungen des Netz
betreibers im vorgelagerten Netz zur Ermögl ichung des 
Netzanschlusses von Netzbenutzern. 

Netzbereitstel lungsentgelt: dient zur Abgeltung der 
mittelbaren Aufwendungen des Netzbetreibers im vorge
lagerten Netz zur Ermögl ichung des Netzansch lusses 
von Netzbenutzern. 

Netzbetreiber: Betreiber von Übertragungs- oder Ver
teilernetzen mit einer Nennfrequenz von SO Hz. 

Netzebene: ein im Wesentlichen durch das Spannungsni
veau bestimmter Tei lbereich des Netzes. 

Netznutzung: Einspeisung und Entnahme von elektri
scher Energie aus einem Netzsystem. 

Netzverluste: aufgrund der ohmschen Widerstände der 
Leitungen.Ableitungen über Isolatoren. Koronarentla
dungen oder anderer physikalischer Vorgänge entstehen
de Differenzen zwischen der eingespeisten und entnom
menen Menge von elektrischer Energie in einem Netz
system. 

Netzverlustentgelt: durch das Netzverlustentgelt wer
den dem Netzbetreiber jene Kosten abgegolten. die dem 
Netzbetreiber für die Beschaffung der für den Ausgleich 
von Netzverlusten erforderlichen Energiemengen entstehen. 

Netzzugang: die Nutzung eines N etzsystems durch Kun
den oder Erzeuger. 

Netzzugangsberechtigter: Kunde oder Erzeuger. 

Netzzugangsvertrag: die individuelle Vereinbarung zwi
schen dem Netzzugangsberechtigten und einem Netzbe
treiber. der den Netzanschluss und die Inanspruchnahme 
des Netzes des Netzbetreibers regelt. 

Netzzugangswerber: eine natürliche oder juristische 
Person. die einen Netzzugang anstrebt. 

Netzzutritt: die erstmal ige Herstellung eines Netzan
schlusses oder die Erhöhung der Anschlussleistung eines 
bestehenden Netzanschlusses. 

Netzzutrittsentgelt: durch das einmalig zu leistende 
Netzzutrittsentgelt werden dem Netzbetreiber alle Auf
wendungen abgegolten. die mit der erstmaligen Herstel
lung eines Anschlusses an ein Netz oder der Abände
rung eines Anschlusses infolge Erhöhung der 
Anschlussleistung eines Netzbenutzers unmittelbar ver
bunden sind. 
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Programmwert: Zusammenfassung aller Fahrplanwerte 
zwischen zwei Rege/zonen für eine Messperiode (UCTE
Definition). 

Regelblock: eine Überwachungseinheit im UCTE-Netz. die 
sich aus einer oder mehreren Rege/zonen zusammen
setzt und im Rahmen der Leistungs-Frequenzregelung 
(LFR) mit den anderen am System beteil igten Regelblö
cken zusammenarbeitet. 

Regelzone: die kleinste Einheit des Verbundsystems. die 
mit einer Leistungs-Frequenzregelung ausgerüstet und 
betrieben wird. 

Regelzonenführer: derjenige. der für die Leistungs-Fre
quenzregelung in einer Rege/zone verantwortlich ist. 
wobei d iese Funktion auch seitens eines dritten Unter
nehmens. das seinen Sitz in einem anderen M itgl iedstaat 
der Europäischen Union hat. erfül lt werden kann. 

Reservehaltung: Bereithaltung von Erzeugungskapazität 
zur Abdeckung eines unvorhergesehenen Erzeugungs
ausfal ls. 

Risk Management: Bonitätsbeurteilung der Bilanz
gruppenverantwortlichen durch die Verrechnungsstelle 
sowie die Ermittlung. Einforderung. Freigabe und Ver
waltung von Sicherheiten und die Verwertung von 
Sicherheiten durch die Verrechnungsstelle im Falle der 
Nichterfül lung von Zahlungsverpfl ichtungen durch Bilanz
gruppenverantwortliche. 

Standard isiertes Lastprofil : ein durch ein geeignetes Ver
fahren für eine bestimmte Einspeiser- oder Entnehmer
gruppe ermitteltes charakteristisches Lastprofi l .  

Stromhändler: eine natürliche oder juristische Person 
oder Erwerbsgesellschaft. die Elektrizität in Gewinnab
sicht verkauft. 

Systembetreiber: ein Netzbetreiber. der über die tech
nisch-organisatorischen Einrichtungen verfügt. um al le zur 
Aufrechterhaltung des Netzbetriebes notwendigen Maß
nahmen setzen zu können. 

ÜbergabesteIle: ein als solcher bezeichneter und ver
tragl ich fixierter Punkt in einem elektrischen Netz. an 
dem elektrische Energie zwischen Vertragspartnern aus
getauscht (übergeben) wird. Die ÜbergabesteIle kann mit 
dem Zäh/punkt und der Eigentumsgrenze ident sein. 

Übertragung: Transport von elektrischer Energie über 
ein Hochspannungsnetz zum Zwecke der Stromversor
gung von Endverbrauchern und Verteilern (Kunden). 

Übertragungsnetz: ein Hochspannungsverbundnetz mit 
einer Spannungshöhe von 1 1 0 kV und darüber. das dem 
überregionalen Transport von elektrischer Energie 
dient. 

Unabhängiger Transportnetzbetreiber: ein Über
tragungsnetzbetreiber. der weisungsungebunden und 
unabhängig von dritten Unternehmen Inves
titionsentscheidungen trifft. 

Verbindungsleitungen:Anlagen. die zur Verbundschaltung 
von Elektrizitätsnetzen dienen. 

Verbundnetz: eine Anzahl von Übertragungs- und Vertei
lernetzen. die durch eine oder mehrere Verbindungs/eitun
gen miteinander verbunden sind. 

Verrechnungsstel le: vom Bilanzgruppenkoordinator betrie
bene Einrichtung. die anhand der von Netzbetreibern und 
Marktteilnehmern zur Verfügung gestellten Daten die 
Berechnung der für die einzelnen Marktteilnehmer und 
Netzbetreiber entfallende Ausg/eichsenergie vornimmt. die 
auf Basis von Angeboten von Stromerzeugern eine 
Rangfolge für den Abruf von Kraftwerken zur Aufbrin
gung von Ausg/eichsenergie erstellt und die Preise für Aus
g/eichsenergie ermittelt sowie Bilanzgruppen in organisa
torischer und abrechnungstechnischer Hinsicht verwaltet. 

Verrechnungszeitraum: Interval l .  in dem das finanzielle 
Clearing von der Verrechnungsstelle durchgeführt wird. 

Versorgung: Lieferung oder Verkauf von elektrischer 
Energie an Kunden. 

Vertei lung:Transport von Elektrizität mit mittlerer oder 
niedriger Spannung über Verteilernetze zum Zwecke der 
Stromversorgung von Kunden. 

Vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen: ein E/ek
trizitätsunternehmen. das mindestens zwei der folgenden 
Funktionen wahrnimmt: Erzeugung und Strom handel. 
Übertragung. Vertei lung. 

Zählpunkt: Einspeise- und/oder Entnahmepunkt. an dem 
ein Energiefluss zähltechnisch erfasst und registriert wird. 

III-154 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)100 von 107

www.parlament.gv.at



I � r-�nhang ------------1 

. 
\:; . � Abbi l d ungsverzeichnis 

� Abbildungen 

Abbildung I :  Struktur der Elektrizitätswirtschaft nach 
dem Unbundling 

Abbildung 2: Regul ierungsmodelle Europas 
Abbildung 3 : Aufbau der rechtlichen Rahmenbedingungen 
Abbildung 4: E-Control 
Abbildung 5 : Tarifkalkulator 
Abbildung 6: Erneuerbare Energien 
Abbildung 7: Beteiligungsverhältnisse in Österreich 
Abbildung 8: Neue Marktteilnehmer in Österreich 
Abbildung 9: Höchstspannungsnetz in Österreich -

380-kV- und 220-kV-Leitungen 

� G rafiken 

Grafik I :  Physikalischer Stromaustausch in der UCTE 
im Jahr 2000 

Grafik 2: Anteil des Austausches an der Gesamtversor
gung der UCTE 1 975-2000 

Grafik 3 :  Flussbild der elektrischen Energie 
Grafik 4: Kraftwerkspark in Österreich,Anteil in % der 

Engpassleistung 
G rafik 5: UCTE - Leistungsbilanz, Rückschau 2000 
G rafik 6: Monatliche Maxima und Minima der öffent

lichen Stromerzeugung 1 99 1 -200 I 
Grafik 7: Europäischer Vergleich der Energieerzeugung 

nach Primärenergie im Jahr 2000 
Grafik 8: Komponenten der Erzeugung 2000,Anteile in % 

an der öffentlichen und der gesamten Erzeugung 
G rafik 9: Nettoimporte/-exporte europäischer Länder 

in % des In landsstromverbrauches im Jahr 2000 
G rafik 1 0: Antei le der Abgabe elektrischer Energie in % 

der Gesamtabgabe nach Landesversorgungs
gebieten im Jahr 2000 

Grafik I I :  Strompreisvergleich für Gewerbe 1 999 und 
200 I Uahresverbrauch von 1 0.000 kWh, Prei
se inkl .  Energie- und Netzkosten exkk Steu
ern und Abgaben, Cent/kWh) 

Grafik 1 2: Strompreisvergleich für Haushalte 1 999 und 
200 I Uahresverbrauch von 3.500 kWh, Preise 
inkl. Energie- und Netzkosten exkl. Steuern 
und Abgaben, CentlkWh) 

Grafik 1 3 : Zusammensetzung der Haushaltsstrompreise der 
Landesversorgungsunternehmen per 3 1 . 1 2. 200 I 
Uahresverbrauch von 3 .500 kWh, Cent/kWh) 

Grafik 1 4: Vergleich der europäischen Haushaltsstrompreise 
per 1 . 7. 200 I Uahresverbrauch von 
3.500kWh, inkl. Steuern und Abgaben, CentlkWh) 

Grafik 1 5 : Länge des Höchstspannungsnetzes in Öster
reich im Jahr 2000 - Freileitungen und Kabel 

Grafik 1 6: Netznutzungsentgelt und Netzverlustentgelt 
auf Ebene 7 (3.500 kWh) in Österreich 
(Stichtag 3 1 . 1 2. 200 I )  

Grafik 1 7: Preisentwicklung am österreichischen Strom
großhandelsmarkt (Mai 2000 - November 
200 1 , €/MWh) 

Grafik 1 8: Preisentwicklung an ausgewählten zentraleu
ropäischen Stromgroßhandelsmärkten 
(August 200 I - November 200 I ,  € /MWh) 

Grafik 1 9: Anstieg des globalen Energieverbrauches von 
1 900 bis 1 997 

Grafik 20: Entwicklung der mittleren Erdoberflächen
temperatur vom Jahr 1 000 - 1 990 

� Tabel len 

Tabelle I : Systemnutzungstarifzuschläge für Ökoener-
gie, Stand November 200 I 

Tabelle 2: Einspeisetarife in CentlkWh für Ökostrom 
Tabelle 3 : Standardmäßige Struktur der Stromkennzeichnung 
Tabelle 4: Treibhausgasemissionen in Österreich 
Tabelle 5: Übersicht über die aktuelle Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energien und das verfüg
bare Potenzial in Österreich 

Tabelle 6: Auszug aus der EU-Richtlinie über Ziele für 
Strom aus erneuerbarer Energie 

� Kästen 

Kasten I : Geförderte Anlagen auf Basis erneuerbarer 
Energieträger 

Kasten 2: Bestandteile der Marktregeln 
Kasten 3 : Unterschiede bei Import-/Export-Daten 
Kasten 4: Terminologie in der Elektrizitätswirtschaft 
Kasten 5 : G rundbegriffe zum Kraftwerkspark 
Kasten 6: Begriffserklärung für Aufbringung und Erzeugung 
Kasten 7: Strompreiszusammensetzung 
Kasten 8: Netzebenen laut EIWOG 
Kasten 9: Verluste bei der Übertragung und Verteilung 

von Strom 
Kasten 1 0: Zusammensetzung des Systemnutzungsent

gelts laut EIWOG 
Kasten I I : Versorgungssicherheit - der Fall Kalifornien 

III-154 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 101 von 107

www.parlament.gv.at



Anhang I @. ] � Adressenliste 

� Landesregierungen 

E nergieabtei lungen 

Burgenland 
Amt der Burgenländischen Landes
regierung 
HR Dr. Karl Prath 
Abt. 5 HRF IV 
Europaplatz I 
700 I Eisenstadt 
Tel.: +43-2682-60 02 300 
Fax: +43-2682-60 02 899 
www.bgld.gv.at 

Kärnten 
Amt der Kärntner Landesregierung 
Ing. Dr. Adolf Kandut 
Abt. 8 
Arnu lfplatz I 
9020 Klagenfurt 
Tel.: +43-463-53 63 080 I 
Fax: +43-463-53 63 0200 
www.ktn.gv.at 

Niederösterreich 
Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung 
HR Dr. loset Muttenthaler 
Abt.WST 6 
Landhausplatz I 
3 1 09 St. Pölten 
Tel. :  +43-2742-900 5 1  4500 
Fax: +43-2742-900 5 1  4996 
www.noel .gv.at 

Oberösterreich 
Amt der Oberösterreichischen Lan
desregierung 
HR Dr. Norbert Achleitner 
Abt. Gewerbe 
Altstadt 30 
4020 Linz 
Tel. :  +43-732-772 05 600 
Fax: +43-732-772 0 I 5633 
www.ooe.gv.at 

Salzburg 
Amt der Salzburger Landes
regierung 
Dr. Markus Kurz-Thurn-Goldstein 
Abt I /Ref 1 /3 
M ichael-Pacher-Straße 36 
5020 Salzburg 
Tel.: +43-662-804 24 376 
Fax: +43-662-804 24 1 69 
www.salzburg.gv.at 

Tirol 
Amt der Tiroler Landesregierung 
HR Dr. Georg Zingerle 
Abt. Wasser- und Energierecht 
Landhaus, 
Eduard-Wallnöfer-Platz 3 
6020 Innsbruck 
Tel.: +43-5 1 2-508-2470 
Fax: +43-5 1 2-508-2475 
www.tirol .gv.at 

Steiermark 
Amt der Steirischen Landes
regierung 
Dr. Michael Wiespeiner 
Rechtsabt. 3 
Landhausgasse 7 
80 1 0  Graz 
Tel. :  +43-3 1 6-877-2402 
Fax: +43-3 1 6-877-3490 
www.stmk.gv.at 

Vorarlberg 
Amt der Vorarlberger Landesregie
rung 
Dr. Adolf Groß 
Römerstraße 1 5  
6900 Bregenz 
Tel. :  +43-5574-5 1 1 -26 1 1 9  
Fax: +43-5574-5 1 1 -926 1 95 
www.vorarlberg.at 

Wien 
Magistratsabtei lung 64 
OMR Dr. Karin Pardy 
Dresdner-Straße 73-75 
1 200 Wien 
Tel.: +43- 1 -4000-89947 
Fax: +43- 1 -4000-99899 1 0  

� M itglieder des 

European Council  of E nergy 

Regulators 

Austria 
Walter Boltz 
Director 
Elektrizitäts-Control GmbH 
Rudolfsplatz I 3a 
1 0  I O Vienna 
Tel . :  +43- 1 -24 7 24-200 
Fax: +43- 1 -24 7 24-900 
E-Mail: info@e-control.at 
www.e-control.at 

Belgium 
Christine Vanderveeren 
President 
Commission pour la Regulation de 
I'Electricite et du Gaz 
Rue de l ' lndustrie, 26 
1 040 Bruxelles 
Tel. :  + 32-2-289 76 82 
Fax: + 32-2-289 76 39 
E-Mail : vanderveeren@creg.be 
www.creg.be 

Denmark 
Hans Henrik H. 0stergaard 
Chai rman 
Danish Energy Regulatory Authority 
(Energiti Isynet) 
Noerregade 49 
I 1 65 Copenhagen K 
Tel. : +45-3 3- 1 7  70 00 
Fax: +45-33-32 6 1  44 
E-Mail : et@ks.dk 
www.ens.dk  

Fin land 
Asta Sihvonen-Punkka 
Director 
The Energy Market Authority 
Annankatu 34--36 A, 2nd floor 
00 I 00 HELSINKI 
Tel. :  + 358-9-62 20 36 I I 
Fax: +358-9-62 2 1 9 1 1 
E-Mai l :  asta.sihvonen-punkka 
@energiamarkkinavi rasto.fi 
www.energiamarkkinavi rasto.fi 
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France 
Jean Syrota 
President 
Commission de Regulation de I'E
lectricte 
2, rue du Quatre-Septembre 
75084 Paris Cedex 02 
Tel.: + 33- 1 -44 50 4 1  1 0  
Fax: +33- 1 -44 50 4 1 " 
E-Mail: jean.syrota@cre.fr 
www.cre.fr 

Great Britain 
Callum McCarthy 
Director General 
Ofgem 
9, Mi l lbank 
London SW I P 3GE 
Tel.: +44-207-90 I 74 90 
Fax: +44-207-90 I 70 62 
E-Mail: 
callum.mccarthy@ofgem.gov.uk 
www.ofgem.gov.uk 

Greece 
Pantelis Capros 
Chairman 
RAE-Regulatory Authority 
for Energy 
Panepistimiou 69 and Aiolou 
Athens 1 043 1 
Tel.: +30- 1 -372 74 00 
Fax: + 30- 1 -325 54 60 
E-Mail: kapros@rae.gr 
www.rae.gr 

Ireland 
Tom Reeves 
Commissioner 
Commission for Electricity Regula
tion 
Plaza House 
Belgard House 
Dublin 24 
Tel. :  + 353- 1 -4000-800 
Fax: + 353- 1 -4000-850 
E-Mail: treeves@cer.ie 
www.cer.ie 

Italy 
Pippo Ranci 
President 
Autorita per l'Energia 
Elettrica e i l  Gas 
5 Piazza Cavour 
20 1 2 1  Mi lano 
Tel.: + 39-02-65 56 52-0 I 
Fax: + 39-02-65 56 52-78 
E-Mail: 
pranci@autorita.energia.it 
www.autorita.energia.it 

Luxembourg 
Odette Wagener 
Institut Luxembourgeois de Regula
tion 
45A,Avenue Monterey 
L-2922 Luxemborg 
Tel.: + 352-4588 45-28 
Fax: +352-4588 45-88 
E-Mai l :  odette.wagener@ilt.etat.lu 
www.etat.lu 

Netherlands 
Jacques de Jong 
Director 
Dutch Electricity Regulator 
Box 1 6 326 
2500 BH The Hague 
Tel.: + 3 1 -70-330 35-0 I 
Fax: + 3 1 -70-3 30 35-35 
E-Mai l :  jacques.dejong@minez.nl 
www.nma-dte.nl 

Northern I reland 
Douglas Mcl ldoon 
Director General 
Office for Regulation 
of Electricity and Gas 
Brookmount Bui ldings 
42 Fountain Street 
Belfast BT I 5 EE 
Tel. :  +44-2890-3 1 1 5  75 
Fax: +44-2890-3 1  1 7  40 
E-Mail: ernie.magil l@ 
ofregn i .gov. u k 
www.ofreg.nics.gov.uk 

Norway 
Jan Moen 
Director of Regulation 
and DSM 
Norwegian Water Resources & 
Energy Directorate 
Middelthunsgate 29 
P.O. Box 509 1 Majorstua 
030 1 Oslo 
Tel.: +47-22-95 9 1  42 
Fax: +47-22-95 90 99 
E-Mail: janm@eunet.no 
www.nve.no 

Portugal 
Jorge Vasconcelos 
Chairman 
Entidade Reguladora 
do Sector Electrico 
Edificio Restelo - Rua Dom Crist6-
väo da Gama n° 1 _30 
1 400- 1 I 3 Lisboa 
Tel . :  + 35 1 -2 1  303 32 33  
Fax: + 35 1 -2 1  303  32 0 I 
E-Mail: jvasconcelos@erse.pt 
www.erse.pt 

Spain 
Pedro Maria Merofio Velez 
Presidente 
Comisi6n Nacional de Energia 
Marques dei Duero, 4 
2800 I Madrid 
Tel.: + 34-9 1 -432 96 02 
Fax: +34-9 1 -577 1 3 62 
E-Mail : pmv@cne.es 
www.cne.es 

Jose Sierra 
Consejero 
Comisi6n Nacional de Energia 
Marques dei Duero, 4 
2800 I Madrid 
Tel.: + 34-9 1 -432 97 68 
Fax: + 34-9 1 -577 1 3  62 
E-Mail: jsl@cne.es 
www.cne.es 
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Sweden 
Häkan Heden 
Deputy Director General 
Swedish Energy Agency 
P.O. Box 3 1 0  
63 I 04 Eskilstuna 
Tel . :  +46- 1 6-544 20 02 
Fax: +46- 1 6-544 20 99 
E-Mail : hakan.heden@stem.se 
www.stem.se 

-+ Regulatoren der 

EU-Beitrittskandidatenländer 

Bu lgaria 
Nicola Stoitchkov 
Chairman 
State Energy Regulatory 
Commission 
8. Dondukov Blvd 
1 000 Sofia 
Tel . :  + 359-2-988 87 30 
Fax: + 359-2-988 87 82 
E-Mail : nstoitchkov@dker.bg 
www.dker.bg 

Czech Republic 
President Pavel Brychta 
President 
Energy Regulatory 
Administration 
Na Frantisku. 32 
I 1 0  1 5  Prague I 
Tel . :  +420-66-7580- 1 1 I 
Fax: +420-66-7580-507 
E-Mail: brychta@eru.cz 
www.eru.cz 

Estonia 
Mart Ots 
General Director 
EMI-Energy Market Inspectorate 
Kiriku 2 
1 0 1 30 Tal l inn 
Tel. :  + 372-620 1 -90 I 
Fax: + 372-620 1 -932 
E-Mai l: mart@eti .gov.ee 
www.eti .gov.ee 

Hungary 
Dr. Peter Kaderjak 
President 
Hungarian Energy Office 
Koztarsasag T er 7 
P.O. Box 247 
H- 1 444 Budapest 
Tel.: + 36 1 -459 77 0 I 
Fax: + 36 1 -459 77 02 
E-Mail: kaderjakp@eh.gov.hu 
www.eh.gov.hu 

Latvia 
Inna Steinbuka 
Public Utilities Commission 
Brivibas Str. 55. 
Riga. LV- I 0 I 0 
Latvia 
Tel . :  +37 1 -70 1 3 249 
Fax: +37 1 -3 1 27 63 
E-Mail :  isteinbuka@hotmail.com 
www.erp.riga.lv 

Lithuania 
Vidmantas Jankauskas 
Chairman 
National Control Commission for 
Prices and Energy 
Algirdo.3 1 
Vilnius 
Tel . :  + 370-2-235- 1 66 
Fax: + 370-2-235-270 
E-Mail: vidmantas.jankauskas 
@regula.is. lt 
www.regula.is. lt 

Malta 
Joe Tabone 
Chairman 
Malta Resources Authority 
Floriana CMR 02 
Malta 
Tel. :  + 356-24 87 62 
Fax: + 356-24 33 06 

Poland 
Leszek Juchnievicz 
Chairman 
ERA-Prezes Urzedu Regulacji Ener
getyki 
Clondna 64 
00-872 Warszawa 
Tel . :  +48-22-66 1 63 02 
Fax: +48-22-66 1 63 00 
E-Mail :  ure@ure.gov.pl 

Romania 
Ion Lungu 
ANRE-National Electricity and Heat 
Regulatory Authority 
3 Constantin Navc Street 
Bucharest 
Tel . :  +40 1 - 3 1  I 22 44 
Fax: +40 1 -3 1 2  43 65 
E-Mai l :  anre@anre.ro 
www.anre.ro 

Gheorghe Radu 
President 
Gas Regulatory Authority 
3 Constantin Navc Street 
Bucharest 
Tel . :  +40 1 -3 1 1 22 44 
Fax: +40 1 -3 1 2  43 65 
E-Mail : anrgn@anrgn.ro 
www.anre.ro 

Siowak Republ ic 
Peter Carakciev 
Chairman 
Regulatory Authority for 
Network Industries 
Urad pre regulaciu sietovych odvetvi 
Bajkalska 27 
82 I 0 I Bratislava 
Tel . :  +42 1 -2-5824 83 1 6  
Fax: +42 1 -2-5824 83 39 
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Siovenia 
Marko Sencar 
Min istry of Economic Affairs 
Kotn ikova 5 
1 000 Ljubljana 
Tel.: + 386-222 00 566 
Fax: + 386-222 1 1  89 
E-Mail: marko.sencar@gov.si 
www.gov.si 

� Sonstige Adressen 

Bundesmin isterium für 
Wirtschaft und Arbeit 
Sektion Energie 
Schwarzenbergplatz I 
1 0 1 5 Wien 
Tel . :  +43- 1 -7 1 1 00 0  
Fax: +43- 1 -7 1 4  35  83 
www.bmwa.gv.at 

Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwi rtschaft 
Stuben ring I 
1 0 1 2 Wien 
Tel.: +43- 1 -7 1 1 00-0 
Fax: +43- 1 -7 1 1 00- 1 6843 
www.lebensministerium.at 

Bundesministerium 
für Finanzen 
Himmelpfortgasse 4-8 
1 0 1 0 Wien 
Tel . :  +43- 1 -5 1 4  33-0 
Fax: +43- 1 -5 1 2  78-69 
www.bmf.gv.at 

Bundesmin isterium für Justiz 
Museumstraße 7 
Palais Trautson 
1 070 Wien 
Tel.: +43- 1 -52  1 52-0 
Fax: +43- 1 -52 1 52-2727 
www.bmj.gv.at 

Österreichischer Städtebund 
Rathaus 
1 082 Wien 
Tel . :  +43- 1 -4000-89980 
Fax: +43- 1 -4000-7 1 35  
www.staedtebund.at 

Österreichischer 
Gemeindebund 
Löwelstraße 6 
1 0 1 0 Wien 
Tel . : +43- 1 -5 1 2  1 4 80 
Fax: +43- 1 -5 1 2  1 4  80 72 
www.gemeindebund.at 

Kammer für Arbeiter 
und Angestellte 
Abteilung für Wirtschaftspolitik 
Prinz-Eugen-Straße 20-22 
1 04 1  Wien 
Tel.: +43- 1 -50 1 65-0 
Fax: +43- 1 -50 1 65-2532 
www.akwien.at 

Präsidenten konferenz 
der österreichischen 
Landwirtschaftskammern 
Abteilung für Marktpolitik 
Löwelstraße I 2 
1 0 1 4 Wien 
Tel.: +43- 1 -5344 1 -8542 
Fax: +43- 1 -5344 1 -8529 
www.pklwk.at 

Wirtschafts kammer 
Österreich 
Abteilung für Wirtschaftspolitik 
Wiedner Hauptstraße 63 
I 045 Wien 
Tel . :  +43- 1 -50 I 05-44 1 4  
Fax: +43- 1 -50 I 05-298 
www.wko.at 

Industriellenvereinigung 
Haus der Industrie 
Schwarzenbergplatz 4 
1 0 1 0 Wien 
Tel. :  +43- 1 -7 1  I 35-0 
Fax: +43- 1 -7 1 1 35-29 1 0  
www. industriellenvereinigung.at 

Verein für Konsumenteninformation 
VKI 
Mariahilfer Straße 8 1  
I 060 Wien 
Tel . :  +43- 1 -588 77-0 
Fax: +43- 1 -588 77-7 1 
www.vkLat 

Österreichischer 
Gewerkschaftsbund 
Hohenstaufengasse 1 0- 1 2  
1 0 1 0 Wien 
Tel.: +43- 1 -534 44-0 
Fax: +43- 1 -533 52-93 
www.oegb.at 

Umweltbundesamt 
Spittelauer Lände 5 
1 090 Wien 
Tel . :  +43- 1 -3 1 3  04-0 
Fax: +43- 1 -3 1 3  04-5400 
www.umweltbundesamt.at 

Verband der Elektrizitätswerke 
Österreichs VEÖ 
Brahmsplatz 3 
1 04 1  Wien 
Tel . :  +43- 1 -50 I 98 
Fax: +43- 1 -505 1 2  1 8  
www.veoe.at 

EURELECTRIC 
Union of the Electricity Industry 
Boulevard de I ' Imperatrice 66 bte 2 
B- I OOO Brüssel 
Tel.: + 32-2-5 1 5  1 0  00 
Fax.: + 32-2-5 1 5  1 0  1 0  
www.eurelectric.org 

Vereinigung Österreichischer Elek
trizitätswerke VÖEW 
Augasse 20 
8020 Graz 
Tel.: +43-3 1 6-68 57 87 
Fax: +43-3 1 6-68 57 87- 1 1 
www.voeew.at 
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Österreichischer Energie
konsumentenverband ÖEKV 
Museumstraße 5 
1 070 Wien 
Tel.: +43- 1 -523 75 I 1 -0 
Fax: +43- 1 -526 36 00 

Energieverwertungsagentur 
Otto-Bauer-Gasse 6 
1 060 Wien 
Tel.: +43- 1 -586 1 -524 
Fax: +43- 1 -586 1 -524-40 
www.eva.ac.at 

VOEW 
Verband der Elektrizitätswirtschaft 
e.V. 
Stresemannallee 23 
0-60596 Frankfurt/Main 
Tel.: +49-69-630 4 1  
Fax.: +49-69-63 04-339 
www.vdew.de 

Österreichischer Verein 
zur Förderung 
von Kleinkraftwerken 
Museumstraße 5 
1 070 Wien 
Tel. : +43- 1 -523 75 1 1 -23 
Fax: +43- 1 -526 36 09 
E-Mail: oevfk@aon.at 

Greenpeace 
Siebenbrunnengasse 44 
1 050 Wien 
Tel. :+43- 1 -545 4580 
Fax: +43- 1 -545 4588 
E-Mail: office@greenpeace.at 
www.greenpeace.at 

Global 2000 
Flurschützstraße 1 3  
1 1 20 Wien 
Tel . :  +43- 1 -8 1 2  57 30-0 
Fax: +43- 1 -8 1 2  57 28 
E-Mail: office@globaI2000.at 
www.globaI2000.at 

WWF 
Ottakringer Straße I 1 4- 1  1 6  
1 1 60 Wien 
Tel. :  +43- 1 -488 1 7-0 
Fax: +43- 1 -488 1 7-29 
E-Mail: wwf@wwf.at 
www.wwf.at 

ÖGUT Oachverband für Umweltor
ganisationen 
Hollandstraße 1 0/46 
1 020 Wien 
Tel. : +43- 1 -3 1 5  63 93 
Fax: +43- 1 -3 1 5  63 93-22 
E-Mail: office@oegut.at 
www.oegut.at 

IG-Windkraft 
Interessengemeinschaft 
Windkraft Österreich 
Wiener Straße 22 
3 1 00 St. Pölten 
Tel.: +43-2742-2 1 9  55 
Fax: +43-2742-2 1 9  55-5 
E-Mail :  igw@igwindkraft.at 
www.igwindkraft.at 
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Anhang I � I � Abkürzungsverzeichnis 

A&B Ausgleichsenergie- & Bilanzgruppen-Management AG 
APCS Austrian Power Clearing and Settlement AG 
APG VERBUND - Austrian Power G rid AG 
best connect best connect Ampere Strompool GmbH 
BEWAG Burgenländische Elektrizitätswirtschafts
Aktiengesellschaft 
BG Bi lanzgruppe 
BGBI. Bundesgesetzblatt 
BKO Bi lanzgruppenkoordinator 
BLV Bundeslastverteiler 
BMWA Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
BMLFUW Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
CEER Council of European Energy Regulators 
DEA Data Envelopment Analysis 
DSG Datenschutzgesetze 
e&s Energievertriebs und -service Gesellschaft m.b.H. 
EBR Elektrizitätsbinnenmarktrichtl in ie 
E-Control Elektrizitäts-Control GmbH 
E-Control Kommission Elektrizitäts-Control Kommission 
EdF Electricite de France 
EIWOG 2000 Elektrizitätswirtschafts- und -organisa
tionsgesetz idF. BGBI. I 2000/ 1 2 1  
EnBW-Austria Energie Baden-Württemberg AG Austria 
Energie AG Energie AG Oberösterreich 
EXAA Energy Exchange Austria - Österreich ische 
Strombörse 
EnLG Energielenkungsgesetz 
ENERGIEALLIANZ ENERGIEALLIANZ Austria GmbH 
Ennskraft Ennskraftwerke AG 
ETSO European Transmission and System Operators 
Eurostat Das statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaft 
EVN Energieversorgung Niederösterreich 
EVU Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
EW Wels Elektrizitätswerk Wels AG 
Grazer Stadtwerke Grazer Stadtwerke AG 
id F. in der Fassung 
IKB Innsbrucker Kommunalbetriebe AG 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
KartG Kartel lgesetz 
KELAG Kärntner Elektrizitätswirtschafts AG 
KSchG Konsumentenschutzgesetz 
Linz AG Linz AG für Energie, Telekommunikation, 
Verkehr und Kommunale Dienste 
MyElectric MyElectric Stromvertrieb GmbH 
ÖEKV Österreichischer Energiekonsumentenverband 

Ökostrom AG oekostrom AG für Energieerzeugung 
und -handel 
Raiffeisen Ware Wasserkraft Raiffeisen Ware Wasser
kraft GmbH 
RWE RWE AG 
RZF Regelzonenführer 
Salzburg AG Salzburg AG für Energie, Verkehr und Tele
kommunikation 
select Select - Energie Steiermark 
StatistikVO Statistikverordnung 
STEWEAG Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts-AG 
switch switch Energievetriebsgesellschaft m.b.H. 
TIWAG TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG 
Überland Strom Überland Strom GmbH 
UCTE Europäische Verbundorganisation "Union für die 
Koordination des Transportes elektrischer Energie" 
(Übersetzung aus dem Französischen) 
VDEW Verband der Elektrizitätswirtschaft e.V. 
Verbund Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG 
VEÖ Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs 
Verbund-APG VERBUND-Austrian Power Grid AG 
VIW Vorarlberger I I lwerke AG 
VKW Vorarlberger Kraftwerke AG 
Voest Alpine Stahl VOEST ALPINE Stahl AG 
Wienstrom WIENSTROM GmbH 
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